
13 – 33 Nr. 1.1 Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

in den Bildungsgängen des Berufskollegs
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –

APO-BK)
Vom 26. Mai 1999

zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juni 2007
(SGV. NRW. 223) 

Aufgrund des § 52 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102)
wird mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses des Land-
tags verordnet:
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Ers te r  Te i l
1 .  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge
§ 1

Bildungsziele des Berufskollegs
(1) Das Berufskolleg vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine um-
fassende berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompe-
tenz und bereitet sie auf ein lebensbegleitendes Lernen vor. Es qualifiziert
die Schülerinnen und Schüler, an zunehmend international geprägten Ent-
wicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft teilzunehmen und diese aktiv
mitzugestalten.
(2) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind abschlussbezogen und füh-
ren in einem differenzierten Unterrichtssystem  einzel- und doppeltqualifi-
zierend zu beruflichen Qualifikationen (beruflichen Kenntnissen, berufli-
cher Grund- und Fachbildung, beruflicher Weiterbildung und Berufsab-
schlüssen) und ermöglichen den Erwerb der allgemein bildenden Ab-
schlüsse der Sekundarstufe II. Die Abschlüsse der Sekundarstufe I kön-
nen nachgeholt werden.
(3) Im Einzelnen vermittelt das Berufskolleg folgende berufliche Qualifika-
tionen:
1. berufliche Kenntnisse als eine arbeitsmarktorientierte Qualifikation für

eine berufliche Tätigkeit, 
2. berufliche Grundbildung als eine auf eine berufliche Erstausbildung
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung
(HwO) oder eine einschlägige vollzeitschulische Berufsausbildung
nach Landesrecht anrechenbare Qualifikation, 

3. berufliche Fachbildung als den schulischen Teil einer Berufsausbildung
nach dem BBiG oder der HwO,

4. schulische Berufsausbildung mit landesrechtlich geregeltem Berufsab-
schluss, 

5. berufliche Weiterbildung als eine zu anerkannten Weiterbildungsab-
schlüssen führende Qualifikation. 

§ 2
Schulprogramm

(1) Das Berufskolleg legt unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer re-
gionalen Abstimmung der Bildungsangebote die besonderen Ziele,
Schwerpunkte und Organisationsformen seiner pädagogischen Arbeit in
einem Schulprogramm fest.
(2) Das Berufskolleg konkretisiert im Schulprogramm unter Aufnahme der
Richtlinien- und Lehrplanvorgaben den allgemeinen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag im Hinblick auf die spezifischen Voraussetzungen und Merk-
male seiner Schülerinnen und Schüler, die spezifischen Gegebenheiten
der Schule und seines regionalen Umfeldes.
(3) Das Schulprogramm ist dem Schulträger und der Schulaufsichtsbehör-
de zur Kenntnis zu geben. Es ist den Schülerinnen und Schülern, gegebe-
nenfalls den Erziehungsberechtigten, sowie den regionalen Partnern in ge-
eigneter Weise bekannt zu machen.

§ 3
Qualitätsentwicklung

Das Berufskolleg überprüft in regelmäßigen Abständen die Durchführung
und den Erfolg seiner Bildungs- und Erziehungsarbeit auf der Grundlage
seines Schulprogramms und berichtet dem Schulträger und der Schulauf-
sichtsbehörde über die Ergebnisse. Die Ergebnisse werden bei der Fort-
schreibung des Schulprogramms sowie bei der Planung und Durchführung
erforderlicher konkreter Verbesserungsmaßnahmen herangezogen.

§ 4
Aufnahme

(1) Der Besuch eines Bildungsganges des Berufskollegs setzt die Erfül-
lung der Vollzeitschulpflicht voraus. § 37 Abs. 2 SchulG bleibt unberührt.
Im Einzelnen gelten die Aufnahmevoraussetzungen des jeweiligen Bil-
dungsganges in den besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (Anla-
gen A bis E).
(2) In Zweifelsfällen entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen mit der
oberen Schulaufsichtsbehörde über die Aufnahme.
(3) Über die Anrechnung von schulischen Leistungen und Zeiten aus ver-
gleichbaren Bildungsgängen auf vollzeitschulische Bildungsgänge ent-
scheidet die Schulleitung im Einvernehmen mit dersbehörde. Angerechne-
te Leistungen und Zeiten sind auf dem Zeugnis zu vermerken.

§ 5
Gliederung, Unterrichtsorganisation und Höchstverweildauer

(1) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind nach näherer Maßgabe der
besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (Anlagen A bis E) nach Be-
rufsfeldern, Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten gegliedert. 
(2) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind, soweit in den besonderen
Bestimmungen für die einzelnen Bildungsgänge nichts Abweichendes be-
stimmt ist, in Schuljahre eingeteilt. Sie werden in Vollzeitform oder in Teil-
zeitform angeboten. Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitform sind
möglich.
(3) Der Unterricht wird in der Regel in Fachklassen und im Klassen-ver-
band erteilt. Soweit die Unterrichtsorganisation oder der Bildungsgang es
erfordert, können Kurse gebildet werden.
(4) Die mit den Stundentafeln festgelegte Regeldauer der Bildungsgänge
darf um höchstens ein Jahr überschritten werden (Höchstverweildauer).
Um ein weiteres Jahr kann die Regeldauer nach Entscheidung der Verset-
zungskonferenz, im Abiturbereich mit Zustimmung der oberen Schulauf-
sichtsbehörde, überschritten werden, wenn die Gründe für die Wiederho-
lung von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind. Die
Höchstverweildauer kann darüber hinaus um den für die Wiederholung ei-
ner nichtbestandenen Prüfung erforderlichen Mindestzeitraum überschrit-
ten werden.
(5) Schülerinnen und Schülern, die innerhalb des Berufskollegs einen Bil-
dungsgang wechseln, wird die im bisherigen Bildungsgang verbrachte
Ausbildungszeit auf die Höchstverweildauer angerechnet; über Ausnah-
men entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde.

§ 6
Lernbereiche, Unterrichtsfächer

(1) Der Unterricht in den Bildungsgängen des Berufskollegs mit Ausnah-
me der Fachschulbildungsgänge ist in den berufsbezogenen Lernbereich,
den berufsübergreifenden Lernbereich und den Differenzierungsbereich
gegliedert. Die Fächer und Lernbereiche sind im Sinne des § 1 aufeinander
abzustimmen.
(2) Die Lernbereiche tragen gemeinsam zur Entwicklung umfassender
Handlungskompetenz bei. Der berufsbezogene Lernbereich fasst die Un-
terrichtsfächer zusammen, die im Besonderen der beruflichen und fachli-
chen Qualifizierung dienen. Die Fächer des berufsübergreifenden Lernbe-
reichs ergänzen die berufliche Qualifizierung und tragen darüber hinaus
zur allgemeinen Kompetenzentwicklung bei, indem sie zentrale gesell-
schaftliche, kulturelle, ethische und religiöse Fragen in die Ausbildung ein-
beziehen. Der Sport dient zudem der Gesundheitsförderung. Der Differen-
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zierungsbereich ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre Kenntnis-
se und Fertigkeiten ihren individuellen Fähigkeiten und Neigungen ent-
sprechend zu ergänzen, zu erweitern und zu vertiefen.
(3) Die Unterrichtsfächer und ihr Umfang werden durch die jeweiligen
Stundentafeln zu den einzelnen Bildungsgängen bestimmt. Fächerüber-
greifende Projekt- und Lernaufgaben sind zulässig. Für die Inhalte des Un-
terrichts gelten die von der obersten Schulaufsichtsbehörde erlassenen
Richtlinien und Lehrpläne.

§ 7
Praktika

Außerschulische Praktika sollen nach Maßgabe der besonderen Be-stim-
mungen des Zweiten Teils (Anlagen A bis E) durchgeführt werden. Die
Praktika werden von der Schule genehmigt und im Rahmen des Unter-
richts begleitet.

§ 8
Leistungsbewertung und Leistungsnachweise

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG, soweit in den
Anlagen nichts anderes bestimmt ist.
(2) Anzahl und Umfang der Leistungsnachweise regelt die oberste Schul-
aufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften, soweit diese Verord-
nung keine Regelung trifft.
(3) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts
in allen Fächern. Häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der
deutschen Sprache müssen bei der Festlegung der Note angemessen be-
rücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, der Ausbildungs-
stand und die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten.
§ 8 Abs. 4 der Anlage D bleibt unberührt.

§ 9
Zeugnisse, Laufbahnbescheinigungen, Zertifikate

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schulhalbjah-
res oder des entsprechenden Ausbildungsabschnittes oder zum Ende je-
des Schuljahres Zeugnisse oder Laufbahnbescheinigungen. Schülerinnen
und Schüler im Blockunterricht erhalten das Zeugnis am Ende des letzten
Unterrichtsblockes im Schuljahr.
(2) Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs erfolgreich abgeschlossen
hat, erhält ein Abschlusszeugnis. Wer einen Bildungsgang des Berufskol-
legs ohne Erfolg besucht hat oder das Berufskolleg vorzeitig verlässt, er-
hält ein Abgangszeugnis. Soweit in den Anlagen A bis E keine anders lau-
tende Regelung getroffen wird, tragen die Zeugnisse das Datum der Aus-
händigung. Das Schulverhältnis endet mit der Aushändigung des Zeugnis-
ses, gegebenenfalls mit seiner Zustellung.
(3) Über berufliche Qualifikationen, die nicht im Abschlusszeugnis be-
scheinigt werden, und über Zusatzqualifikationen werden Zertifikate erteilt,
auf  Antrag auch über nicht weitergeführte Ausbildungsabschnitte.
(4) Die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen enthalten neben den
Noten für die Fächer Noten für das Arbeitsverhalten in den Teilbereichen
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Selbstständigkeit und
für das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwortungsbereitschaft,
Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit. Die Noten für das Arbeitsver-
halten und das Sozialverhalten werden von der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer oder von einer von der Schule zu bestimmenden Lehrkraft
vorgeschlagen; sie können nach Entscheidung der Versetzungskonferenz
im Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch
eine Beschreibung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG). Bei Ab-
schluss-  und Abgangszeugnissen beziehen sich die Noten auf die letzten
beiden Schulhalbjahre.
(5) Die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen enthalten außerdem die
Angaben gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SchulG. Abweichend von § 49
Abs. 2 Nr. 1 SchulG enthalten Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnis-
se nur die unentschuldigten Fehlzeiten. Die Angaben beziehen sich bei
Abschluss- und Abgangszeugnissen auf die letzten beiden Schulhalbjah-
re.
(6) In den Bildungsgängen gemäß § 22 Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 SchulG
werden in den Zeugnissen abweichend von § 49 Abs. 2 SchulG keine Aus-
sagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten und keine Angaben
zu Fehlzeiten ausgewiesen.

§ 10
Versetzung, Leistungsanforderungen

(1) Soweit in den besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (Anlagen
A bis E) nichts anderes bestimmt ist, werden Schülerinnen oder Schüler
nach Ablauf eines Schuljahres in die folgende Klasse oder Jahrgangsstufe
versetzt,  wenn sie die Leistungsanforderungen gemäß Absatz 2 erfüllen.
Das Versetzungsverfahren richtet sich nach § 50 SchulG. Die Verset-
zungskonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mit-
glieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Über
die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu führen. Die Fachlehrerin
oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach
und begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Ge-
samtentwicklung der Schülerin oder des Schülers während des ganzen
Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind von der
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu berücksichtigen. Die Note kann
durch Konferenzbeschluss nicht abgeändert werden; die schulaufsichtli-
che Überprüfung bleibt unberührt.
(2) Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Leistungsanforde-
rungen einer Klasse oder Jahrgangsstufe erfüllt, wenn die Leistungen am
Ende der besuchten Klasse oder Jahrgangsstufe in allen Fächern minde-
stens „ausreichend“ oder nur in einem Fach „mangelhaft“ sind.
(3) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsent-
scheidung von der festgelegten Regel abweichen, wenn Minderleistungen
auf besondere nicht von der Schülerin oder dem Schüler zu vertretende
Umstände, zum Beispiel längere Krankheit, zurückzuführen sind und er-
wartet werden kann, dass auf Grund der Leistungsfähigkeit und der Ge-
samtentwicklung eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Klasse
möglich ist.
(4) Das Berufskolleg informiert die Eltern gemäß § 50 Abs. 4 SchulG in der
Regel zehn Wochen vor der Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch
bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare Leistungsschwächen gefährdet ist.

§ 11
Wiederholung

Die Leistungen in einer wiederholten Jahrgangsstufe werden unwirksam;
über die Versetzung wird neu entschieden. Erworbene Abschlüsse und
Berechtigungen bleiben erhalten.

§ 12
Nachprüfung bei Nichtversetzung, 

verfehltem Abschluss und abgeschlossenen Fächern
(1) Eine nichtversetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler kann ei-
ne Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu werden. Die Schul-
leiterin oder der Schulleiter spricht die Zulassung zur Nachprüfung aus,
wenn im Falle der Verbesserung der Note in einem einzigen Fach von
„mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllt wür-
den. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer in Betracht, wählt die
Schülerin oder der Schüler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt
werden soll. Nach Maßgabe der Anlagen kann in bestimmten Fächern eine
Nachprüfung ausgeschlossen werden. Die Nachprüfung findet in der letz-
ten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.
(2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und Schü-
ler, die in einem Schuljahr in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ haben,
ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach oder beide Fächer
nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in einem nicht weiterge-
führten Fach abzulegen. In Teilzeitbildungsgängen der Fachschule kann
eine Nachprüfung auch abgelegt werden, wenn durch die Note „mangel-
haft“ in einem nicht weitergeführten Fach ein Bestehen der Abschlussprü-
fung ausgeschlossen wäre.
(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Abschluss
oder eine Berechtigung zu erlangen. Die Zulassung zur Nachprüfung ist
auszusprechen, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in einem einzi-
gen Fach oder bei fächerübergreifenden Prüfungen in einer Prüfungsar-
beit, in dem oder der eine mangelhafte oder bessere Note erteilt wurde,
ausreicht, um den Abschluss oder die Berechtigung zu erlangen. Eine Nach-
prüfung ist nicht zulässig, um einen Ausgleich zu erreichen.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung einen
Prüfungsausschuss und übernimmt den Vorsitz oder bestellt eine Vertre-
tung. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die bisherige
Fachlehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied und eine weitere
Fachlehrkraft für die Protokollführung. Das prüfende Mitglied stellt die Auf-
gaben für die mündliche und gegebenenfalls die schriftliche Prüfung.
(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus einer
praktischen Prüfung, in einem Fach mit schriftlichen Arbeiten außerdem
aus einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Ge-
samtleistung mit einer besseren Note als der Ausgangsnote bewertet wird.
Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis mit einer um eine
Notenstufe verbesserten Note. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages,
an dem die Nachprüfung bestanden wurde.
(6) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Versetzungsbe-
dingungen erfüllt, ist versetzt. Wer die Abschluss- oder Berechtigungsbe-
dingungen erfüllt, hat damit den Abschluss oder die Berechtigung erwor-
ben.
(7) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu vertretenden Grund die
Prüfung oder einen Teil der Prüfung, gilt die Prüfung als nicht bestanden.
Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund an der
gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der Prüfung nicht teil-
nehmen, muss dies unverzüglich nachgewiesen werden; krankheitsbe-
dingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen.

§ 13
Abschlussbedingungen

(1) Die Bildungsgänge des Berufskollegs schließen, soweit dies in den
Anlagen A bis E vorgesehen ist, mit staatlichen Prüfungen ab.
(2) Die Leistungsanforderungen eines Bildungsganges sind erfüllt, wenn
in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen erzielt wurden oder
wenn die Leistungen in nur einem Fach „mangelhaft“ sind und durch eine
mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen
werden. Ergänzende oder abweichende Abschlussbedingungen in den be-
sonderen Bestimmungen des Zweiten Teils bleiben unberührt.
(3) In Bildungsgängen der Berufsschule ohne Abschlussprüfung gilt Ab-
satz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass für eine mangelhafte Leistung
kein Ausgleich erforderlich ist.
(4) Bei Nichterfüllen der Abschlussbedingungen werden berufliche Quali-
fizierungen nach Maßgabe der besonderen Bestimmungen des Zweiten
Teils erworben.
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§ 14
Information und Beratung

(1) Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls
auch die Erziehungsberechtigten und die Ausbildungsbetriebe, über die
Bildungsmöglichkeiten im Berufskolleg, über die wesentlichen Regelun-
gen der Bildungsgänge und über die Leistungsanforderungen; sie berät sie
bei der Wahl ihres Bildungsganges.
(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler arbeitet die Schule ins-
besondere mit Schulen der Sekundarstufe I, betrieblichen und außerbe-
trieblichen Ausbildungsstätten, Arbeitsämtern, der Jugendhilfe und Ein-
richtungen der Weiterbildung zusammen. Die Schule berät die Schülerin-
nen und Schüler über mögliche schulische und außerschulische Förder-
und Weiterbildungsangebote.
(3) In den Fachklassen arbeitet die Berufsschule mit den Ausbildungsbe-
trieben, den überbetrieblichen Ausbildungsstätten sowie den für die Be-
rufsbildung zuständigen Stellen nach dem BBiG oder der HwO insbeson-
dere zur Erreichung des Ausbildungszieles und zur Abstimmung der Aus-
bildungsphasen zusammen.

§ 15   
Ergänzende Bestimmungen

für behinderte Schülerinnen und Schüler
Soweit es die Behinderung oder soweit es der sonderpädagogische För-
derbedarf einer Schülerin oder eines Schülers erfordert, kann von einzel-
nen Bestimmungen dieser Verordnung nach Entscheidung der Schullei-
tung abgewichen werden. Die Leistungsanforderungen bei Abschlüssen
und Berechtigungen bleiben unberührt. Für einzelne Behinderungsarten
kann die oberste Schulaufsichtsbehörde generelle Ausnahmen zulassen.

2 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Ver fahrensbes t immungen

für  d ie  Absch lussprü fungen
§ 16

Zweck und Gliederung der Prüfungen
(1) In den staatlichen Abschlussprüfungen sollen die Schülerinnen und
Schüler nachweisen, dass sie das Ziel des jeweiligen Bildungsganges er-
reicht haben.
(2) Die Prüfungen bestehen aus einem schriftlichen, einem mündlichen
und gegebenenfalls einem praktischen Teil. Die Geheimhaltung der Prü-
fungsaufgaben ist durch die Schulleiterin oder den Schulleiter sicherzustel-
len.
(3) Den jährlichen Terminrahmen für die schriftliche Abiturprüfung be-
stimmt die oberste Schulaufsichtsbehörde.
(4) Die Termine für die Fachhochschulreifeprüfung und die Prüfung gemäß
§ 50 der Anlage D sowie der Termin für die Aushändigung der Prüfungs-
zeugnisse sind von der oberen Schulaufsichtsbehörde so festzulegen,
dass die Schülerinnen und Schüler ihren Zulassungsantrag bei der Zen-
tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) rechtzeitig stellen kön-
nen.

§ 17
Allgemeine Prüfungsausschüsse

(1) Für die Abschlussprüfung ist ein allgemeiner Prüfungsausschuss zu
bilden, der aus mindestens drei, höchstens vier Mitgliedern besteht.
(2) Dem allgemeinen Prüfungsausschuss gehören an:
1. die oder der Vorsitzende, sofern nicht die Schulleiterin oder der Schul-

leiter oder in begründeten Fällen die Vertreterin oder der Vertreter den
Vorsitz führt; 

2. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begründeten Fällen die
Vertreterin oder der Vertreter; 

3. zwei von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden berufene Lehrkräf-
te. 

(3) Der Vorsitz im allgemeinen Prüfungsausschuss wird grundsätzlich von
einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten der für
die Schule zuständigen oberen Schulaufsichtsbehörde wahrgenommen.
Nimmt die obere Schulaufsichtsbehörde den Vorsitz nicht wahr, so über-
nimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder deren Vertretung den Vor-
sitz. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann Schulleiterinnen und Schullei-
ter an anderen als den von ihnen geleiteten Schulen als Vorsitzende ein-
setzen. Die oder der Vorsitzende hat für den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfungen zu sorgen.
(4) Bis zur mündlichen Prüfung nimmt in der Regel die Schulleiterin oder
der Schulleiter den Vorsitz wahr.
(5) Die oder der Vorsitzende muss die Befähigung zum Lehramt an Be-
rufskollegs oder zum Lehramt an berufsbildenden Schulen oder für die Se-
kundarstufe II oder zum Lehramt am Gymnasium besitzen.
(6) Der allgemeine Prüfungsausschuss tritt zur Zulassungskonferenz, zur
Abschlusskonferenz und zur Feststellung der Fächer für die mündliche
Prüfung zusammen. Bei Bedarf kann die oder der Vorsitzende den allge-
meinen Prüfungsausschuss zu weiteren Konferenzen einberufen.

§ 18
Fachprüfungsausschüsse

(1) Die mündliche und die praktische Prüfung werden in der Regel von
Fachprüfungsausschüssen abgenommen. Für jedes Fach der Prüfung bil-
det die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses je-
weils einen oder mehrere Fachprüfungsausschüsse.
(2) Jeder Fachprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern:
1. der oder dem Vorsitzenden, 
2. der Fachprüferin oder dem Fachprüfer, 
3. der Schriftführerin oder dem Schriftführer. 
(3) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsaus-
schusses selbst oder eine Fachdezernentin oder ein Fachdezernent der
oberen Schulaufsichtsbehörde oder eine Beauftragte oder ein Beauftrag-
ter der obersten Schulaufsichtsbehörde den Vorsitz übernimmt, führt in der
Regel eine Lehrkraft der Schule den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbe-
hörde kann auch eine Lehrkraft einer anderen Schule mit dem Vorsitz be-
auftragen. Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses muss
beide Staatsprüfungen für ein Lehramt (Lehramtsprüfungen) abgelegt ha-
ben und die Befähigung zum Lehramt an berufsbildenden Schulen oder
zum Lehramt für die Sekundarstufe II haben.
(4) Fachprüferin oder Fachprüfer ist in der Regel die Fachlehrkraft, die der
Schülerin oder dem Schüler zuletzt den Fachunterricht in der Abschluss-
klasse erteilt hat. Die Fachprüferin oder der Fachprüfer muss in der Regel
in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprüfungen abgelegt haben und die
Befähigung zum Lehramt an berufsbildenden Schulen oder zum Lehramt
für die Sekundarstufe II besitzen.
(5) Schriftführerin oder Schriftführer ist in der Regel eine Lehrkraft, die das
Fach unterrichtet hat.
(6) Die oberste Schulaufsichtsbehörde oder die obere Schulaufsichtsbe-
hörde ist berechtigt, Vertreterinnen und Vertreter einer Schulaufsichtsbe-
hörde sowie Lehrkräfte einer anderen Schule zu Mitgliedern des Fachprü-
fungsausschusses zu bestellen. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 19
Rücktritt, Erkrankung, Versäumnis

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann bis zur Zulassungsentscheidung
von der Prüfung zurücktreten, wenn die Höchstverweildauer dadurch nicht
überschritten wird. Bei Rücktritt wird die letzte Klasse oder Jahrgangsstufe
wiederholt. Bei einem Rücktritt nach der Zulassungsentscheidung gilt die
Prüfung als nicht bestanden.
(2) Wer unmittelbar vor oder während der Prüfung erkrankt, kann nach
Genesung die gesamte Prüfung oder den noch fehlenden Teil der Prüfung
nachholen. Bereits abgelegte Teile der Prüfung werden gewertet. Gleiches
gilt für Prüflinge, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen die ge-
samte Prüfung oder einen Teil der Prüfung versäumen. Im Krankheitsfall
hat der Prüfling unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen, andernfalls
gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden oder der fehlende Prüfungs-
teil wird wie eine ungenügende Leistung gewertet.
(3) Versäumt ein Prüfling Teile der Prüfung aus einem von ihm zu vertre-
tenden Grunde, so wird dieser Prüfungsteil wie eine ungenügende Lei-
stung bewertet. Die Entscheidung trifft der allgemeine Prüfungsausschuss.

§ 20
Verfahren bei Täuschungshandlungen 

und anderen Unregelmäßigkeiten
(1) Bei einem Täuschungsversuch
a) kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Lei-

stungsnachweis zu wiederholen, wenn der Umfang der Täuschung
nicht feststellbar ist,. 

b) können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch be-
zieht, für ungenügend erklärt werden,. 

c) kann die gesamte Leistung für ungenügend erklärt werden, wenn es
sich um einen umfangreichen Täuschungsversuch handelt.  

In besonders schweren Fällen kann der allgemeine Prüfungsausschuss
den Prüfling von der weiteren Prüfung ausschließen.
(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwie-
gend, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge
ordnungsgemäß durchzuführen, kann der allgemeine Prüfungsausschuss
ihn von der weiteren Prüfung ausschließen.
(3) Wird ein Prüfling gemäß Absatz 1 oder 2 von der Prüfung ausgeschlos-
sen, gilt die Prüfung als nicht bestanden.
(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss der Prüfung
festgestellt, kann die obere Schulaufsichtsbehörde in besonders schweren
Fällen innerhalb von zwei Jahren die Prüfung als nicht bestanden und das
Zeugnis für ungültig erklären.

§ 21 
Stimmberechtigung, Beschlussfassung

(1) Die Mitglieder der eingerichteten Prüfungsausschüsse sind stimmbe-
rechtigt.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn minde-
stens drei seiner Mitglieder, unter ihnen die oder der Vorsitzende, anwe-
send sind.
(3) Fachprüfungsausschüsse sind nur beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der anwesend sind.
(4) Alle Prüfungsausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Im allgemeinen Prü-
fungsausschuss gibt bei Stimmengleichheit die Stimme der oder des Vor-
sitzenden den Ausschlag.

§ 22
Besorgnis der Befangenheit

Bei Zweifeln, ob ein Mitglied von der Mitwirkung in einem Ausschuss auf
Grund des § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG. NRW.) ausgeschlossen ist oder bei Besorgnis der Be-
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fangenheit (§ 21 VwVfG. NRW.) entscheidet die oder der Vorsitzende des
allgemeinen Prüfungsausschusses; ist die oder der Vorsitzende selbst be-
troffen, entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde. Wird das Mitglied ei-
nes Fachprüfungsausschusses von der Mitwirkung entbunden, so ist ein
neues Mitglied zu berufen.

§ 23   
Niederschriften

(1) Über alle Prüfungsvorgänge sind Niederschriften zu fertigen.
(2) Die Vornoten, bei den Bildungsgängen zur Erlangung der allgemeinen
Hochschulreife die Kursabschlussnoten, die Noten der schriftlichen, prak-
tischen und mündlichen Prüfung, die Abchlussnoten und das Prüfungser-
gebnis sind in Prüfungslisten aufzunehmen.
(3) Die oder der Vorsitzende bestellt die Schriftführerin oder den Schrift-
führer für den jeweiligen Prüfungsausschuss.
(4) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des jeweiligen Ausschusses
zu unterzeichnen.
(5) Die Niederschriften über die schriftliche und die praktische Prüfung
sind von den aufsichtführenden Lehrkräften zu fertigen und zu unterzeich-
nen.
(6) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung muss die beteiligten Prü-
ferinnen und Prüfer, Aufgaben, Vorbereitung und Verlauf, Teilergebnisse
und das Gesamtergebnis erkennen lassen. Das Abstimmungsergebnis ist
in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 24
Teilnahme von Gästen

(1) Es sind berechtigt, bei mündlichen und praktischen Prüfungen ein-
schließlich der entsprechenden Beratung und Beschlussfassung anwe-
send zu sein:
1. nicht an der Prüfung beteiligte Lehrkräfte sowie Lehramtsanwärterin-

nen und -anwärter der Schule im Einvernehmen mit der Schulleiterin
oder dem Schulleiter, 

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers, 
3. Vertreterinnen und Vertreter der oberen und der obersten Schulauf-

sichtsbehörde. 
(2) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft oder eine Vertretung
sowie zwei Personen als Vertretung der für die Berufsbildung zuständigen
Stelle können als Zuhörende bei der mündlichen Prüfung zugegen sein.
Mit Zustimmung des Prüflings ist Schülerinnen und Schülern der der Ab-
schlussklasse vorhergehenden Klasse die Gelegenheit zu geben, als Zu-
hörende teilzunehmen.

§ 25
Pflicht zur Verschwiegenheit

Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und die Gäste sind zur Ver-
schwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge verpflichtet. Sie sind hierauf
hinzuweisen.

§ 26
Nachprüfung bei nicht bestandener Prüfung

(1) Für Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, stellt der allge-
meine Prüfungsausschuss fest, ob sie sich einer Nachprüfung unterziehen
können. Ein Prüfling wird zur Nachprüfung zugelassen, wenn zum Beste-
hen der Prüfung eine Verbesserung um nicht mehr als eine Note in einem
Fach ausreicht, in dem er die Abschlussnote „mangelhaft“ erhalten hat. Ein
Prüfling wird auch zur Nachprüfung zugelassen, wenn die Prüfung auf
Grund mangelhafter Prüfungsteilleistungen nach  § 12 Abs. 4 Anlage C
nicht bestanden worden ist. Bei einer ungenügenden Prüfungsteilleistung
entfällt die Möglichkeit einer Nachprüfung. Kommen für die Nachprüfung
mehrere Fächer in Betracht, wählt der Prüfling das Fach, in dem die Nach-
prüfung abgelegt werden soll.
(2) Bei nicht bestandener praktischer Prüfung und in der Abiturprüfung ist
die Nachprüfung ausgeschlossen. 
(3) Wer die Prüfung nach §§ 19, 20 nicht bestanden hat, kann nicht zur
Nachprüfung zugelassen werden. 
(4) Die Nachprüfung findet in der Regel sechs Wochen nach der Ab-
schlusskonferenz statt und muss spätestens zehn Wochen nach der Ab-
schlusskonferenz abgeschlossen sein. Die Meldung zur Nachprüfung hat
spätestens drei Wochen vor dem Nachprüfungstermin zu erfolgen.
(5) Auf die Nachprüfung finden die Bestimmungen über die Prüfung ent-
sprechende Anwendung. Die Schulleitern oder der Schulleiter legt der
oberen Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig die Prüfungsaufgaben für die
Nachprüfung zur Genehmigung vor.

§ 27
Wiederholung der Prüfung

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. Wird
am Ende des Wiederholungshalbjahres oder -jahres die Zulassung nicht
erreicht oder die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so muss die
Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang verlassen. Die obere Schul-
aufsichtsbehörde kann ausnahmsweise eine zweite Wiederholung zulas-
sen, wenn dafür besondere Umstände vorliegen.
(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.
(3) Die Wiederholungsprüfung findet in der Regel nach erneutem Besuch
der Abschlussklasse oder der letzten Jahrgangsstufe statt. Der allgemeine
Prüfungsausschuss kann auf Antrag des Prüflings eine Wiederholung der
Prüfung nach einem halben Jahr zulassen, wenn besondere Umstände
vorliegen, insbesondere wenn das Bestehen der Prüfung nur geringfügig
verfehlt wurde und erwartet werden kann, dass die Schülerin oder der
Schüler die Prüfung bereits nach einem halben Jahr bestehen wird. In die-
sem Fall ist die Schülerin oder der Schüler berechtigt, am Unterricht ohne
Leistungsbewertung teilzunehmen.
(4) Bei einer Wiederholung der Prüfung nach einem Schuljahr werden die
beim vorausgegangenen Besuch der Abschlussklasse oder der letzten
Jahrgangsstufe erzielten Leistungsnoten, die Zulassung und die in der vor-
herigen Prüfung erteilten Noten unwirksam. Bei einer Wiederholung der
Prüfung nach einem Schulhalbjahr bleiben die in der Abschlussklasse er-
zielten Leistungsnoten und die Zulassung wirksam.
(5) In den Bildungsgängen der Anlage D ist die Wiederholung nach einem
halben Jahr ausgeschlossen.

§ 28
Widerspruch, Akteneinsicht

(1) Verwaltungsakte, insbesondere Prüfungsentscheidungen können
durch Widerspruch angefochten werden. Über den Widerspruch be-
schließt der jeweilige Prüfungsausschuss (§§ 17, 18). Wird dem Wider-
spruch nicht stattgegeben, entscheidet der bei der oberen Schul-aufsichts-
behörde gebildete Widerspruchsausschuss.
(2) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde gebildete Widerspruchs-
ausschuss besteht aus zwei für Berufskollegs zuständigen schulfachlichen
Dezernentinnen oder Dezernenten, von denen eine oder einer den Vorsitz
führt, sowie einer verwaltungsfachlichen Dezernentin oder einem verwal-
tungsfachlichen Dezernenten. Die Leiterin oder der Leiter der Behörde be-
stimmt die Mitglieder des Ausschusses und die Führung des Vorsitzes. Bei
Widersprüchen gegen Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsit-
zende die zuständige Fachdezernentin oder den zuständigen Fachdezer-
nenten zur Beratung hinzu.
(3) Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigkeit deren Eltern, erhalten
auf Antrag Einsicht in die sie betreffenden Prüfungsakten. Der Antrag ist
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung
bei der Schule zu stellen.

Zwe i te r  Te i l
§ 29

Besondere Bestimmungen für die einzelnen Bildungsgänge
Ergänzend zu den Vorschriften des ersten Teils gelten die besonderen
Vorschriften der
Anlage A für die Bildungsgänge der Berufsschule,
Anlage B für Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach

Landesrecht und zum mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife) oder zu beruflicher Grundbildung und zum mitt-
leren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen,

Anlage C für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach
Landesrecht und zur Fachhochschulreife oder zu berufli-
chen Kenntnissen und zur Fachhochschulreife führen,

Anlage D für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach
Landesrecht und zur allgemeinen Hochschulreife oder zu
beruflichen Kenntnissen und zur allgemeinen Hochschul-
reife führen,

Anlage E für die Bildungsgänge der Fachschule.

Dr i t te r  Te i l
§ 30

Änderung von Rechtsvorschriften
Die Änderungen sind in die entsprechenden Rechtsvorschriften eingear-
beitet. Daher wurde hier vom Abdruck abgesehen.

§ 31
In-Kraft-Treten, Übergangsregelung, Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1999 in Kraft1); gleichzeitig treten
folgende Verordnungen außer Kraft:
1. Allgemeine Prüfungsordnung für berufsbildende Schulen (APO-BBS)

vom 14. Mai 1997, 
2. Verordnung über die Bildungsgänge in der Berufsschule (AO-BS) vom

5. Dezember 1989, 
3. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfungen in

der zweijährigen Berufsfachschule (APO-BFS) vom 17. Juni 1993, 
4. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfungen in

der zweijährigen höheren Berufsfachschule (APO-HBFS I) vom 17. Ju-
ni 1993, 

5. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfungen in
der dreijährigen höheren Berufsfachschule, die zur Fachhochschulreife
und zu Berufsabschlüssen nach Landesrecht führt, (APO-HBFS II) vom
17. Juni 1993, 

6. Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachoberschule
(APO-FOS) vom 17. Juni 1993, 

7. Verordnung über den Bildungsgang in der Berufsaufbauschule (AO-
BAS) vom 17. Juni 1993, 

8. Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachschule (APO-
FS) vom 23. Juni 1994. 

(2) Schulversuche für Bildungsgänge an ehemaligen Kollegschulen und
berufsbildenden Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind der obe-
ren Schulaufsichtsbehörde bis zum Ende des Schuljahres 1999/2000 an-
zuzeigen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde überprüft, ob sie am Berufs-
kolleg fortgeführt werden.
(3) Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung vor In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung begonnen haben, beenden diese nach Maßgabe der vor
In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften.
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(4) Schulen, die ihre bisherigen Bildungsgänge nicht zum 1. August 1999
umstellen können, sind berechtigt, diese nach den bisherigen Vorschriften
noch einen weiteren Durchgang  fortzuführen.
(5) Die Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 1 der Anlage C für Gymnastikleh-
rerinnen und Gymnastiklehrer, gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Anlage C und
gemäß § 2 Abs. 3 der Anlage D können erst zum 1. August 2000 einge-
richtet werden.
(6) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium unterrichtet den für
Schulen zuständigen Landtagsausschuss bis zum 31. Dezember 2012
über die Erfahrungen mit dieser Verordnung.

1) Das Datum bezieht sich auf das Inkrafttreten des Verordnung in der ursprünglichen Fas-
sung. 
In der vorliegenden Fassung ist zum einen die Änderungsverordnung vom 9. Dezember
2003 (GV. NRW. S. 751) berücksichtigt. Sie ist am 1. August 2004 in Kraft getreten.
Nummer 3 Buchstabe b dieser Änderungsverordnung bestimmt Folgendes:
„Schülerinnen und Schüler mit einem Vorpraktikum (§ 29 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 3
APO-BK – Anlage E – alte Fassung) können in die Fachschule für Sozialpädagogik
und die Fachschule für Heilerziehungspflege (§ 27 APO-BK - Anlage E) letztmalig
zum Schuljahresbeginn 2005/06 aufgenommen werden.“
Die vorliegende Regelung ist  - in Anpassung an das neue Schulgesetz - durch die Ver-
ordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 26 b SchVG
vom 11. Dezember 2004 (ABl. NRW. 1/05 S. 7) und durch die Verordnungen zur Ände-
rung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 5. Mai 2006
und vom 14. Juni 2007 geändert worden. Nach Artikel 6 der Änderungsverordnung vom
11. Dezember 2004 werden  die Bestimmungen für die zentralen Abiturprüfungen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt:

„Artikel 6
Inkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft mit der Maßgabe, dass die landes-
einheitlichen Prüfungsaufgaben für die schriftliche Abiturprüfung in den einzelnen
Schulformen und Bildungsgängen wie folgt eingeführt werden:
a) An den Gymnasien und an den Gesamtschulen sowie in den  Abiturprüfungen für

Nichtschülerinnen und Nichtschüler erstmals im Schuljahr 2006/2007 in allen
schriftlichen Prüfungsfächern.

b) An den Berufskollegs erstmals im Schuljahr 2007/2008 beginnend mit den
schriftlichen Prüfungsaufgaben in den für die Bildungsgänge Profil bilden-
den Leistungsfächern und in den beiden Folgejahren erweitert auf die übri-
gen schriftlichen Prüfungsfächer nach den Vorgaben der obersten Schul-
aufsichtsbehörde.

c) An den Weiterbildungskollegs und an den Waldorfschulen erstmals im Schuljahr
2007/2008 in allen schriftlichen Prüfungsfächern. 

Bis zur Einführung der landeseinheitlichen Prüfungsaufgaben in allen Fächern
der schriftlichen Abiturprüfung gelten die bisherigen Bestimmungen für die
schriftliche Abiturprüfung weiter.

2. Abweichend von Nr. 1 tritt Artikel 2 Abschnitt I (APO-BK Anlage B) am Tag nach
Verkündung der Verordnung in Kraft.“

Gemäß Artikel 11 der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen gemäß § 52 SchulG vom 5. Mai 2006 gelten die Anlagen D 1 bis D 29 für alle Schü-
lerinnen und Schüler, die ab 1. August 2006 neu in die Bildungsgänge eintreten oder die
Jahrgangsstufe 11 wiederholen.
Die hier vorliegende Fassung ist mit Wirkung vom 1. August 2007 in Kraft.
Anlage A
Bildungsgänge der Berufsschule

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Bildungsgänge und Gliederung der Berufsschule

2 .  Abschn i t t
 Fachk lassen des  dua len  Sys tems

der  Beru fsausb i ldung
§ 2 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen
§ 4 Dauer der Bildungsgänge 
§ 5 Umfang und Organisation des Unterrichts
§ 6 Gliederung der Bildungsgänge
§ 7 Unterrichtsangebot und Differenzierung
§ 8 Zeugnisse
§ 9 Berufsschulabschluss, Berufsschulabschlussnote
§ 10 Fachhochschulreife

3 .  Abschn i t t
Beru fsor ien t ie rungs jahr

§ 11 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 12 Aufnahmevoraussetzungen
§ 13 Dauer und Gliederung der Bildungsgänge, Unterrichtsumfang
§ 14 Zeugnisse

4 .  Abschn i t t
Beru fsgrundschu l jahr

§ 15 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 16 Aufnahmevoraussetzungen
§ 17 Dauer und Gliederung der Bildungsgänge, Unterrichtsumfang
§ 18 Zeugnisse und Berechtigungen

5.  Abschn i t t
K lassen fü r  Schü le r innen und Schü le r

ohne Beru fsausb i ldungsverhä l tn is
§ 19 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 20 Aufnahmevoraussetzungen
§ 21 Dauer und Gliederung des Bildungsganges, Unterrichtsumfang
§ 22 Zeugnisse

1 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Bildungsgänge und Gliederung der Berufsschule

(1) Die Berufsschule umfasst:
1. für Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis

nach dem BBiG oder der HwO oder mit einem berechtigten Interesse
an der Teilnahme am Unterricht die Fachklassen des dualen Systems
der Berufsausbildung,

2. für Schülerinnen und Schüler, die eine berufliche Grundbildung anstre-
ben, das Berufsgrundschuljahr,

3. für Schülerinnen und Schüler, die zum beruflichen Einstieg gefördert
werden müssen,
– das Berufsorientierungsjahr und 
– die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs-

verhältnis.
(2) Die Bildungsgänge der Berufsschule sind in der Regel nach Berufsfel-
dern gegliedert.
(3) Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Bildungsganges gemäß Absatz
1 Nr. 2 und 3 und insgesamt elf nachgewiesenen Schulbesuchsjahren en-
det die Schulpflicht gemäß § 38 Abs. 4 SchulG; § 38 Abs. 2 SchulG bleibt
unberührt.

2 .  Abschn i t t
Fachk lassen des  dua len  Sys tems der  Beru fsausb i ldung

§ 2
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung vermitteln
Schülerinnen und Schülern den schulischen Teil der Berufsausbildung
(Grund- und Fachbildung) gemäß § 1 Abs. 3 BBiG verbunden mit dem Be-
rufsschulabschluss. In einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht
der Berufsschulabschluss dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Der
Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) wird ermög-
licht.
(2) Das Staatliche Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung in Rheinbach,
das Theodor-Reuter-Berufskolleg in Iserlohn und die staatlich anerkannte
Hiberniaschule in Herne bilden entsprechend der Gleichstellungsverord-
nung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit in anerkannten Ausbil-
dungsberufen nach § 50 Abs. 1 BBiG und nach  § 40 Abs. 1 HwO aus. Sie
vermitteln in der ergänzenden Fachpraxis die Inhalte der jeweiligen Be-
rufsausbildungsordnung im Umfang von 800 bis 1.000 Unterrichtsstunden
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pro Schuljahr. Die Berufsabschlussprüfung wird vom Berufskolleg entspre-
chend der dem jeweiligen Ausbildungsberuf zugrunde liegenden Prüfungs-
ordnung der nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung
zuständigen Stelle durchgeführt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann
Abweichungen hiervon zulassen.
(3) Im Rahmen des Differenzierungsbereiches kann Stützunterricht zur Si-
cherung des Ausbildungszieles erteilt und können zusätzliche Qualifikatio-
nen und Kenntnisse, erweiterte Zusatzqualifikationen oder die Fachhoch-
schulreife erworben werden.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Fachklassen werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen,
die sich in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem BBiG oder der
HwO befinden. In Einzelfällen können auch Schülerinnen und Schüler
ohne Berufsausbildungsverhältnis aufgenommen werden, soweit ein be-
rechtigtes Interesse am Unterricht der Fachklasse besteht.
(2) Der Erwerb der Fachhochschulreife (§ 2 Abs. 3) setzt den mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulreife) voraus.

§ 4
Dauer der Bildungsgänge

(1) Die Dauer der Ausbildung in den Fachklassen richtet sich nach den
Ausbildungsordnungen und den übergangsweise fortgeltenden Ausbil-
dungsgrundlagen nach dem BBiG oder der HwO und beträgt in der Regel
drei Jahre.
(2) Besteht die Schülerin oder der Schüler die Berufsabschlussprüfung
vor Ablauf der Ausbildungszeit, so endet der Unterricht in der Fachklasse
mit dem Bestehen der Berufsabschlussprüfung.

§ 5
Umfang und Organisation des Unterrichts

(1) Der Unterricht umfasst 480 Jahresstunden, soweit sich aus den Vor-
schriften für die Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO nichts an-
deres ergibt. An einem Tag sind acht Unterrichtsstunden zu erteilen. Eine
geringere tägliche Unterrichtsdauer ist im Benehmen mit den für die Be-
rufsausbildung zuständigen Stellen zulässig.
(2) Der Unterricht kann im Rahmen der Jahresstunden je nach den unter-
richtsorganisatorischen Möglichkeiten der einzelnen Schule auf die beiden
Schulhalbjahre unterschiedlich verteilt werden.
(3) Unter Einhaltung des Gesamtunterrichtsvolumens für den jeweiligen
Bildungsgang kann der Unterricht jahrgangsübergreifend erteilt werden. 
(4) Der Unterricht wird in Teilzeitform an einzelnen Wochentagen oder als
Blockunterricht erteilt. Blockunterricht liegt vor, wenn an fünf Unterrichtsta-
gen in einer Woche Unterricht erteilt wird. Eine Verknüpfung von Teilzeit-
und Blockunterricht ist zulässig.
(5) Die Organisation des Unterrichts (Teilzeit- oder Blockunterricht) kann
nur zu Beginn eines Schulhalbjahres geändert werden. 
(6) Bei der Organisation des Unterrichts sind die Bedürfnisse der Ausbil-
dungsbetriebe und die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu
berücksichtigen. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:
1. das Gesamtunterrichtsvolumen des jeweiligen Bildungsganges gemäß

Absatz 1,
2. mit Rücksicht auf die betriebliche Ausbildungszeit der Auszubildenden

eine ausreichende Möglichkeit der Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts,

3. die personellen, organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen.
(7) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit dem für
die Wirtschaft zuständigen Fachministerium für einzelne Berufsfelder oder
Berufe Blockzeiten festlegen. Im Übrigen entscheidet über die Einführung
oder Aufhebung von Blockunterricht die Schule im Benehmen mit dem
Schulträger und den nach dem BBiG oder der HwO für die Berufsausbil-
dung zuständigen Stellen. Werden vom Schulträger oder der für die Be-
rufsausbildung zuständigen Stellen Bedenken erhoben, bedarf die Ent-
scheidung der Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde.

§ 6
Gliederung der Bildungsgänge

(1) Die Fachklassen werden in der Regel für die einzelnen Ausbildungs-
berufe als Jahrgangsklassen gebildet.
(2) Sofern die Ausbildungsordnungen nach dem BBiG oder der HwO eine
berufsfeldbreite Grundbildung vorsehen, können in der Grundbildung be-
rufsübergreifende Fachklassen für alle Berufe des jeweiligen Berufsfeldes
eingerichtet werden.

§ 7
Unterrichtsangebot und Differenzierung

(1) Die Unterrichtsfächer und die Differenzierungsmöglichkeiten ergeben
sich aus den Rahmenstundentafeln gemäß Anlagen A 1 bis A 3.2 und den
Stundentafeln in den einzelnen Lehrplänen der Ausbildungsberufe. Der in
den Anlagen A 1 bis A 3.2 vorgegebene Unterrichtsumfang ist bei Berufen
mit zwei- und mit dreieinhalbjähriger Dauer entsprechend zu verkürzen
oder zu verlängern. Dabei sind alle Lernbereiche einzubeziehen.
(2) Das Differenzierungsangebot und der dafür erforderliche Stundenum-
fang werden für die Fachklassen je nach der Leistungsfähigkeit und den
Neigungen der Schülerinnen und Schüler von der Schule festgelegt.
(3) Wird für Schülerinnen oder Schüler während der Ausbildung die Not-
wendigkeit von Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungserfolges fest-
gestellt, wird dieser nach den organisatorischen Möglichkeiten der Schule
angeboten. Soweit der Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungserfol-
ges innerhalb der 480 Jahresstunden nicht ausreicht, kann erweiterter
Stützunterricht im Umfang von bis zu 80 Jahresstunden angeboten werden.
Das erweiterte Stützangebot wird mit den nach dem  BBiG oder der HwO
für die Berufsausbildung zuständigen Stellen abgestimmt. Im Stützunterricht
wird keine Note erteilt.
(4) Soweit der Erwerb erweiterter Zusatzqualifikationen oder der Erwerb
der Fachhochschulreife es erfordert, kann der Unterricht von 480 Jahres-
stunden bis zu einem Unterrichtsumfang von 560 Jahresstunden über-
schritten werden. Für eine solche Überschreitung oder für eine Überschrei-
tung des Gesamtunterrichtsvolumens für den jeweiligen Bildungsgang im
Falle des § 5 Abs. 3 soll die Schule das Einvernehmen mit den nach dem
BBiG oder der HwO für die Berufsausbildung zuständigen Stellen über die
Einrichtung des Differenzierungsangebotes herstellen.
(5) Die Schule unterrichtet die betroffenen Ausbildungsbetriebe über den
Inhalt des Differenzierungsangebots. Sie begründet die Auswahl der Schü-
lerin oder des Schülers für die Teilnahme an einem erweiterten Stützunter-
richt nach Absatz 3 bzw. die Eignung der Schülerin oder des Schülers für
die Teilnahme an einem Angebot nach Absatz 4; über die Teilnahme der
Schülerin oder des Schülers soll Einvernehmen mit dem jeweiligen Ausbil-
dungsbetrieb hergestellt werden. Falls erforderlich, werden die nach dem
BBiG oder der HwO für die Berufsausbildung zuständigen Stellen zur Ver-
mittlung eingeschaltet. In Fällen des Absatzes 3 entscheidet die zuständi-
ge Stelle.
(6) Die Teilnahme an einem eingerichteten und gewählten Differenzie-
rungsangebot ist verpflichtend.

§ 8
Zeugnisse

(1) Die Schülerinnen und Schüler der Fachklassen erhalten ein Zeugnis,
in dem vermerkt ist, ob sie die Leistungsanforderungen der Klasse erfüllt
haben. Dabei werden für Schülerinnen und Schüler, die die Fachhoch-
schulreife anstreben, die Leistungen im Differenzierungsbereich einbezo-
gen.
(2) Die Schülerinnen und Schüler rücken ohne Versetzung in die nächste
Klasse vor, sofern sie nicht wegen Verlängerung des Berufsausbildungs-
verhältnisses die Klasse wiederholen.
(3) Schülerinnen oder Schüler, die die Fachhochschulreife anstreben,
können von der Teilnahme an zusätzlichen Unterrichtsangeboten ausge-
schlossen werden, wenn sie die Leistungsanforderungen der Klasse nicht
erfüllen. Die Entscheidung trifft die Klassenkonferenz.

§ 9
Berufsschulabschluss, Berufsschulabschlussnote

(1) Der Berufsschulabschluss wird unabhängig vom Berufsabschluss (§§
37 ff. BBiG, §§ 31 ff. HwO) zuerkannt, wenn die Leistungen am Ende des
Bildungsganges den Anforderungen entsprechen. Die Noten der Fächer
der letzten beiden Schulhalbjahre sowie die letzte Zeugnisnote vorher ab-
geschlossener Fächer werden zu einer Berufsschulabschlussnote zusam-
mengefasst. Die Leistungen im Differenzierungsbereich werden nicht ein-
bezogen.
(2) Zur Ermittlung der Berufsschulabschlussnote werden die nach Absatz
1 zu berücksichtigenden Einzelnoten gewichtet. In Fächern, in denen die
Stundentafel des jeweiligen Ausbildungsberufes bei zweijährigen Berufen
160, bei dreijährigen Berufen 240 und bei dreieinhalbjährigen Berufen 280
Unterrichtsstunden vorsieht, wird die Note mit dem Gewichtungsfaktor
zwei multipliziert. Die Noten der übrigen zu berücksichtigenden Fächer
werden mit dem Gewichtungsfaktor eins multipliziert. Die so gewichteten
Noten werden addiert. Das Ergebnis ist durch die Summe der Gewich-
tungsfaktoren zu dividieren. Es wird auf eine Stelle hinter dem Komma ge-
rechnet. Es wird nicht gerundet.
(3) Die Berufsschulabschlussnote ergibt sich aus der folgenden Zuord-
nung des nach Absatz 2 gebildeten Mittelwertes der Noten:
sehr gut (1,0–1,5),
gut (1,6–2,5),
befriedigend (2,6–3,5),
ausreichend (3,6–4,5).
(4) Der Berufsschulabschluss gemäß § 2 Abs. 1 ist dem Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 gleichwertig.
(5) Mit dem Berufsschulabschluss erwerben Schülerinnen und Schüler
den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), wenn sie eine Berufs-
schulabschlussnote von mindestens 3,0 erreichen, die Berufsab-
schlussprüfung bestanden haben und die für den mittleren Schulabschluss
notwendigen Englischkenntnisse nachweisen. Die obere Schulaufsichts-
behörde kann zulassen, dass an die Stelle von Englisch eine andere
Fremdsprache tritt.

§ 10
Fachhochschulreife

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Schülerin oder der
Schüler im Rahmen des Differenzierungsangebotes die zur Erlangung der
Fachhochschulreife erforderlichen Unterrichtsveranstaltungen besucht,
den Berufsschulabschluss erworben und die Berufsabschlussprüfung und
die Abschlussprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife bestanden
hat.
(2) Für die Abschlussprüfung gelten §§ 6 bis 12 der Anlage C entspre-
chend.
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3.  Abschn i t t
Beru fsor ien t ie rungs jahr

§ 11
Qualifikationen und Abschlüsse

Das Berufsorientierungsjahr dient der Vorbereitung auf die Aufnahme ei-
ner Berufsausbildung und vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten aus meh-
reren Berufsfeldern. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses wird ermög-
licht.

§ 12
Aufnahmevoraussetzungen

In das Berufsorientierungsjahr werden Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, aber nicht über den
Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen. Das
Berufsorientierungsjahr kann auch als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr ge-
mäß § 37 Abs. 2 Satz 1 SchulG und in Ausnahmefällen gemäß § 37 Abs.
2 Satz 2 SchulG besucht werden.

§ 13
Dauer und Gliederung des Bildungsganges, Unterrichtsumfang

(1) Das Berufsorientierungsjahr dauert ein Jahr. Der Unterrichtsumfang
beträgt in der Regel 34 Unterrichtsstunden pro Woche, verteilt auf minde-
stens fünf Wochentage. Die Klassen des Berufsorientierungsjahres wer-
den in der Regel nach Berufsfeldern gebildet. Die Unterrichtsfächer und
die Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Rahmenstunden-
tafel gemäß Anlage A 4 und den Einzelstundentafeln.
(2) Das Berufsorientierungsjahr umfasst Orientierung, Beratung und Ein-
arbeitung. Für Orientierung und Beratung wird Unterricht nach den schuli-
schen Möglichkeiten in mehreren Berufsfeldern angeboten. Die Einarbei-
tung erfolgt in einem Berufsfeld. Betriebspraktika sollen durchgeführt wer-
den (§ 7 der Allgemeinen Bestimmungen für die Bildungsgänge).

§ 14
Zeugnisse

(1) Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis, wenn sie die
Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt haben und die Lei-
stungen in der berufsbezogenen Praxis insgesamt min-destens „ausrei-
chend“ sind.
(2) Mit dem Abschlusszeugnis erwerben die Schülerinnen und Schüler
den Hauptschulabschluss, wenn sie in den Fächern Deutsch/Kommunika-
tion, Politik/Gesellschaftslehre, Mathematik sowie in einem der Fächer Na-
turwissenschaft oder Englisch mindestens ausreichende Leistungen er-
zielt und eine Durchschnittsnote von mindes-tens 4,0 in allen Fächern der
Stundentafel erreicht haben. Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote
bleibt eine nicht ausreichende Leistung im Fach Englisch unberücksichtigt.

4 .  Abschn i t t
Beru fsgrundschu l jahr

§ 15
Qualifikationen und Abschlüsse

Das Berufsgrundschuljahr vermittelt eine berufliche Grundbildung und den
Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Der Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses (Fachoberschulreife) wird ermöglicht.

§ 16
Aufnahmevoraussetzungen

In das Berufsgrundschuljahr werden Schülerinnen und Schüler aufgenom-
men, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und mindes-tens den Haupt-
schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss erworben oder das
Berufsorientierungsjahr erfolgreich besucht haben. Das Berufsgrundschul-
jahr kann auch als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr gemäß § 37 Abs. 2 Satz
1 SchulG besucht werden.

§ 17
Dauer und Gliederung der Bildungsgänge, Unterrichtsumfang

(1) Das Berufsgrundschuljahr dauert ein Jahr. Der Unterrichtsumfang be-
trägt in der Regel 34 Unterrichtsstunden pro Woche, verteilt auf minde-
stens fünf Wochentage. Die Unterrichtsfächer und die Differenzierungs-
möglichkeiten ergeben sich aus der Rahmenstundentafel gemäß  Anlage
A 5 und den Einzelstundentafeln.
(2) Schülerinnen und Schüler können das Berufsgrundschuljahr einmal
wiederholen, wenn die Ausbildungsziele nach § 15 verfehlt wurden.

§ 18
Zeugnisse und Berechtigungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis, wenn sie
die Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt haben. Der Ab-
schluss umfasst die berufliche Grundbildung und den  Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10.
(2) Mit dem Abschluss nach Absatz 1 erwerben Schülerinnen und Schüler
den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), wenn sie im Durch-
schnitt mindestens befriedigende Leistungen (Notendurchschnitt 3,0 und
besser) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Englisch und Mathema-
tik erzielen.

5 .  Abschn i t t
K lassen fü r  Schü le r innen und Schü le r

ohne Beru fsausb i ldungsverhä l tn is
§ 19

Qualifikationen und Abschlüsse
Die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhält-
nis vermittelt berufliche Kenntnisse und ermöglicht den Erwerb des Haupt-
schulabschlusses.
§ 20
Aufnahmevoraussetzungen

In die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsver-
hältnis wird aufgenommen, wer die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat und sich
in keinem Berufsausbildungsverhältnis nach dem BBiG oder der HwO be-
findet. In die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis wird auch aufgenommen, wer zur Vorbereitung auf eine
Berufsausbildung berufliche Kenntnisse erwerben will, wer sich in einem
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befindet oder wer zur Vor-
bereitung auf eine Berufsausbildung an einer berufsvorbereitenden Maß-
nahme teilnimmt. Die Schulaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen zu-
lassen, dass die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr gemäß § 37 Abs. 2
Satz 2 SchulG besucht wird.

§ 21
Dauer und Gliederung des Bildungsganges,

Unterrichtsumfang
Die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhält-
nis dauert ein Jahr. Der Unterrichtsumfang ergibt sich aus der Rahmen-
stundentafel nach Anlagen  A 6.

§ 22
Zeugnisse

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach einem Jahr ein Abschlus-
szeugnis, wenn die Leistungsanforderungen erfüllt sind.
(2) Mit dem Abschlusszeugnis erwerben die Schülerinnen und Schüler,
die ohne Schulabschluss in den Bildungsgang eingetreten sind, den
Hauptschulabschluss, wenn sie in den Fächern Deutsch/Kommunikation,
Politik/Gesellschaftslehre, Mathematik sowie in einem der Fächer Natur-
wissenschaft oder Englisch mindestens ausreichende Leistungen erzielt
und eine Durchschnittsnote von mindestens 4,0 in allen Fächern der Stun-
dentafel erreicht haben. Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote bleibt ei-
ne nicht ausreichende Leistung im Fach Englisch unberücksichtigt.

Anlage A 1
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–320 280–320 280–320 840–960

Differenzierungsbereich

Summe: 0–40 0–40 0–40 0–120

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40 40 120
Religionslehre 40 40 40 120
Sport/Gesundheitsförderung 40 40 40 120
Politik/Gesellschaftslehre 40 40 40 120

Summe: 160 160 160 480

Gesamtstundenzahl: 480 480 480 1440

Berufsausbildung nach § 43 Abs. 1 BBiG (jetzt: § 50 Abs. 1 BBiG):
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr
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Anlage A 2
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ Stützangebote/Zusatzqualifikationen

.

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–360 280–360 280–360 840–1080

Differenzierungsbereich

Summe: 0–120 0–120 0–120 40–240

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 0–40 0–40 0–40 80–120
Religionslehre 0–40 0–40 0–40 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 0–40 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 0–40 80–120

Summe: 320–360

Gesamtstundenzahl:1) 480 480 480 1440

1)Berufsausbildung nach § 50 Abs. 1 BBiG und § 40 Abs. 1 HwO: 
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr.

Anlage A 3.1
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ erweiterte Stützangebote/erweiterte Zusatzqualifikationen

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–360 280–360 280–360 840–1080

Differenzierungsbereich

Summe: 0–200 0–200 0–200 40–480

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 0–40 0–40 0–40 80–120
Religionslehre 0–40 0–40 0–40 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 0–40 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 0–40 80–120

Summe: 320–360

Gesamtstundenzahl1): 480–560 480–560 480–560  1440 –
1680

1)Berufsausbildung nach § 50 Abs. 1 BBiG und § 40 Abs. 1 HwO:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr.
Anlage A 3.2
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ Fachhochschulreife

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich2)

Summe: 280–360 280–360 280–360 840–1080

Differenzierungsbereich2)

Summe: 280–720

berufsübergreifender Lernbereich2)

Deutsch/Kommunikation 80–120
Religionslehre 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 80–120

Summe: 320–360

Gesamtstundenzahl1): 560 560 560  1680

1)Berufsausbildung nach § 50 Abs. 1 BBiG und § 40 Abs. 1 HwO:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr.

2)Folgende zeitliche Rahmenvorgaben zum Erwerb der Fachhochschulreife müssen
erfüllt werden:
1 Sprachlicher Bereich

Davon müssen jeweils mindestens 80 Stunden auf
Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch und
auf eine Fremdsprache entfallen.

2 Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer
Bereich

3 Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich
(einschließlich wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte)

240 Stunden

240 Stunden
mindestens 
80 Stunden

Diese Stunden können jeweils auch im berufsbezogenen Lernbereich erfüllt wer-
den, wenn es sich um entsprechende Unterrichtsangebote handelt, die in den Lehr-
plänen ausgewiesen sind.
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Anlage A 4
Berufsorientierungsjahr

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
Praxis1)

⎫
⎬
⎭

Theorie1)
800–960

Englisch 120
Mathematik 40–120
Naturwissenschaft 40–80

Summe: 1080–1200
Differenzierungsbereich

Summe: 0–120
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 160–360
Gesamtstundenzahl:

1) Von dem Gesamtstundenvolumen Praxis/Theorie müssen mindestens 50 % auf die
Praxis entfallen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.

Anlage A 5
Berufsgrundschuljahr

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Praxis

⎫
⎬
⎭

– Theorie
840–920

Mathematik 80–120
Englisch 80–120

Summe: 1000–1120
Differenzierungsbereich

Summe: 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 160–280
Gesamtstundenzahl: 1360

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.
Anlage A 6
Klasse für Schülerinnen und Schüler
ohne Berufsausbildungsverhältnis

Unterrichtsstunden 1)

berufsbezogener Lernbereich
Fachpraxis2)  

    ⎫
    ⎬
    ⎭

Theorie2)
840 – 1080

Englisch3) 40 – 120
Mathematik3) 40 – 120
Naturwissenschaften4)   0 –120

Summe: 1160 – 1240
Differenzierungsbereich

Summe: 0 – 40
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 – 80
Religionslehre *) 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Summe: 160 – 200
Gesamtstundenzahl: 1360 –1440

1) An zwei Tagen findet Unterricht im Umfang von 480 Jahresstunden statt. Für den
Erwerb des Hauptschulabschlusses ist der Unterrichtsumfang um 80 Jahresstunden
auf 560 zu erhöhen.
An drei Tagen nehmen die Schülerinnen und Schüler an einem einjährigen von Lehr-
kräften begleiteten Betriebspraktikum beziehungsweise an einer berufsvorbereitenden
Maßnahme teil. Die Teilnahmepflicht entfällt bei Nachweis eines sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisses.

2) Der Unterricht im Umfang von 480 bis 560 Jahresstunden enthält 120 Jahresstunden
Fachpraxis/Theorie.

3) Um den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, muss der Unterricht in diesen Fächern
mit 120 Jahresstunden erteilt werden.

4) Sofern die Note im Fach Naturwissenschaft für den Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses maßgeblich ist, muss der Unterricht in diesem Fach mit 120 Jahresstunden erteilt
werden. 

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet.
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Anlage B
Bildungsgänge,

die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zum mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

oder zu beruflicher Grundbildung und zum mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Gliederung der Bildungsgänge
§ 4 Berufsabschlüsse nach Landesrecht 
§ 5 Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer
§ 6 Aufnahmevoraussetzungen
§ 7 Versetzung, Leistungsanforderungen
§ 8 Abschlussbedingungen
§ 9 Zeugnisse und Berechtigungen

2.  Abschn i t t
Ordnung der  Absch lussprü fung

zum Erwerb  des  Beru fsabsch lusses
nach Landesrech t

§ 10 Zulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 11 Schriftliche Prüfung
§ 12 Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung
§ 13 Mündliche Prüfung
§ 14 Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung
§ 15 Abschlusskonferenz
§ 16 Mitteilung des Prüfungsergebnisses
§ 17 Externenprüfung

1 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge der Berufsfachschule vermitteln einen Berufsab-
schluss nach Landesrecht oder eine berufliche Grundbildung und ermögli-
chen den Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife)
oder des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) mit der Berech-
tigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.
(2) Die Berufsabschlüsse nach Landesrecht werden durch eine staatliche
Abschlussprüfung festgestellt.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

Die Bildungsgänge dauern zwei Jahre in Vollzeitform. Für Schülerinnen
und Schüler mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) können
einjährige Bildungsgänge in Vollzeitform eingerichtet werden. Bildungs-
gänge, die einen Berufsabschluss nach Landesrecht vermitteln, können
nur als zweijährige Bildungsgänge angeboten werden.

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

Die Bildungsgänge, die eine berufliche Grundbildung vermitteln, können in
folgenden Berufsfeldern und Bereichen angeboten werden:
Berufsfeld/Bereiche
Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule)
Ernährung und Hauswirtschaft
Agrarwirtschaft
Bautechnik
Drucktechnik
Elektrotechnik
Farbtechnik und Raumgestaltung
Gesundheitswesen
Körperpflege
Holztechnik
Informations- und Telekommunikationstechnik
Medien/Medientechnologie
Medizintechnik
Metalltechnik
Physik/Chemie/Biologie
Sozialwesen
Textiltechnik und Bekleidung
Vermessungstechnik

§ 4
Berufsabschlüsse nach Landesrecht

Die Bildungsgänge, die einen Berufsabschluss nach Landesrecht
vermitteln, führen zu folgenden Abschlüssen: 
Staatlich geprüfte Heilerziehungshelferin/Staatlich geprüfter
Heilerziehungshelfer,
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Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger,
Staatlich geprüfte Sozialhelferin/Staatlich geprüfter Sozialhelfer.

§ 5
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang und die Unterrichtsfächer ergeben sich aus den
Rahmenstundentafeln gemäß Anlagen B 1 bis B 3 und den Richtlinien und
Lehrplänen.

§ 6
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die zweijährigen Bildungsgänge wird aufgenommen, wer minde-
stens den Hauptschulabschluss erworben hat. In Bildungsgänge, die zu ei-
nem Berufsabschluss nach Landesrecht führen, wird aufgenommen, wer
mindestens den Hauptschulabschluss nachweist.
(2) In die einjährigen Bildungsgänge wird aufgenommen, wer mindestens
den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben hat.
(3) Wer das Berufsgrundschuljahr erfolgreich abgeschlossen hat, kann in
das zweite Jahr des Bildungsganges des entsprechenden Berufsfeldes
oder des entsprechenden Bereiches eintreten, sofern am Englischunter-
richt teilgenommen wurde.
(4) Wer einen Bildungsgang gemäß § 3 erfolgreich abgeschlossen hat,
kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 3 besuchen.

§ 7
Versetzung, Leistungsanforderungen

(1) In das zweite Jahr wird versetzt, wer die Leistungsanforderungen der
Jahrgangsstufe erfüllt hat (§ 10 Abs. 2 Allgemeiner Teil). Nicht ausreichen-
de Leistungen in Fächern des Differenzierungsbereichs bleiben unberück-
sichtigt. In den Bildungsgängen nach § 4 müssen zusätzlich ausreichende
Leistungen in den Fächern der Praxis erzielt worden sein.
(2) In den Bildungsgängen nach § 4 kann nach dem ersten Halbjahr der
Unterstufe in den Fächern Englisch und Mathematik eine Differenzierung
in einen Grundkurs und einen Kurs zum Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses (Fachoberschulreife) erfolgen. Ein Wechsel in den Kurs zum Er-
werb des mittleren Schulabschlusses ist in der Oberstufe nicht möglich.

§ 8
Abschlussbedingungen

(1) Berufliche Grundbildung in den einjährigen und zweijährigen Bildungs-
gängen nach § 3 erwirbt, wer in allen Fächern, die im Bildungsgang unter-
richtet wurden, die Bedingungen des § 7 Abs. 1 erfüllt. Mit dem Erwerb der
beruflichen Grundbildung wird auch der mittlere Schulabschluss (Fach-
oberschulreife) erworben.
(2) Der Berufsabschluss in den in § 4 genannten Bildungsgängen wird
durch eine Abschlussprüfung erworben.
(3) Mit der Zulassung zur Berufsabschlussprüfung wird der mittlere Schul-
abschluss (Fachoberschulreife) erworben, wenn die entsprechenden Kur-
se in Englisch und Mathematik gemäß § 7 Abs. 2 mit jeweils mindestens
ausreichenden Leistungen abgeschlossen wurden. In allen anderen Fällen
wird mit der Zulassung zur Berufsabschlussprüfung der Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 erworben.
(4) Mit dem Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife)
wird die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben,
wenn
a) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch

mindestens gute Leistungen oder
b) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch und

in drei weiteren Fächern mindestens befriedigende Leistungen erzielt
wurden. Ausreichende Leistungen in nicht mehr als einem der Fächer
Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch können durch min-
destens gute Leistungen in einem anderen dieser Fächer ausgeglichen
werden.

§ 9
Zeugnisse und Berechtigungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des ersten Jahres ein
Versetzungszeugnis, wenn sie die Leistungsanforderungen gemäß § 7 er-
füllen.
(2) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der Bildungsgänge
gemäß § 3 ein Abschlusszeugnis gemäß § 8, wenn sie die Abschlussbe-
dingungen erfüllt haben.
(3) Schülerinnen und Schüler, die die Berufsabschlussprüfung in einem
Bildungsgang nach § 4 bestanden haben, erhalten ein Abschlusszeugnis
gemäß § 8. Sie sind berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüf-
te…/Staatlich geprüfter…“ zu führen.

2 .  Abschn i t t
Ordnung der  Absch lussprü fung

zum Erwerb  des  Beru fsabsch lusses
nach Landesrech t

§ 10
Zulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Am Ende des Bildungsganges nach § 4 wird eine Berufsabschlussprü-
fung durchgeführt, mit der die in dem Bildungsgang erworbene Gesamt-
qualifikation festgestellt wird. Die Berufsabschlussprüfung besteht aus ei-
ner schriftlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung kann durch mündliche
Prüfungen ergänzt werden.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss (§ 17 Allgemeiner Teil) entscheidet
in der Zulassungskonferenz über die Zulassung zur Berufsabschlussprü-
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fung und stellt den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10
oder des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) fest.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Noten für alle Fächer auf
Grund der Leistungsnachweise fest. Die Note für das einzelne Fach wird
von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer unter Berücksichtigung der Ge-
samtentwicklung der Schülerin oder des Schülers vorgeschlagen und ist
auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu
begründen.
(4) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in allen Fächern des
Bildungsganges mit Ausnahme des Differenzierungsbereiches minde-
stens die Note „ausreichend“ oder in nur einem Fach die Note „mangelhaft“
erreicht hat. Der Notendurchschnitt muss mindestens 4,0 betragen. Im Fal-
le einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen. In
den Bereichen der Praxis müssen mindestens ausreichende Leistungen
erzielt worden sein.
(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Noten werden den Prüf-
lingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt gege-
ben. Die Prüflinge sind über die Prüfungsbestimmungen zu informieren.
(6) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt der
allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Die
Abschlussprüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüfling,
gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten unverzüglich unter Anga-
be der Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 11
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Arbeiten unter Aufsicht.
(2) Die Aufgabenstellung für jede der Arbeiten muss sich aus den berufli-
chen Handlungsfeldern ergeben und den Anforderungen beruflicher Hand-
lungskompetenz entsprechen.
(3) Die Dauer für jede schriftliche Arbeit beträgt zwischen 90 und 150 Mi-
nuten. Sie wird im Aufgabenvorschlag festgelegt. Die Gesamtdauer soll
240 Minuten nicht überschreiten.
(4) Der Aufgabenvorschlag ist von der Schulleitung auf seine Übereinstim-
mung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die Schulleitung legt
der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens sechs Unterrichtswochen
vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jede Arbeit einen von Lehrkräften
der Klasse ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag mit Terminvorschlägen für
die einzelnen Prüfungsteile zur Genehmigung vor. Die obere Schulauf-
sichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag durch einen neuen ersetzen
lassen oder auch nach Beratung mit der Schulleitung abändern; entspre-
chendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichtsbehörde
teilt der Schulleitung die Entscheidung schriftlich mit.

§ 12
Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüflinge sind zu Beginn der Prüfung auf die Vorschriften für die Ab-
schlussprüfungen der §§ 19 und 20 des Allgemeinen Teils dieser Verord-
nung hinzuweisen. Die Bekanntgabe ist in die Niederschrift aufzunehmen.
(2) Die Lehrkräfte der Klasse, die die Arbeiten gestellt haben, korrigieren
und begutachten die Arbeiten. Für jede Arbeit ist eine Note auszuweisen.
(3) Ist eine Arbeit nur von einer Lehrkraft korrigiert und begutachtet und mit
einer nicht mindestens ausreichenden Note bewertet worden, bestellt der
Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Lehrkraft.
Bei einer abweichenden Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungs-
ausschuss über die Note.

§ 13
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung dient der Verbesserung der Note in den schrift-
lichen Prüfungsarbeiten nach § 11 Abs. 1. Die mündliche Prüfung findet
auf Antrag der Schülerin oder des Schülers statt.
(2) Der Prüfling teilt der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Noten für die schriftlichen Arbei-
ten mit, ob er mündlich geprüft werden möchte. Die Meldung für die münd-
liche Prüfung muss schriftlich erfolgen und ist verbindlich.
(3) Die mündliche Prüfung findet frühestens eine Woche nach Ablauf der
Meldefrist statt.

§ 14
Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es
ist eine Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung führt grundsätzlich durch, wer die Aufgaben für
die schriftliche Arbeit gestellt hat. Diese Lehrkraft schlägt auch die Note
vor; der Fachprüfungsausschuss setzt die Note fest.

§ 15
Abschlusskonferenz

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.
(2) In den schriftlichen Prüfungsarbeiten, die durch eine mündliche Prü-
fung ergänzt wurden, wird die Note der schriftlichen Leistung zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnote ist entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- oder Abrunden zu bilden.
(3) Das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung lautet „bestanden“ oder
„nicht bestanden“.
(4) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistung des Prüflings
in jeder Abschlussarbeit mindestens mit „ausreichend“ benotet wird.
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§ 16
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergebnis
und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist auf die
Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzuweisen.

§ 17
Externenprüfung

(1) Die Berufsabschlüsse nach Landesrecht in den in § 4 genannten Bil-
dungsgängen können durch eine Externenprüfung erworben werden.
(2) Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Externenprüfung sind der
Nachweis des Hauptschulabschlusses und eine mindestens vierjährige
einschlägige Berufspraxis oder eine gleichwertige Vorbildung.
(3) Die Externenprüfung besteht abweichend von § 11 aus drei Prüfungs-
arbeiten, die jeweils durch eine mündliche Prüfung ergänzt werden. Art
und Umfang der Prüfungsarbeiten richten sich nach den jeweiligen Richt-
linien und Lehrplänen.
(4) Eine der Prüfungsarbeiten ist durch einen praktischen Prüfungsteil zu
ergänzen. Die praktische Prüfung dient zusammen mit den übrigen Prü-
fungsarbeiten dem Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz.
(5) Die Dauer für jede der schriftlichen Prüfungsarbeiten beträgt zwischen
90 und 150 Minuten. Die Gesamtdauer der schriftlichen Prüfungsarbeiten
soll 360 Minuten nicht übersteigen.
(6) Die Externenprüfung ist bestanden, wenn die Leistung des Prüflings in
jeder Prüfungsarbeit, ergänzt durch die mündlichen Leistungen, minde-
stens mit „ausreichend“ benotet wird.
(7) Im Übrigen richtet sich die Externenprüfung nach der Allgemeinen Ex-
ternenprüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.

1) Im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung werden diese Stunden dem Theoriebereich
zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage B 1
Berufliche Grundbildung und mittlerer 
Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich 760–920 760–920 1600–1840
berufsfeld- und 
bereichsspezifische Fächer: 
Wirtschafts- und 
Betriebslehre 1) 80 80 160

Praxis
520–600 520–600 1120–1200

Theorie
Englisch 80 –120 80 –120 160–240
Mathematik 80 –120 80 –120 160–240
Differenzierungsbereich 120–440 120–440 240–720
berufsübergreifender Lernbereich 200–360 200–360 400–720
Deutsch/Kommunikation 80–120 80–120 160–240
Religionslehre *) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160
Gesamtstundenzahl 1280–1400 1280–1400 2560–2800
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Anlage B 2
Berufsabschluss nach Landesrecht und 

mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)
Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich 920–1040 920–1040 1920–

2080
Praxis 1)

720–800 720–800 1480–1600
Theorie
Englisch 80–120 80–120 160–240
Mathematik 80–120 80–120 160–240
Differenzierungsbereich 120–440 120–440 240–720
berufsübergreifender Lernbereich 200–360 200–360 400–720
Deutsch/Kommunikation 80–120 80–120 160–240
Religionslehre *) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160
Gesamtstundenzahl: 1280–

1400
1280–
1400

2560–
2800

1)1) Praktika im Umfang von mindestens 16 Wochen sind in den Bildungsgang zu integrie-
ren.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet.“

 Anlage B 3
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler

mit mittlerem Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) (einjähriger Bildungsgang)

Unterrichtsstunden
berufsbezogener Lernbereich 1080–1200
Praxis1)

800–960
Theorie1)

Englisch 120
Mathematik 40 –120
Naturwissenschaft  0–80
Differenzierungsbereich 0–120
berufsübergreifender Lernbereich 160–360
Deutsch/Kommunikation 40–120
Religionslehre *) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80
Gesamtstundenzahl 1360

1)1) Von dem Gesamtstundenvolumen Praxis/Theorie müssen mindestens 50 % auf die
Praxis entfallen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet.“
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Anlage C
Bildungsgänge, die zu einem  Berufsabschluss
nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife

oder zu beruflichen Kenntnissen und
zur Fachhochschulreife führen

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen
§ 4 Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer
§ 5 Berufliche Kenntnisse und erweiterte berufliche Kenntnisse

2 .  Abschn i t t
Ordnung der  Fachhochschu l re i feprü fung und

der  Prü fung zum Erwerb  e rwe i te r te r
beru f l i cher  Kenntn isse

§ 6 Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung und zur Prüfung zum Er-
werb erweiterter beruflicher Kenntnisse

§ 7 Schriftliche Prüfung
§ 8 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 9 (aufgehoben)
§ 10 Mündliche Prüfung
§ 11 Gestaltung der mündlichen Prüfung
§ 12 Erwerb und Zuerkennung der Fachhochschulreife
§ 13 Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse

3 .  Abschn i t t
Ordnung der  s taa t l i chen Beru fsabsch lussprü fung

§ 14 Externenprüfung
§ 15 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
§ 16 Gliederung der Prüfung
§ 17 Zulassung zur staatlichen Berufsabschlussprüfung
§ 18 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 19 Anrechnung der Fachhochschulreifeprüfung
§ 20 (aufgehoben)
§ 21 (aufgehoben)
§ 22 Weitere Fächer der Berufsabschlussprüfung
§ 23 (aufgehoben)
§ 24 Praktische Prüfung
§ 25 Mündliche Prüfung
§ 26 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses
§ 27 Zeugnisse
§ 28 Berechtigungen
§ 29 (aufgehoben)
§ 30 (aufgehoben)
§ 31 (aufgehoben)

1 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge dieser Anlage vermitteln als einheitliche Bildungs-
gänge einen Berufsabschluss nach Landesrecht oder berufliche Kenntnis-
se und den Erwerb der Fachhochschulreife oder des schulischen Teils der
Fachhochschulreife.
(2) Die Bildungsgänge schließen mit staatlichen Abschlussprüfungen ab.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) In dreijährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden ein Berufsab-
schluss nach Landesrecht und die Fachhochschulreife vermittelt. Für
Schülerinnen und Schüler, die eine Hochschulzugangsberechtigung oder
den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben, kann der
Bildungsgang in zweijähriger Vollzeitform angeboten werden; dies gilt
nicht für den Bildungsgang für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastikleh-
rer.
(2) In zweijährigen Bildungsgängen werden berufliche Kenntnisse in Ver-
bindung mit der Fachhochschulreife vermittelt. Die folgenden Organisati-
onsformen sind möglich: 
1. Die Ausbildung im ersten Jahr (Klasse 11) umfasst Unterricht und ein

fachbezogenes Praktikum, im zweiten Jahr (Klasse 12) nur Unterricht.
Der Bildungsgang schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.

2. Die Ausbildung erfolgt gestuft in Vollzeitform und vermittelt im ersten
Jahr der Ausbildung (Klasse 11) berufliche Kenntnisse (Stufe 1), im
zweiten Jahr (Klasse 12) erweiterte berufliche Kenntnisse (Stufe 2) und
den schulischen Teil der Fachhochschulreife und ermöglicht in Verbin-
dung mit einem einschlägigen halbjährigen Praktikum, einer minde-
stens zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht
oder einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit den Erwerb der
Fachhochschulreife. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Hoch-
2



schulzugangsberechtigung erworben haben, kann der Bildungsgang
als einjähriger Lehrgang in Vollzeitform angeboten werden. Dieser ver-
mittelt allein erweiterte berufliche Kenntnisse.

(3) In einjährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden Schülerinnen
und Schülern mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung oder
einer gleichwertigen Vorbildung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrif-
ten vertiefte berufliche Kenntnisse und die Fachhochschulreife vermittelt.
Die Bildungsgänge können auch in zweijähriger Teilzeitform angeboten
werden. Dabei erfolgt der Übergang in das zweite Jahr ohne Versetzungs-
entscheidung. Den Bildungsgang in Teilzeitform können auch Schülerin-
nen und Schüler besuchen, die sich in einem einschlägigen Berufsausbil-
dungsverhältnis befinden.
(4) Die Bildungsgänge werden nach Maßgabe der Stundentafeln in Fach-
richtungen und fachlichen Schwerpunkten angeboten.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Bildungsgänge wird über die Voraussetzungen des § 2 hinaus
aufgenommen, wer mindestens den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife) erworben hat.
(2) Die Aufnahme in die Bildungsgänge im Bereich Gestaltung setzt zu-
sätzlich den Nachweis der fachlichen Eignung voraus.
(3) Die Aufnahme in einen Bildungsgang, der eine besondere gesundheit-
liche Eignung voraussetzt, kann versagt werden, wenn für den angestreb-
ten Beruf keine gesundheitliche Eignung vorliegt. Die Schule kann im
Zweifelsfall ein amtsärztliches Attest fordern.
(4) Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang gemäß Anlage B
oder einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 erfolgreich besucht ha-
ben, können in das zweite Jahr des entsprechenden dreijährigen Bildungs-
ganges aufgenommen werden. Die Schülerin oder der Schüler wird dort in
dem Beruf ausgebildet, der dem bisherigen Bildungsgang zugeordnet ist.
(5) Wer einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 oder 3 erfolgreich abge-
schlossen hat, kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 oder
3 besuchen.

§ 4
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang und die Unterrichtsfächer ergeben sich aus den
Rahmenstundentafeln gemäß Anlagen C 1 bis C 11. Sie werden ergänzt
durch die Richtlinien und Lehrpläne.

§ 5
Berufliche Kenntnisse und

erweiterte berufliche Kenntnisse
(1) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des ersten
Jahres berufliche Kenntnisse erworben, wenn in allen Fächern des berufs-
bezogenen Bereichs mindestens ausreichende Leistungen oder wenn
mangelhafte Leistungen in nur einem Fach erzielt worden sind. Hierüber er-
halten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat.
(2) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des zwei-
ten Jahres erweiterte berufliche Kenntnisse erworben, wenn die Prüfung
über den Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse bestanden ist.

2 .  Abschn i t t
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§ 6
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung

und zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungs-
konferenz über die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung und zur Prü-
fung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse.
(2) Zur Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife wird zugelassen, wer
in allen Fächern mindestens die Vornote „ausreichend“ oder in nicht mehr
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ erreicht hat. Die Noten in abge-
schlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügenden
Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(3) Zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse wird zuge-
lassen, wer in allen Fächern des berufsbezogenen Bereichs mindestens
die Vornote „ausreichend“ oder in nicht mehr als zwei Fächern des berufs-
bezogenen Bereichs die Vornote „mangelhaft“ erreicht hat. Die Noten in
abgeschlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügen-
den Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fächer
auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres unter ange-
messener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von  der Fachlehrerin oder
dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mitglieds des
allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Vornoten werden den
Prüflingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt ge-
geben. Die Prüflinge sind über die Bestimmungen für die mündliche Prü-
fung zu informieren.
(6) Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis kön-
nen an der Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife teilnehmen.
(7) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt der
allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Die
Prüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüfling, gegebe-
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nenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unverzüglich unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 7
Schriftliche Prüfung

(1) Die Stundentafeln legen die Fächer der schriftlichen Prüfung fest. Die
Dauer der Prüfung beträgt je Fach 180 Minuten. Die Prüfungsaufgaben
werden von den Fachlehrerinnen oder Fachlehrern ausgearbeitet. Sie dür-
fen im Unterricht nicht so weit vorbereitet sein, dass ihre Bearbeitung keine
neue selbstständige Leistung erfordert.
(2) An Stelle der schriftlichen Prüfung kann die Schülerin oder der Schüler
in einem fachrichtungsbezogenen Fach eine schriftliche Facharbeit mit ab-
schließender Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums
vor dem Fachprüfungsausschuss erstellen. Aus der Note für die Fachar-
beit und der Note für das Kolloquium wird eine Gesamtnote gebildet, die
an die Stelle der schriftlichen Prüfung tritt.
(3) Für jedes Prüfungsfach der Fachhochschulreifeprüfung legt die Schul-
leiterin oder der Schulleiter der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens
sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung die Aufga-
benvorschläge zugleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prü-
fungsteile zur Genehmigung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der
Schulleiterin oder dem Schulleiter auf seine Übereinstimmung mit den Prü-
fungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann
den Aufgabenvorschlag nach Beratung mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter abändern oder auch durch einen neuen ersetzen lassen; Ent-
sprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichtsbe-
hörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder dem Schulleiter schrift-
lich mit.

§ 8
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse korrigiert und begut-
achtet die schriftliche Prüfungsarbeit und bewertet sie mit einer Note.
(2) Bei einer nicht ausreichenden Note zieht die oder der Vorsitzende des
allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Fachlehrerin oder einen
zweiten Fachlehrer zur Begutachtung der Prüfungsarbeit hinzu. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 9
(aufgehoben)

§ 10
Mündliche Prüfung

(1) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen Prü-
fungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung statt. In Fä-
chern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und Note der schriftli-
chen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen abweichen, ist eine
mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hinaus findet eine mündliche
Prüfung auch statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die schriftliche Prü-
fungsarbeit „ausreichend“ ist.
(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Fächer für die mündliche Prüfung
bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen er mündlich geprüft wer-
den möchte. Wird ein Fach gewählt, das im letzten Schuljahr nicht unter-
richtet worden ist, wird in diesem Fall in der Regel die damalige Fachleh-
rerin oder der damalige Fachlehrer Mitglied des Fachprüfungsausschus-
ses. In den Fällen des Absat-zes 1 Satz 1 und in den Fällen, in denen die
Note der schriftlichen Arbeit eine Note schlechter ist als die Vornote, ist die
Benennung nicht möglich. Der Prüfling kann sich, außer in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1, auch zur mündlichen Prüfung melden, wenn das Beste-
hen der Fachhochschulreifeprüfung nach § 12 Abs. 4 gefährdet ist. Die
Meldung für zusätzliche mündliche Prüfungsfächer ist verbindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei Erreichen der
Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der Prüfung nicht mehr
möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. Das Ergebnis ist dem
Prüfling, gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unter Angabe
der Gründe von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitzutei-
len.
(4) Den Prüflingen sind eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung
die Ergebnisse der schriftlichen und praktischen Prüfung sowie die Fächer
der mündlichen Prüfung bekannt zu geben.

§ 11
Gestaltung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten für
jeden Prüfling. Dem Prüfling ist eine angemessene Vorbereitungszeit unter
Aufsicht zu gewähren.
(2) Das prüfende Mitglied des Fachprüfungsausschusses schlägt für die
Leistung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest. 

§ 12
Erwerb und Zuerkennung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.
(2) Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden aus
der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenenfalls der Note
der mündlichen Prüfung ermittelt. In Fächern, die lediglich mündlich ge-
prüft werden, werden die Abschlussnoten aus der Vornote und der Note
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der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Vornote wird jeweils zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnoten sind entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- und Abrunden zu bilden. Liegen zwei Prüfungslei-
stungen vor, ist eine Abweichung möglich, wenn dieses bei der Gesamt-
würdigung der Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung einer aufstei-
genden oder abfallenden Leis-tungsentwicklung geboten erscheint.
(3) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vornoten als
Abschlussnoten festgesetzt.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn nicht mehr als eine Prüfungsteillei-
stung „mangelhaft“ ist und keine Prüfungsteilleistung mit „ungenügend“ ab-
geschlossen wird, und wenn in allen Fächern mindestens ausreichende
Leistungen erzielt werden oder wenn die Leistungen nur in einem Fach
„mangelhaft“ sind und durch eine mindestens befriedigende Leistung in ei-
nem anderen Fach ausgeglichen werden. Eine Prüfungsteilleistung ist das
Ergebnis der schriftlichen und mündlichen oder – bei fehlender mündlicher
Prüfung – nur der schriftlichen Prüfung in einem Prüfungsfach.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird eine
Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Noten auf dem Zeugnis ergibt. Dabei bleiben Noten in Religionslehre
und Sport sowie in zusätzlichen Unterrichtsveranstaltungen und in Arbeits-
gemeinschaften außer Betracht. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle
hinter dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.
(6) In Bildungsgängen der Berufsschule, die zur Fachhochschulreife füh-
ren, werden die Noten in den berufsbezogenen Fächern der Berufsschule
in die Berechnung einbezogen.
(7) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife erwirbt die Schülerin oder der
Schüler die Berechtigung zum Studium an Fachhochschulen oder entspre-
chenden Studiengängen der Gesamthochschulen.
(8) In den Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 erwirbt die Schü-
lerin oder der Schüler den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Die
Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Schülerin oder der Schüler
an einem einschlägigen halbjährigen Praktikum teilgenommen hat oder ei-
ne mindestens zweijährige Berufsausbildung nach Bundes- oder Landes-
recht oder eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit nachweist.

§ 13
Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfung zum Erwerb erweiterter be-
ruflicher Kenntnisse setzt der allgemeine Prüfungsausschuss die Ab-
schlussnoten fest. Für die Notenbildung gilt § 12 Abs. 2 und 3 entspre-
chend.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern des berufsbezoge-
nen Bereichs mindestens ausreichende Leistungen oder wenn mangelhaf-
te Leistungen in nur einem Fach erzielt worden sind.

§ 14
Externenprüfung

(1) Die doppeltqualifizierenden Abschlüsse gemäß § 1 können durch eine
Externenprüfung erworben werden.
(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer die Aufnahmevoraussetzungen ge-
mäß § 3 erfüllt.
(3) Die Prüfung findet in allen Pflichtfächern der Stundentafel des jeweili-
gen Bildungsgangs statt; in besonderen Fällen kann die oberen Schulauf-
sichtsbehörde Ausnahmen hiervon zulassen.
(4) Im Übrigen richtet sich die Externenprüfung nach der Allgemeinen Ex-
ternenprüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.
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§ 15
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und
Assistenten sowie für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer wird
festgestellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den an-
gestrebten Beruf erreicht hat.
(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bildungsgang
geltende Stundentafel bestimmt.
(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Richtlinien und
Lehrplänen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 16
Gliederung der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung findet
im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Fachhochschulreifeprüfung
statt. Die daran anschließende zweite Teilprüfung besteht für Assistentin-
nen und Assistenten, Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer aus ei-
ner schriftlichen, einer praktischen und gegebenenfalls einer mündlichen
Prüfung.

§ 17
Zulassung zur staatlichen Berufsabschlussprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zu-
lassungskonferenz.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fächer
auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres unter ange-
messener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von der Fachlehrerin oder
dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mitgliedes des
allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
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(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als
zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern min-
destens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Die Noten in abgeschlos-
senen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügenden Lei-
stung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(4) Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges „Staatlich geprüfte
Gymnastiklehrerin/Staatlich geprüfter Gymnastiklehrer“ werden zur Ab-
schlussprüfung nur zugelassen, wenn sie
1. einen mit Erfolg absolvierten Erste-Hilfe-Kursus und
2. das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der Deutschen Lebens-

Rettungs-Gesellschaft oder des Deutschen Roten Kreuzes oder des
Arbeiter-Samariter-Bundes – Bronze und

3. das Sportabzeichen des Landessportbundes in Bronze erworben ha-
ben.

§ 18
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann das letzte Jahr der Ausbildung wie-
derholen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die Lei-
stungsnoten aus dem vorangegangenen Jahr werden unwirksam. Am En-
de des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung entschieden.
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Fachhochschulreifeprüfung zu-
gelassen, so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

§ 19
Anrechnung der Fachhochschulreifeprüfung

Ein Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der Fachhochschul-
reifeprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Rahmenstundenta-
feln Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Fachhochschulreifeprü-
fung sind.

§ 20
(aufgehoben)

§ 21
(aufgehoben)

§ 22
Weitere Fächer der Berufsabschlussprüfung

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die weiteren Unterrichtsfä-
cher der schriftlichen Berufsabschlussprüfung. Soweit Wahlmöglichkeiten
vorgesehen sind, erfolgt die Festlegung des Prüfungsfaches durch die
Schülerin oder den Schüler am Ende des Bildungsganges.
(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unterricht des
letzten Schuljahres erwachsen. Die Aufgabenvorschläge macht die Lehr-
kraft, die die Schülerin oder den Schüler in dem Fach zuletzt unterrichtet
hat. Für jedes Fach der schriftlichen Prüfung ist ein Vorschlag einzurei-
chen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach der Vorprüfung die Vor-
schläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin oder dem
zuständigen Dezernenten der oberen Schulaufsichtsbehörde zur Geneh-
migung zu.
(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt drei
Zeitstunden je Prüfungsfach.
(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korrigiert die
schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit einer Note und
begründet diese.

§ 23
(aufgehoben)

§ 24
Praktische Prüfung

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel eine
praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulaufsichtsbehörde
den Zeitpunkt fest.
(2) In der praktischen Prüfung soll die Schülerin oder der Schüler nach-
weisen, dass sie oder er die Arbeiten nach bestimmten Verfahren durch-
führen kann, die Gegenstand der Vorbereitung auf den Berufsabschluss
waren.
(3) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer des berufsbezo-
genen Bereiches, in denen praktische Anteile enthalten sind. Die Dauer
der Prüfung ist in der jeweiligen Stundentafel festgelegt.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin oder
welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung sowie die
Aufgabenstellung und die Durchführung der Prüfung zuständig ist. Diese
Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem Schulleiter für jede zu prüfende
Schülergruppe je einen Vorschlag für die praktische Prüfung vor, den die-
se oder dieser auf seine praktische Durchführbarkeit hin überprüft und  der
oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens vier Wochen vor Beginn der
praktischen Prüfung zur Genehmigung zuleitet.
(5) Die praktische Prüfung besteht aus der Vorbereitung und Durchfüh-
rung komplexer praktischer Arbeiten, die in Teilgebiete der Fachpraxis ge-
gliedert sein können. Für diese Teilgebiete kann jeweils die Anfertigung
von Arbeitsberichten vorgesehen sein. Diese sollen Ausführungen zum Ar-
beitsverfahren, eventuell Berechnungen und das Arbeitsergebnis enthal-
ten; dazu gehört ein Prüfungsgespräch.
(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlags
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
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(7) Die Note ist mit dem Arbeitsbericht zu den Prüfungsunterlagen zu neh-
men.

§ 25
Mündliche Prüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der Vorno-
te und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob die Schülerin
oder der Schüler in den weiteren schriftlichen Fächern der Berufsab-
schlussprüfung mündlich geprüft werden muss. In Fächern, in denen die
Vornote und die Note der schriftlichen Prüfungsarbeit übereinstimmen, fin-
det keine mündliche Prüfung statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei
denen Vornote und Note der schriftlichen Prüfungsarbeit um mindestens
zwei Notenstufen abweichen, ist eine mündliche Prüfung durchzuführen.
Darüber hinaus findet eine mündliche Prüfung auch statt, wenn die Vorno-
te „mangelhaft“ und die schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist.
(2) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen Prü-
fung gelten die Regelungen für die Fachhochschulreifeprüfung entspre-
chend. 
(3) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mündlich geprüft wurden, setzt
der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grundlage des Er-
gebnisses der schriftlichen Prüfung und der Vornote fest. Dabei ist die Vor-
note doppelt zu gewichten.

§ 26
Feststellung der Abschlussnoten

und des Prüfungsergebnisses
(1) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Ergebnisse
der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls der schriftlichen Prüfung und der
Vornoten die Abschlussnote fest. Dabei wird die Vornote doppelt gewich-
tet. In Fächern, in denen im Rahmen der Berufsabschlussprüfung nicht ge-
prüft wurde, werden die Vornoten als Endnoten festgestellt.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin oder
der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis der Prüfung
lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung ist bestanden,
wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangelhaft“ und in allen üb-
rigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung mindestens die Note „aus-
reichend“ erreicht wurde.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem Schü-
ler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 27
Zeugnisse

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung bestanden hat, erhält ein
Abschlusszeugnis.
(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abgeschlos-
sen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend zu kenn-
zeichnen.
(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis,
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprüfung nicht
bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzunehmen.
(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allgemeinen
Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

§ 28
Berechtigungen

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich
geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“ in der jeweiligen Fach-
richtung zu führen.
(2) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Gymnastiklehrerinnen
und Gymnastiklehrer bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin“/„Staatlich geprüfter Gymnastikleh-
rer“ zu führen.
(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten, für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer ist als Voraus-
setzung für die Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule einer
abgeschlossenen Berufsausbildung nach BBiG gleichgestellt.

§ 29
(aufgehoben)

§ 30
(aufgehoben)

§ 31
(aufgehoben)
1

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich4)  oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch-techni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter informations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-

nischer Assistent
– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter hauswirt-

schaftlich-technischer Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions- und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde / Staat-

lich geprüfter technischer Assistent für Metallographie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt mindestens acht Wochen.
4) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 1
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 720–880 720–880 720–880

Mathematik 80 80 80

Wirtschaftslehre 80 80 80

Englisch 80 80 80

Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440
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Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch-techni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin/Staatlich   geprüfter informations-

technischer Assistent; Staatlich geprüfte Industrietechnologin/Staatlich geprüfter Indu-
strietechnologe; Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker

– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-
nischer Assistent

– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter hauswirt-

schaftlich-technischer Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions-  und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallografie und Werkstoffkunde / Staatlich

geprüfter technischer Assistent für Metallografie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die  Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
4) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergreifende

Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 2
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 114) 124)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 920–1160 920–1160

Mathematik 40 40

Wirtschaftslehre 40 40

Englisch 40 40

Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40

Religionslehre*) 40 40

Sport/Gesundheitsförderung 40 40

Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440
1

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 3) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-
tes als Prüfungsfächer fest.

2) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt  mindestens 8 Wochen.
3) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Anlage C 3
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 800–960 800–960 800–960

Mathematik 80 80 80

Englisch 80 80 80

Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440

Anlage C 4
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 113) 123)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 920–1200 920–1200

Mathematik 40 40

Englisch 40 40

Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40

Religionslehre*) 40 40

Sport/Gesundheitsförderung 40 40

Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440
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Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen
Schwerpunktes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-
tes als Prüfungsfächer fest.

2) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
3) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergreifende

Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes  aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 2) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:
1. Technik

Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung (Höhere Handelsschule)
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die beruflichen Kenntnisse und das erste Fach der Fachhoch-
schulreifeprüfung fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet. In der Fachrichtung
Technik, fachlicher Schwerpunkt Physik, Chemie, Biologie, wird der gesamte Stundenan-
teil den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Ab dem zweiten Halbjahr können Teile des zum Erwerb der Fachhochschulreife erforder-
liche halbjährigen Praktikums in integrierter Form absolviert werden. Vor- und Nachberei-
tung sowie  ggf. fachliche Begleitung sind Bestandteil des Praktikums.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 5
Rahmenstundentafel

für die zweijährige Berufsfachschule1)

erweiterte berufliche Kenntnisse
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 11 Jahresstd. 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 440–560 440–560

Mathematik 120 120

Physik, Chemie oder Biologie3) 0–80 0–80

Wirtschaftslehre3) 40–80 40–80

Englisch 80–120 80–120

Zweite Fremdsprache 0/120 0/120

Praktika4)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120 120

Religionslehre*) 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80

Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80

Differenzierungsbereich
120–320 120–320

Gesamtstundenzahl 1360 1360
1

Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:
1. Technik

Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 6
Rahmenstundentafel

für den einjährigen Lehrgang der Berufsfachschule
für Hochschulzugangsberechtigte1)

erweiterte berufliche Kenntnisse

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 640–840

Mathematik 80–160

Wirtschaftslehre3) 80–160

Englisch 80–160

Zweite Fremdsprache 0–160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40

Religionslehre*) 40

Sport/Gesundheitsförderung 40

Politik/Gesellschaftslehre 40

Differenzierungsbereich
120–320

Gesamtstundenzahl 1360

Anlage C 7
Rahmenstundentafel

Gymnastiklehrerin/Gymnastiklehrer
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Erziehungswissenschaft 120 120 80

Sportmedizin/Biologie 160 80 80

Didaktik/praktisch-methodische
Übungen 120 120 120

Körper- und Bewegungsbildung 200 200 200

Bewegungsgestaltung 40 40 80

Sport 80 80 80

Berufsbezogene Projektarbeit 80 80

Gymnastik in Prävention und
Rehabilitation 200 200 200

Mathematik 80 80 80

Englisch 80 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
120 120 120

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440
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Fachhochschulreifeprüfung:
1. Sportmedizin oder Mathematik 
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

Berufsabschlussprüfung zur staatlich geprüften Gymnastiklehrerin/zum
staatlich geprüften Gymnastiklehrer:
Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Sportmedizin
2. Erziehungswissenschaften oder Gymnastik in Prävention und Rehabi-

litation

Praktisch-methodische Prüfung:
In der praktisch-methodischen Prüfung ist eine umfassende Aufgabe aus
der Praxis der Gymnastiklehrerin/des Gymnastiklehrers zu planen und
unter Aufsicht durchzuführen.
Die praktisch-methodischen Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstun-
den.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 8 (aufgehoben)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik. 
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:
1. Technik

Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als erstes
Fach der Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 9
Rahmenstundentafel

FOS 11 und 121)

berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
FOS 11

Jahresstd. 
FOS 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 160 320

Mathematik 80 160

Physik, Chemie oder Biologie 80

Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80

Wirtschaftslehre3) 80

Englisch 80 160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 160

Religionslehre*) 40 80

Sport/Gesundheitsförderung 80

Politik/Gesellschaftslehre 40 80

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 480 1360
1

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:
1. Technik

Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Für Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang in der FOS 13 fortsetzen wollen, um
die allgemeine Hochschulreife zu erwerben, ist ein Angebot von 160 Unterrichtsstunden
in der zweiten Fremdsprache vorzusehen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

2. Deutsch/Kommunikation

Anlage C 10
Rahmenstundentafel

FOS 12 B1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife
Lernbereiche/Fächer: Jahresstd.

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 320
Mathematik 160
Physik, Chemie oder Biologie 80
Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80
Wirtschaftslehre3) 80
Englisch 160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 160
Religionslehre*) 80
Sport/Gesundheitsförderung 80
Politik/Gesellschaftslehre 80

Differenzierungsbereich4)

160

Gesamtstundenzahl 1440

Anlage C 11
Rahmenstundentafel FOS 12 B – Teilzeit1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
1. Jahr

Jahresstd.
2. Jahr

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 200 200

Mathematik 80 80

Physik, Chemie oder Biologie 80

Englisch 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80

Sport/Gesundheitsförderung3) 40 40

Politik/Gesellschaftslehre3) 40 40

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 600 600
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3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:
1. Technik

Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Diese Fächer können auch zweistündig in einem Jahr angeboten werden. 
1

Anlage D
Bildungsgänge, die

zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zur allgemeinen Hochschulreife oder

zu beruflichen Kenntnissen und
zur allgemeinen Hochschulreife führen

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen

2.  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge

gemäß §  2  Abs .  1  und 2
1 .  Unterabschn i t t

Bes t immungen fü r  den  Unter r i ch t
§ 4 Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder
§ 5 Versetzung in die Jahrgangsstufe 12
§ 6 Wahl der Abiturprüfungsfächer
§ 7 Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

2 .  Unterabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 8 Grundsätze der Leistungsbewertung
§ 9 Beurteilungsbereich „Klausuren“
§ 10 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“
§ 11 Notenstufen und Punkte
§ 12 Besondere Lernleistung
§ 13 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn
§ 13 a Fachhochschulreife

3 .  Unterabschn i t t
Ordnung der  Ab i tu rp rü fung

§ 14 Gliederung der Abiturprüfung
§ 15 Zulassung zur Abiturprüfung
§ 16 Verfahren bei Nichtzulassung
§ 17 Schriftliche Prüfung
§ 18 Aufgaben der schriftlichen Prüfung
§ 19 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 20 Fächer der mündlichen Prüfung
§ 21 Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach
§ 22 Verfahren bei der mündlichen Abiturprüfung
§ 23 Durchführung der mündlichen Prüfung
§ 24 Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 25 Ermittlung der Gesamtqualifikation
§ 26 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife
§ 27 Weitere Berechtigung

4.  Unterabschn i t t
Ordnung der  s taa t l i chen Beru fsabsch lussprü fung

§ 28 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
§ 29 Gliederung der Prüfung

5.  Unterabschn i t t
Zu lassung zur  Beru fsabsch lussprü fung und

Durch führung der  e rs ten  Te i lp rü fung
§ 30 Zulassungsverfahren
§ 31 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 32 Anrechnung der Abiturprüfung
§ 33 Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 34 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

6 .  Unterabschn i t t
Zwe i te  Te i lp rü fung der  Beru fsabsch lussprü fung

§ 35 Fächer und Vornoten 
§ 36 Schriftliche Prüfung
§ 37 Praktische Prüfung
§ 38 Mündliche Prüfung

7.  Unterabschn i t t
Absch luss  der  Prü fung

§ 39 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses
8 .  Unterabschn i t t

Zeugn isse ,  Berech t igungen
§ 40 Zeugnisse
§ 41 Berechtigungen
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9.  Unterabschn i t t
Besondere  Bes t immungen fü r  d ie  s taa t l i che

Anerkennung fü r  Erz ieher innen und Erz ieher
§ 42 Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)
§ 43 Fachpraktische Prüfung
§ 44 Berechtigungen

3.  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge gemäß §  2  Abs .  3

1 .  Unterabschn i t t
Bes t immungen fü r  den  Unter r i ch t

§ 45 Grundstruktur des Unterrichts, Fachrichtungen, fachliche Schwer-
punkte

2 .  Unterabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 46 Grundsätze der Leistungsbewertung
§ 47 Beurteilungsbereich „Klausuren“
§ 48 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“
§ 49 Zeugnisse

3 .  Unterabschn i t t
Ordnung der  Ab i tu rp rü fung

§ 50 Gliederung der Abiturprüfung
§ 51 Zulassung zur Abiturprüfung
§ 52 Verfahren bei Nichtzulassung
§ 53 Schriftliche Prüfung
§ 54 Aufgaben der schriftlichen Prüfung
§ 55 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 56 Mündliche Prüfung
§ 57 Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 58 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der fachgebun-

denen Hochschulreife
1 .  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1

Qualifikationen und Abschlüsse
(1) Die Bildungsgänge, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, vermit-
teln als einheitliche Bildungsgänge den Schülerinnen und Schülern entwe-
der die Doppelqualifikation von allgemeiner Hochschulreife und Berufsab-
schluss mit staatlicher Abschlussprüfung oder die allgemeine Hochschul-
reife in Verbindung mit beruflichen Kenntnissen.
(2) Die Bildungsgänge gemäß Absatz 1 vermitteln studien- und berufsbe-
zogene Qualifikationen über eine Schwerpunktsetzung, die von berufs-
fachlichen Anforderungen und Perspektiven der beruflichen Tätigkeit be-
stimmt wird, sowie durch ein für alle Bildungsgänge gemeinsames Lernan-
gebot. Der Unterricht hat wissenschaftspropädeutischen Anforderungen
zu entsprechen.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) Bildungsgänge, die doppeltqualifizierend einen Berufsabschluss nach
Landesrecht und die allgemeine Hochschulreife vermitteln, dauern nach
Maßgabe der Stundentafeln bis zu vier Jahre und umfassen die Jahr-
gangsstufen 11 bis 14. Am Ende der Jahrgangsstufe 13 finden die erste
Teilprüfung der staatlichen Berufsabschlussprüfung und die Abiturprüfung
statt. Die zweite Teilprüfung der staatlichen Berufsabschlussprüfung findet
in der Jahrgangsstufe 14 statt.
(2) Bildungsgänge, die zur allgemeinen Hochschulreife in Verbindung mit
beruflichen Kenntnissen führen, dauern drei Jahre. Am Ende der Jahr-
gangsstufe 13 findet die Abiturprüfung statt.
(3) Bildungsgänge für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler mit
Fachhochschulreife, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, dauern in
Vollzeitform ein Jahr, in Teilzeitform entsprechend länger. Dieser Bil-
dungsgang bildet die zweite Stufe des insgesamt zweijährigen Bildungs-
ganges zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gemäß § 22 Abs. 7
SchulG. Die erste Stufe kann durch den Besuch des Bildungsganges ge-
mäß § 2 Abs. 3 Anlage C abgeleistet werden.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 der Bil-
dungsgänge gemäß  § 2 Abs. 1 und 2 ist der mittlere Schulabschluss
(Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe oder die Berechtigung gemäß § 28 Abs. 3 Satz 3 APO-WbK.
(2) Außerdem können Schülerinnen und Schüler in Bildungsgänge gemäß
§ 2 Abs. 1 und 2 aufgenommen werden, die an einer deutschen Schule im
Ausland, einer europäischen Schule oder einer ausländischen Schule ei-
nen Abschluss erworben haben, der der in Absatz 1 genannten Berechti-
gung gleichwertig ist. Aufgenommen werden kann auch, wer die Externen-
prüfung zur Erlangung des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulrei-
fe) nach der Verordnung über die Externenprüfung zum Erwerb der Ab-
schlüsse der Sekundar-stufe I bestanden und die Berechtigung zum Be-
such der gymnasialen Oberstufe erhalten hat.
(3) Schülerinnen und Schüler, die die Fachhochschulreife erworben ha-
ben, können unter Beibehaltung des Schwerpunkts in die Jahrgangsstufe
2

12 der Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 1 und 2 aufgenommen werden. Sie
müssen bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 Kenntnisse in einer zweiten
Fremdsprache mindestens im Umfang des Unterrichts der
Jahrgangsstufe 11 nachweisen.
(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern, die die Aufnahmebedingungen gemäß Absät-
ze 1 und 2 infolge nicht von ihnen zu vertretender Umstände nicht erfüllen,
ausnahmsweise zulassen, wenn die bisherige Schullaufbahn erwarten
lässt, dass sie für den Besuch des Bildungsgangs geeignet sind.
(5) In Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 3 wird aufgenommen, wer die Fach-
hochschulreife und mindestens eine zweijährige erfolgreich abgeschlosse-
ne einschlägige Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht nach-
weist. Eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit kann an die
Stelle der abgeschlossenen Berufsausbildung treten.

2 .  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge

gemäß §  2  Abs .  1  und 2
1 .  Unterabschn i t t

Bes t immungen fü r  den Unter r i ch t
§ 4

Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder
(1) Die Unterrichtsfächer sind durch die Stundentafel des jeweiligen Bil-
dungsgangs gemäß Anlagen D 1 bis D 28 festgelegt; sie sind Aufgaben-
feldern zugeordnet (Absatz 4).
(2) Im Differenzierungsbereich können sowohl Fächer angeboten werden
als auch Unterrichtsveranstaltungen, die Fächern nicht zugeordnet sind.
(3) Die Fächer werden in Halbjahreskursen unterrichtet. In den Jahr-
gangsstufen 12 und 13 wird der Unterricht nach Maßgabe der Stundenta-
feln in Grund- und Leistungskursen erteilt.
(4) Die folgenden nach Aufgabenfeldern geordneten Fächer können in die
Gesamtqualifikation für das Abitur einbezogen werden:
1. Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 

(Aufgabenfeld I)
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kunst, Musik,
Latein, Niederländisch, Russisch, Spanisch.

2. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
(Aufgabenfeld II)
Arbeits- und Betriebslehre, Betriebsorganisation, Betriebswirtschafts-
lehre, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Betriebswirt-
schaftslehre mit Rechnungswesen/Wirtschaftsrecht, Didaktik und Me-
thodik, Erdkunde, Erziehungswissenschaften, Geschichte, Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Organisationslehre, Philosophie, Politik/
Geschichte, Psychologie, Rechtskunde, Recht und Verwaltung, Sozio-
logie, Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Volks-
und Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsgeografie, Wirtschaftslehre,
Wirtschaftslehre des Haushalts, Wirtschaftsrecht.

3. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (Auf-
gabenfeld III)
Bautechnik, Bauplanungstechnik, Betriebsinformatik, Biologie, Biolo-
gietechnik, Chemie, Chemietechnik, Datentechnik, Datenverarbei-
tungstechnik, Elektrotechnik, Energietechnik, Ernährungslehre, Ernäh-
rungslehre mit Chemie, Gestaltungstechnik, Grafik-Design, Haushalts-
technik, Holztechnik, Informatik, Konstruktions- und Fertigungstechnik,
Maschinenbautechnik, Maschinentechnik, Mathematik, Nachrichten-
technik, Physik, Physikalische Chemie, Physiktechnik, Technische
Kommunikation, Technisches Zeichnen, Textil- und Bekleidungstech-
nik, Umweltschutztechnik, Umwelttechnik, Werkstofftechnik, Wirt-
schaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik/Organisationslehre.

4. Die Unterrichtsfächer Religionslehre und Sport, die keinem Aufgaben-
feld zugeordnet sind.

(5) Für den Unterricht gelten die Richtlinien und Lehrpläne für den jeweili-
gen Bildungsgang.

§ 5
Versetzung in die Jahrgangsstufe 12

(1) Der Übergang in die Jahrgangsstufe 12 setzt eine Versetzung nach
§ 10 der Allgemeinen Bestimmungen für die Bildungsgänge voraus.
(2) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen, die die
Schülerin oder der Schüler in der Jahrgangsstufe 11.2 in allen Fächern er-
bracht hat. Die Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler während
des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind
zu berücksichtigen. Zu den versetzungswirksamen Leistungen gehört
auch die Leistung in der neu einsetzenden Fremdsprache; im Unterricht
des Differenzierungsbereichs erbrachte Leistungen sind nicht verset-
zungswirksam.

§ 6
Wahl der Abiturprüfungsfächer

Eine Schülerin oder ein Schüler legt die Abiturprüfung in vier Fächern ab.
Das erste und zweite Fach der Abiturprüfung sind die in den Anmerkungen
zur Stundentafel des Bildungsganges als erstes und zweites Abiturprü-
fungsfach festgelegten oder zur Wahl gestellten Fächer. Das dritte und
vierte Abiturprüfungsfach legt die Schülerin oder der Schüler zu Beginn der
Jahrgangsstufe 13.1 fest. Dabei muss es sich um die in den Anmerkungen
zur Stundentafel als drittes beziehungsweise viertes Abiturfach ausgewie-
senen Fächer handeln, in denen spätestens vom Beginn der Jahrgangs-
stufe 12.1 an Klausuren geschrieben wurden.
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§ 7
Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der am Ende der Jahrgangs-
stufe 12.2 oder 13.1 in zwei ihrer oder seiner Leistungskurse vier oder we-
niger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, oder deren oder dessen
Zulassung zur Abiturprüfung im Grundkursbereich gefährdet erscheint,
kann auf Antrag die Jahrgangsstufe 12 oder die Halbjahre 12.2 und 13.1
wiederholen.
(2) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der am Ende der Halbjahre
12.2 oder 13.1 in drei ihrer oder seiner Leistungskurse vier oder weniger
Punkte der einfachen Wertung erreicht hat oder am Ende des Halbjahres
13.1 nicht insgesamt wenigstens 70 Punkte erreicht hat, muss die Jahr-
gangsstufe 12 oder die Halbjahre 12.2 und 13.1 wiederholen. Das betref-
fende Jahr oder die betreffenden Halbjahre müssen ebenfalls wiederholt
werden, wenn in einem Leistungskurs null Punkte erreicht wurden oder
wenn feststeht, dass Leistungsausfälle im Grundkursbereich bis zur Zulas-
sung nicht mehr aufholbar sind.

2 .  Unterabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 8
Grundsätze der Leistungsbewertung

(1) In den Jahrgangsstufen 11 bis 13 ergibt sich die jeweilige Ab-
schlussnote in einem Halbjahreskurs mit schriftlichen Arbeiten (Klausuren)
aus den Leistungen im Beurteilungsbereich „Klausuren“ (§ 9) und den Lei-
stungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ (§ 10). Die Ab-
schlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsberei-
che gebildet; eine rein rechnerische Bildung der Note ist unzulässig. Bei
Halbjahreskursen ohne Klausuren ist die Endnote im Beurteilungsbereich
„Sonstige Leistungen“ die Abschlussnote.
(2) Die Schülerin oder der Schüler kann in einem Leistungskursfach eine
Facharbeit erstellen. Diese wird mit Punkten (§ 11) bewertet und als eigen-
ständige Leistung neben der Kursabschlussnote ausgewiesen (§ 15 Abs.
2 Nr. 3 Buchstabe d).
(3) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, die Schülerinnen und
Schüler zu Beginn des Halbjahreskurses über die Zahl und Art der gefor-
derten Klausuren und Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Son-
stige Leistungen“ zu informieren. Etwa in der Mitte des Halbjahres unter-
richtet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler über den bis dahin er-
reichten Leistungsstand. Die Abschlussnote in Halbjahreskursen der Jahr-
gangsstufe 13.2 wird vor der ersten Sitzung des allgemeinen Prüfungsaus-
schusses bekannt gegeben.
(4) Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die
sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen die äußere
Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte Verstöße führen zur Ab-
senkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in der Jahrgangsstu-
fe 11 und um bis zu zwei Notenpunkte gemäß § 11 in den Jahrgangsstufen
12 und 13.

§ 9
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) In der Jahrgangsstufe 11 sind mindestens in vier Fächern Klausuren
zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen sein:
1. die Fächer, die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 als Leistungskursfä-

cher fortgesetzt werden,
2. Deutsch,
3. Mathematik,
4. die Fremdsprachen.
Die Schülerin oder der Schüler kann weitere Fächer als Fächer mit Klau-
suren wählen. Die Anzahl der Klausuren beträgt im ersten Halbjahr ein bis
zwei, im zweiten Halbjahr zwei Klausuren. Die Klausurdauer beträgt zwei
bis drei Unterrichtsstunden.
(2) In der Jahrgangsstufe 12 sind in den Leistungskursfächern sowie in
mindestens zwei Grundkursfächern in jedem Halbjahr jeweils zwei Klausu-
ren zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen Deutsch, Ma-
thematik, die Fremdsprachen sowie die Fächer der schriftlichen Berufsab-
schlussprüfung sein. Die Dauer der Klausuren in Grundkursfächern be-
trägt zwei bis drei, in Leistungskursfächern vier bis fünf Unterrichtsstun-
den.
(3) In der Jahrgangsstufe 13 sind im ersten Halbjahr in den beiden Lei-
stungskursen, in dem dritten Fach der Abiturprüfung und in den Fremd-
sprachen je zwei Klausuren zu schreiben. Die Dauer der Klausuren beträgt
in den Grundkursfächern jeweils drei Unterrichtsstunden, in den Leistungs-
kursfächern jeweils vier bis fünf Unterrichtsstunden. Im zweiten Halbjahr
der Jahrgangsstufe 13 ist in den beiden Leistungskursfächern, dem dritten
Fach der Abiturprüfung und in der in Jahrgangsstufe 11 neu begonnenen
Fremdsprache jeweils eine Klausur zu schreiben. Die Dauer der Klausur
beträgt in den Grundkursfächern jeweils drei Zeitstunden und in den Lei-
stungskursfächern jeweils vier bis fünf Unterrichtsstunden.
(4) In der Jahrgangsstufe 14 ist in den fortgeführten Fächern, die Gegen-
stand des zweiten Teils der Berufsabschlussprüfung sind, jeweils eine
Klausur zu schreiben.
(5) Die Klausuren sind so zu verteilen, dass in jedem Kursabschnitt eine
Klausur geschrieben wird. In einer Woche dürfen für die Schülerin oder
den Schüler nicht mehr als drei Klausuren angesetzt werden. An einem
Schultag darf eine Schülerin oder ein Schüler nicht mehr als eine Klausur
schreiben. Die Termine für die Klausuren sind frühzeitig bekannt zu geben.
2

§ 10
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusam-
menhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und
praktischen Unterrichtsleistungen mit Ausnahme der Klausuren und der
Facharbeit gemäß § 8 Abs. 2. Im Übrigen gelten die Richtlinien und Lehr-
pläne für den jeweiligen Bildungsgang des Berufskollegs. 

§ 11
Notenstufen und Punkte

Die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erteilten Kursabschlussnoten und
die in der Abiturprüfung erteilten Noten, die gegebenenfalls eine Notenten-
denz enthalten können, werden in Punkte übertragen. Dafür gilt folgender
Schlüssel:

§ 12
Besondere Lernleistung

(1) Im Rahmen der für die Abiturprüfung vorgesehenen Punktzahl kann
Schülerinnen und Schülern eine besondere Lernleistung angerechnet wer-
den, die im Rahmen oder Umfang eines mindestens zwei Halbjahre um-
fassenden Kurses erbracht wird. Als besondere Lernleistung können ein
umfassender Beitrag aus einem von den Ländern geförderten Wettbewerb
oder die Ergebnisse eines umfassenden fachlichen oder fachübergreifen-
den Projekts gelten.
(2) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss späte-
stens am Ende der Jahrgangsstufe 12 bei der Schule angezeigt werden.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet in Abstimmung mit der
Lehrkraft, die die Arbeit korrigieren soll, ob die vorgesehene Arbeit als be-
sondere Lernleistung zugelassen werden kann. Die Arbeit ist spätestens
bis zur Zulassung zur Abiturprüfung abzugeben, nach den Maßstäben und
dem Verfahren für die Abiturprüfung zu korrigieren und zu bewerten. Ein
Rücktritt von der besonderen Lernleistung muss bis zur Entscheidung über
die Zulassung zur Abiturprüfung erfolgt sein. In einem Kolloquium von in
der Regel 30 Minuten, das im Zusammenhang mit der Abiturprüfung nach
Festlegung durch die Schulleitung stattfindet, stellt der Prüfling vor einem
Fachprüfungsausschuss die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar,
erläutert sie und antwortet auf Fragen. Die Endnote wird auf Grund der ins-
gesamt in der besonderen Lernleistung und im Kolloquium erbrachten Lei-
stung gebildet; eine Gewichtung der Teilleistungen findet nicht statt.
(3) Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler beteiligt
werden, muss die individuelle Schülerleistung erkennbar und bewertbar
sein.
(4) In der besonderen Lernleistung sind maximal 15 Punkte erreichbar, die
vierfach gewertet werden.

§ 13
Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn

(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.1 erhält die Schülerin oder der Schü-
ler ein Halbjahreszeugnis.
(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.2 erhält die Schülerin oder der Schü-
ler ein Zeugnis mit dem Vermerk über die Versetzung oder Nichtverset-
zung.
(3) Am Ende der Jahrgangsstufen 12.1, 12.2 und 13.1 erhält die Schülerin
oder der Schüler eine Bescheinigung über die Schullaufbahn, die die in
den Kursen erreichten Leistungen ausweist.
(4) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler den Bildungsgang in den
Jahrgangsstufen 12, 13 oder 14, enthält das Abgangszeugnis die in den

Note Punkte nach 
Notentendenz

Notendefinition 

sehr gut  15 – 13 Punkte Die Leistungen entsprechen den
Anforderungen in besonderem Ma-
ße. 

gut  12 – 10 Punkte Die Leistungen entsprechen den
Anforderungen voll. 

befriedigend  9 – 7 Punkte Die Leistungen entsprechen den
Anforderungen im Allgemeinen. 

ausreichend  6 – 5 Punkte Die Leistungen weisen zwar Män-
gel auf, entsprechen aber im Gan-
zen noch den Anforderungen. 

schwach 
ausreichend

 4 Punkte Die Leistungen weisen Mängel auf
und entsprechen den Anforderun-
gen nur noch mit Einschränkun-
gen.*) 

mangelhaft  3 – 1 Punkte Die Leistungen entsprechen den
Anforderungen nicht, lassen je
doch erkennen, dass die notwendi-
gen Grundkenntnisse vorhanden
sind und die Mängel in absehbarer
Zeit behoben werden können. 

ungenügend  0 Punkte Die Leistungen entsprechen den
Anforderungen nicht und selbst die
Grundkenntnisse sind so  lücken-
haft, dass die Mängel in absehba-
rer Zeit nicht behoben werden kön-
nen.

*) Eine oder mehrere schwach ausreichende Leistungen können dazu führen, dass
die notwendigen Punktzahlen gemäß §§ 15, 25 nicht erreicht werden.
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einzelnen Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und gegebenenfalls 13 er-
reichten Kursabschlussnoten.
(5) aufgehoben

§ 13 a
Fachhochschulreife

(1) Schülerinnen und Schülern, die auf der Grundlage von § 5 in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 2 der Allgemeinen Bestimmungen für die Bildungsgän-
ge in die Jahrgangsstufe 12 versetzt wurden und den Bildungsgang verlas-
sen, kann der schulische Teil der Fachhochschulreife bescheinigt werden;
die Bescheinigung ist ausgeschlossen, wenn die Versetzung aufgrund des
§ 10 Abs. 3 der Allgemeinen Bestimmungen für die Bildungsgänge oder
des § 50 Abs. 4 Satz 4 SchulG erfolgt. Diese Fachhochschulreife berech-
tigt in Verbindung mit dem Abschluss einer mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht zum Studium an einer
Fachhochschule im Land Nordrhein-Westfalen und in Ländern, die diesen
Abschluss anerkennen. Nach bestandener Abiturprüfung kann ehemali-
gen Schülerinnen und Schülern, die innerhalb von acht Jahren den Ab-
schluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes-
oder Landesrecht nachweisen, ergänzend zur allgemeinen Hochschulreife
der schulische Teil der Fachhochschulreife für das Land Nordrhein-West-
falen bescheinigt werden; die Bescheinigung trägt das Datum der Ausstel-
lung.
(2) Schülerinnen und Schülern, die den Bildungsgang nach der Jahrgangs-
stufe 12 verlassen, kann der schulische Teil der Fachhochschulreife be-
scheinigt werden, wenn folgende Bedingungen in der Jahrgangsstufe 12
erfüllt sind:
1. In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt

und insgesamt mindestens 40 Punkte der zweifachen Wertung er-
reicht sein.

2. Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt minde-
stens 55 Punkte der einfachen Wertung erreicht sein.

3. Unter den nach Nummern 1 und 2 anzurechnenden Kursen müssen
je zwei Kurse in Deutsch, einer Fremdsprache (§§ 15 Abs. 2 Nr. 2
und 15 Abs. 3), einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik, einer
Naturwissenschaft (Biologie oder Physik oder Chemie) sein. Außer
den genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je
zwei Halbjahreskurse angerechnet werden.

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der
elf anzurechnenden Grundkurse müssen jeweils fünf Punkte der
einfachen Wertung erreicht sein. Mit null Punkten bewertete Kurse
gelten als nicht belegt.

Die Fachhochschulreife nach Satz 1 berechtigt in Verbindung mit dem Ab-
schluss eines einjährigen gelenkten Praktikums oder einer mindestens
zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht  zum Stu-
dium an einer Fachhochschule im Land Nordrhein-Westfalen und in Län-
dern, die diesen Abschluss anerkennen.
(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Jahrgangs-
stufe 13.1 oder 13.2 den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwer-
ben wollen, gelten die Bedingungen gemäß Absatz 2 mit der Maßgabe,
dass die Gesamtqualifikation insgesamt in zwei aufeinander folgenden
Halbjahren erbracht worden sein muss.
(4) Die Gesamtpunktzahl (mindestens 95, höchstens 285 Punkte), die sich
aus der Bewertung der vier Leistungs- und elf Grundkurse ergibt, wird nach
der Formel

N = 52/3  – P/57
in eine Durchschnittsnote umgerechnet. Diese wird auf eine Stelle hinter
dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. Eine Gesamtpunktzahl
über 266 ergibt die Durchschnittsnote 1,0. Die Durchschnittsnote wird in
Ziffern und Buchstaben auf dem Abgangszeugnis ausgewiesen.
(5) In das Abgangszeugnis werden die in den einzelnen Halbjahren der
Jahrgangsstufen 12 und 13 bewerteten Kurse mit den entsprechenden
Kursabschlussnoten eingetragen. Die der jeweiligen Notentendenz ent-
sprechenden Punktzahlen werden in einfacher Gewichtung zweistellig in
Klammern hinter der eingetragenen Note vermerkt.
(6) Nach bestandener Abiturprüfung kann ehemaligen Schülerinnen und
Schülern, die innerhalb von acht Jahren den Abschluss einer mindestens
zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht oder eines
einjährigen gelenkten Praktikums (§ 6 Qualifikationsverordnung Fach-
hochschule) nachweisen, ergänzend zur allgemeinen Hochschulreife der
schulische Teil der Fachhochschulreife für das Land Nordrhein-Westfalen
bescheinigt werden, wenn sie die Bedingungen des Absatzes 2 oder 3 er-
füllen. Die Bescheinigung trägt das Datum der Ausstellung.

3 .  Unterabschn i t t
Ordnung der  Ab i tu rp rü fung

§ 14
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die Abiturprüfung findet am Ende der Jahrgangsstufe 13 statt. Den
jährlichen Terminrahmen für die Abiturprüfung bestimmt die oberste Schul-
aufsichtsbehörde.
(2) Im ersten bis dritten Abiturfach wird schriftlich und gegebenenfalls
mündlich, im vierten Abiturfach wird mündlich geprüft.
(3) An die Stelle der schriftlichen Abiturprüfung tritt im Fach Sport als zwei-
tem Abiturprüfungsfach eine Fachprüfung. Die Fachprüfung besteht aus
einer schriftlichen Prüfungsarbeit und aus einer praktischen Prüfung.
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(4) In den Prüfungsfächern Kunst und Musik kann auch eine praktisch-ge-
stalterische Aufgabe Bestandteil der Prüfung sein.

§ 15
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung zur Abiturprüfung entscheidet der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der ersten Konferenz.
(2) Zugelassen wird, wer am Unterricht der Jahrgangsstufen 12 und 13
gemäß der für den Bildungsgang gültigen Stundentafel teilgenommen hat
und im Grund- und Leistungskursbereich folgende Bedingungen erfüllt:
1. Es müssen 24 Grundkurse und acht Leistungskurse aus den Jahr-

gangsstufen 12 und 13 nachgewiesen werden, darunter die Kurse
der Abiturprüfungsfächer. Mit der Punktzahl Null abgeschlossene
Kurse können nicht einbezogen werden. Inhaltsgleiche Kurse dür-
fen nur einmal berücksichtigt werden.

2. Unter den nachzuweisenden Kursen müssen mindestens sein:
a) vier Kurse Deutsch,
b) vier Kurse der aus der Sekundarstufe I fortgeführten Fremd-

sprache,
c) vier Kurse Mathematik,
d) vier Kurse aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-

feld, darunter zwei Kurse des Faches Gesellschaftslehre mit
Geschichte,

e) vier Kurse der aus der Jahrgangsstufe 11 fortgeführten Natur-
wissenschaft.

3. Im Grund- und Leistungskursbereich sind folgende Mindestpunkt-
zahlen erforderlich:
a) Im Grundkursbereich werden die Leistungen in 22 Kursen

gemäß Nummer 2 zu Grunde gelegt. Die beiden Grundkurse
aus der Jahrgangsstufe 13.2 im dritten und vierten Abiturfach
werden dem Abiturbereich zugerechnet.

b) In 16 der 22 anrechenbaren Grundkurse müssen jeweils min-
destens fünf Punkte erreicht sein.

c) In der Gesamtheit der 22 anrechenbaren Grundkurse müssen
mindestens 110 Punkte erreicht sein.

d) Im Leistungskursbereich werden im ersten und zweiten Abitur-
fach die Leistungen in jeweils drei Kursen aus der Jahrgangs-
stufe 12 und dem ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13
gemäß Nummer 2 zu Grunde gelegt. Die Kurse im ersten und
zweiten Abiturfach aus der Jahrgangsstufe 13.2 werden dem
Abiturbereich zugerechnet. In vier der anzurechnenden sechs
Leistungskurse müssen wenigstens fünf Punkte erreicht sein.
In einem Leistungskursfach kann nach Maßgabe der Richtlinien
und Lehrpläne eine Facharbeit eingebracht werden. Die Schü-
lerin oder der Schüler kann hierbei höchstens 30 Punkte in
zweifacher Wertung erreichen. An Stelle der Facharbeit kann
als Ausgleichsregelung die in den beiden Leistungskursen im
ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 erreichte Punktzahl der
Kursabschlussnote dem entsprechenden Leistungskursfach in
einfacher Wertung zugerechnet werden. In der Gesamtheit der
anzurechnenden sechs Leistungskurse einschließlich der
Facharbeit müssen mindestens 70 Punkte in zweifacher Wer-
tung erreicht sein.

(3) An Stelle der Kurse der fortgeführten Fremdsprache (Absatz 2 Nr. 2
Buchstabe b) können auch die vier Kurse der in der Jahrgangsstufe 11 neu
einsetzenden Fremdsprache berücksichtigt werden.
(4) Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keinen Unterricht
in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, müssen zum Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife ergänzend einen der beiden in der Jahrgangs-
stufe 13 belegten Kurse der in der Jahrgangsstufe 11 neu einsetzenden
Fremdsprache einbeziehen. Schülerinnen und Schüler, die nur in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 versetzungswirksamen Unterricht in einer zwei-
ten Fremdsprache erhalten haben, müssen die zweite Fremdsprache in
der Jahrgangsstufe 11 führen.
(5) In Sport können höchstens drei Grundkurse berücksichtigt werden.
(6) In den Grundkursfächern können mit Ausnahme des Faches Sport bis
zu fünf Grundkurse eines Faches berücksichtigt werden. Insgesamt dürfen
nicht mehr als zwei instrumentalpraktische oder zwei vokalpraktische oder
zwei Grundkurse in Literatur angerechnet werden.
(7) Bis zu zwei berufsbezogene, den Leistungskursen unmittelbar zuge-
ordnete Grundkurse des gleichen Faches können berücksichtigt werden.
(8) Kurse des Differenzierungsbereichs, die die Grundkursbedingungen
erfüllen, können berücksichtigt werden.
(9) Sofern die in Grundkursen der Fächer Deutsch, Mathematik, Fremd-
sprache zu vermittelnden grundlegenden Kompetenzen in Grundkursen
anderer Fächer curricular abgesichert und systematisch ausgewiesen
sind, können für Schülergruppen im Rahmen der Profilbildung einer Schu-
le mit vorheriger Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde je Fach
höchstens zwei, insgesamt höchstens bis zu vier solcher Kurse auf die Be-
leg- und Einbringungsverpflichtungen angerechnet werden (Substitution).
Bei Abiturfächern ist keine Substitution möglich.

§ 16
Verfahren bei Nichtzulassung

Wer gemäß § 30 zur Berufsabschlussprüfung zugelassen ist, kann auch
bei einer Nichtzulassung zur Abiturprüfung an der ersten Teilprüfung zur
Berufsabschlussprüfung teilnehmen.
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§ 17
Schriftliche Prüfung

(1) Im ersten bis dritten Abiturfach ist von jeder Schülerin und jedem Schü-
ler je eine schriftliche Arbeit anzufertigen.
(2) Die schriftliche Prüfung dauert in den Leistungsfächern viereinviertel
und im dritten Abiturfach drei Zeitstunden.

§ 18
Aufgaben und Verfahren für die schriftliche Prüfung

(1) Die Prüfungsaufgaben für die schriftlichen Prüfungen werden von der
obersten Schulaufsichtsbehörde landeseinheitlich gestellt. Die Aufgaben
werden auf der Grundlage der Richtlinien und Lehrpläne für den Bildungs-
gang erstellt; sie entstammen der Qualifikationsphase und umfassen un-
terschiedliche Sachgebiete. 
(2) Den Schülerinnen und Schülern werden nach Maßgabe der Lehrpläne
im Rahmen der Prüfungsaufgaben Wahlmöglichkeiten eröffnet.
(3) Soweit die Schule aus den zentral gestellten Aufgaben eine Auswahl
treffen muss, geschieht dies durch die Fachlehrkraft (§ 19 Abs. 1 Satz 1)
zu dem von der obersten Schulaufsichtsbehörde bestimmten Zeitpunkt vor
Beginn der Prüfung. Für Schülerinnen und Schüler aus demselben Kurs
müssen dieselben Aufgaben ausgewählt werden. 
(4) Den Aufgaben werden Lösungserwartungen und Regelungen zur Ge-
wichtung von Teilleistungen beigegeben.

§ 19
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die schriftliche Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft, die in der
Jahrgangsstufe 13.2 unterrichtet hat, korrigiert, begutachtet und abschlie-
ßend mit einer Note gemäß § 11 bewertet.
(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten von der oder dem Vorsitzenden des
allgemeinen Prüfungsausschusses beauftragten Fachlehrkraft korrigiert.
Diese zweite Fachlehrkraft schließt sich entweder der Bewertung begrün-
det an oder fügt eine eigene Beurteilung mit Bewertung hinzu. 
(3) In den Fällen, in denen die beiden Fachlehrkräfte sich nicht auf eine
Bewertungsnote einigen können, ziehen die oder der Vorsitzende des all-
gemeinen Prüfungsausschusses eine weitere Fachlehrkraft zur Bewer-
tung hinzu. Die Bewertung wird sodann im Rahmen der vorgeschlagenen
Noten durch Mehrheitsbeschluss festgesetzt.
(4) Die Fachprüfung in den Fächern Sport, Kunst oder Musik als Lei-
stungskursfach (§ 14 Abs. 2) wird mit einer Gesamtnote, gegebenenfalls
unter Angabe der Tendenz, abgeschlossen. Sie wird vom Fachprüfungs-
ausschuss gleichwertig aus der Note der schriftlichen Arbeit und aus der
Note für die Prüfungsleistungen in der praktischen Prüfung gebildet.

§ 20
Fächer der mündlichen Prüfung

Das von der Schülerin oder dem Schüler gewählte vierte Abiturfach ist ver-
pflichtendes Fach der mündlichen Prüfung. Die drei Fächer der schriftli-
chen Prüfung können Fächer der mündlichen Prüfung sein.

§ 21
Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss legt in einer Konferenz auf Grund
der Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungsarbeiten im ersten bis dritten
Abiturfach und der mündlichen Prüfung im vierten Abiturfach fest, in wel-
chen Fächern der schriftlichen Abiturprüfung der Prüfling mündlich geprüft
wird.
(2) Mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abiturfach sind anzusetzen:
1. wenn die Ergebnisse in den schriftlichen Arbeiten sich um 4,00 oder

mehr Punkte der einfachen Wertung von dem Durchschnitt der Punkte
unterscheiden, die der Prüfling in den für die Gesamtqualifikation ver-
bindlichen Kursen des jeweiligen Abiturprüfungsfaches in den vier
Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und 13 erreicht hat;

2. wenn das Bestehen der Abiturprüfung gefährdet ist, weil die Mindest-
bedingungen gemäß § 25 Abs. 4 nicht erfüllt sind.

(3) Wird ein Prüfling in mehreren Fächern geprüft, bestimmt er die
Reihenfolge.
(4) Wer nicht nach Absatz 2 geprüft wird, wird von der mündlichen Prüfung
befreit. Der Prüfling kann sich jedoch zur mündlichen Prüfung im ersten bis
dritten Abiturfach melden.
(5) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse im Abiturbereich auch
bei Erreichen der Höchstpunktzahlen in der mündlichen Prüfung im ersten
bis dritten Abiturfach ein Bestehen des Abiturs nicht mehr möglich ist. Die
Abiturprüfung gilt in diesem Fall als nicht bestanden. Der Prüfling kann je-
doch auf eigenen Wunsch geprüft werden.

§ 22
Verfahren bei der mündlichen Prüfung

(1) Schülerinnen und Schüler, für die gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 mündliche
Prüfungen angesetzt worden sind, werden nur in so vielen Fächern ge-
prüft, wie es zur Erfüllung der Mindestbedingungen für das Bestehen der
Abiturprüfung erforderlich ist.
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, zum angegebenen
Termin zur jeweiligen Prüfung anwesend zu sein; andernfalls gilt § 19
Abs. 2 und 3 der Allgemeinen Verfahrensbestimmungen für die Ab-
schlussprüfungen.
(3) Die Vorbereitungszeit beträgt in der Regel 30 Minuten. Falls die Prü-
fungsaufgabe in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Fach ei-
nen experimentellen oder praktischen Anteil, im Fach Musik eine Hörauf-
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gabe, im Fach Kunst eine Gestaltungsaufgabe enthält, kann die Vorberei-
tungszeit angemessen verlängert werden.
(4) Zur Vorbereitung der mündlichen Prüfung in den Abiturfächern treten
die Fachprüfungsausschüsse zu Konferenzen zusammen. Die oder der
Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses prüft, ob die Aufgabenstellung
mit den Prüfungsanforderungen sowie mit § 23 Abs. 1 und 3 überein-
stimmt. Sie oder er entscheidet über die erforderlichen Änderungen nach
Beratung mit den Mitgliedern des Fachprüfungsausschusses.
(5) Bis zu drei Prüflingen kann – insbesondere im vierten Abiturfach – die-
selbe Aufgabe gestellt werden, wenn die gleichen unterrichtlichen Voraus-
setzungen gegeben sind.
(6) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin oder
dem Fachprüfer (§ 18 Abs. 2 Nr. 2 der Allgemeinen Verfahrensbestimmun-
gen für die Abschlussprüfungen) durchgeführt. Die oder der Vorsitzende
des Fachprüfungsausschusses hat das Recht, Fragen an den Prüfling zu
richten und die Prüfung zeitweise selbst zu übernehmen.

§ 23
Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Für jede Prüfung ist dem Prüfling eine neue, begrenzte Aufgabe zu
stellen. Die Aufgabe einschließlich der gegebenenfalls notwendigen Texte
wird schriftlich vorgelegt. Es ist nicht zulässig, gleichzeitig zwei oder meh-
rere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen oder zwischen mehre-
ren Aufgaben wählen zu lassen. Erklärt der Prüfling bei der Aufgabenstel-
lung oder innerhalb der Vorbereitungszeit, dass er die gestellte Aufgabe
nicht bearbeiten kann und sind die Gründe dafür nicht von ihm zu vertre-
ten, so stellt die Fachprüferin oder der Fachprüfer im Einvernehmen mit
der oder dem Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses eine neue Auf-
gabe.
(2) Ist der Prüfling nicht im Stande, die gestellte Aufgabe zu lösen, so kann
die Fachprüferin oder der Fachprüfer Hilfen geben.
(3) Die mündliche Prüfung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines
Kurshalbjahres beschränken. Sie darf keine Wiederholung der Inhalte ei-
ner anderen in der Qualifikationsphase und im Abiturbereich bereits er-
brachten Leistung sein.  Die mündliche Prüfung dauert in der Regel min-
destens 20, höchstens 30 Minuten.
(4) Der Prüfling soll in der Prüfung in einem ersten Teil selbstständig die
vorbereitete Aufgabe in zusammenhängendem Vortrag zu lösen versu-
chen. In einem zweiten Teil sollen vor allem größere fachliche und fach-
übergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch angespro-
chen werden. Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Einzelfragen an-
einander zu reihen.
(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und setzt die Note, gegebenenfalls mit Tendenz, fest. Die Fach-
prüferin oder der Fachprüfer schlägt die Note für die Prüfungsleistung vor.
Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stimmen über diesen Vor-
schlag ab (§ 21 Abs. 4 der Allgemeinen Verfahrensbestimmungen für die
Abschlussprüfungen).

§ 24
Feststellung der Prüfungsergebnisse

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung einer Schülerin oder eines
Schülers stellt der allgemeine Prüfungsausschuss die Prüfungsergebnisse
fest und errechnet die Gesamtpunktzahl für den Abiturbereich gemäß § 25.

§ 25
Ermittlung der Gesamtqualifikation

(1) Bei der Feststellung der Gesamtqualifikation findet das Punktsystem
gemäß § 11 Anwendung.
(2) Als Gesamtqualifikation sind höchstens 840 Punkte erreichbar, und
zwar höchstens 330 Punkte einfacher Wertung im Grundkursbereich, 210
Punkte in zweifacher Wertung im Leistungskursbereich und 300 Punkte im
Abiturbereich. Der Abiturbereich umfasst die vier Kurse der Abiturprü-
fungsfächer im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 in einfacher und
die Prüfungsergebnisse in den Abiturprüfungsfächern in vierfacher Wer-
tung. Wird eine besondere Lernleistung erbracht, werden die Prüfungser-
gebnisse in den Abiturprüfungsfächern dreifach gewertet und das Ergeb-
nis der besonderen Lernleistung in vierfacher Wertung hinzugezählt. Wird
im ersten bis dritten Abiturfach sowohl schriftlich als auch mündlich ge-
prüft, wird das Endergebnis im Verhältnis von 2 (schriftlich) zu 1 (mündlich)
aus den Ergebnissen der beiden Prüfungsteile gebildet. Ein Leistungsaus-
gleich zwischen den drei Bereichen ist nicht möglich.
(3) Für die Anrechnung der Punktzahlen aus den Kursen des Grund- und
Leistungskursbereichs gelten die Bedingungen gemäß § 15.
(4) Für den Abiturbereich gelten folgende Bedingungen:
1. Wird keine besondere Lernleistung eingebracht, müssen mindestens in

zwei Abiturprüfungsfächern, darunter einem Leistungskursfach, (dem
Kurshalbjahr 13.2 der Abiturprüfungsfächer in jeweils einfacher und der
Prüfung in jeweils vierfacher Wertung) mindestens jeweils 25 Punkte
erreicht sein.

2. Wird eine besondere Lernleistung eingebracht, müssen mindes-tens in
zwei Abiturprüfungsfächern, darunter einem Leistungsfach, (dem
Kurshalbjahr 13.2 der Abiturprüfungsfächer in jeweils einfacher und der
Prüfung in jeweils dreifacher Wertung) mindestens jeweils 20 Punkte
erreicht sein.

3. Im Abiturbereich gemäß Absatz 2 müssen insgesamt mindestens 100
Punkte erreicht sein.
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§ 26
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen gemäß § 25 er-
füllt, erklärt der allgemeine Prüfungsausschuss die Abiturprüfung für be-
standen.
(2) Die Beschlüsse des allgemeinen Prüfungsausschusses werden den
Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.
(3) Schülerinnen und Schülern, denen die allgemeine Hochschulreife zu-
erkannt worden ist, erhalten ein „Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife“.

§ 27
Weitere Berechtigung

Das Latinum wird nach bestandener Abiturprüfung zuerkannt. Die Bedin-
gungen für die Zuerkennung legt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch
Verwaltungsvorschriften fest.

4 .  Unterabschn i t t
Ordnung der  s taa t l i chen Beru fsabsch lussprü fung

§ 28
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und
Assistenten sowie für Erzieherinnen und Erzieher wird festgestellt, ob die
Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den angestrebten Beruf er-
reicht hat.
(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bildungsgang
geltende Stundentafel bestimmt.
(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Richtlinien und
Lehrplänen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 29
Gliederung der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung findet
im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung statt. Die zwei-
te Teilprüfung für Assistentinnen und Assistenten findet im vierten Ausbil-
dungsjahr statt. Sie besteht aus einer schriftlichen, einer praktischen und
gegebenenfalls einer mündlichen Prüfung. Die zweite Teilprüfung für Er-
zieherinnen und Erzieher findet am Ende der Jahrgangsstufe 14 statt. Sie
besteht aus einer fachpraktischen Prüfung.

5 .  Unterabschn i t t
Zu lassung zur  Beru fsabsch lussprü fung und

Durch führung der  e rs ten  Te i lp rü fung
§ 30

Zulassungsverfahren
(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zu-
lassungskonferenz.
(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Leistungs-
nachweise in allen Fächern der Jahrgangsstufe 13, mit Ausnahme der
zweiten Fremdsprache. Die in der Jahrgangsstufe 13 erbrachten Lei-
stungsnachweise sind dabei entsprechend dem zu Grunde liegenden
Punkteschlüssel in Noten ohne Tendenzen zurückzurechnen und bilden
die Vornoten.
(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als
zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern min-
destens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle einer ungenügen-
den Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 31
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann die Jahrgangsstufe 13 wiederholen,
sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die Leistungsbe-
wertungen der Jahrgangsstufe 13 werden unwirksam. Am Ende des Wie-
derholungsjahres wird erneut über die Zulassung entschieden.
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Abiturprüfung zugelassen, so
nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

§ 32
Anrechnung der Abiturprüfung

(1) Der erste Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der Abitur-
prüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Stundentafeln Fächer
der Berufsabschlussprüfung und der Abiturprüfung sind.
(2) Die Durchführung des ersten Teils der Berufsabschlussprüfung erfolgt
nach den Bestimmungen für die Abiturfächer.

§ 33
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt der allgemeine Prüfungsausschuss
fest, ob die erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung bestanden ist.
(2) Die in der Prüfung erbrachten Leistungen sind entsprechend dem zu
Grunde liegenden Punkteschlüssel in Noten zurückzurechnen.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss setzt die Abschlussnoten auf der
Grundlage des Ergebnisses der ersten Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung und der Vornoten fest; dabei sind die Vornoten doppelt zu
gewichten.

§ 34
Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

Schülerinnen und Schüler, die die erste Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, können gemäß § 26 der Allgemei-
nen Verfahrensbestimmungen für die Abschlussprüfungen zur Nachprü-
fung zugelassen werden.
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6.  Unterabschn i t t
Zwe i te  Te i lp rü fung der  Beru fsabsch lussprü fung

§ 35
Fächer und Vornoten

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die im ersten Prüfungsteil
nicht geprüften Unterrichtsfächer der schriftlichen Berufsabschlussprü-
fung. Soweit Wahlmöglichkeiten vorgesehen sind, erfolgt die Festlegung
des Prüfungsfaches durch die Schülerin oder den Schüler am Ende der
Jahrgangsstufe 13.2.
(2)  Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangsstufe 14
fortgeführt wurden, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss eine Woche
vor der schriftlichen Prüfung die Vornoten fest. Die Vornoten werden aus
den Leistungen der Jahrgangsstufen 13 und 14 gebildet. Für die Fächer
der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangsstufe 14 nicht fortgeführt
wurden, gelten die Abschlussnoten aus der Jahrgangsstufe 13 als Vorno-
ten.

§ 36
Schriftliche Prüfung

(1) Den Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung im zweiten Prüfungsteil legt die
obere Schulaufsichtsbehörde fest.
(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unterricht der
Jahrgangsstufe 13 oder der Jahrgangsstufen 13 und 14 erwachsen. Die
Aufgabenvorschläge macht die Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schü-
ler in dem Fach zuletzt unterrichtet hat; für jedes Fach der schriftlichen Prü-
fung ist ein Vorschlag bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung einzureichen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach Vorprüfung die Vor-
schläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin oder dem
zuständigen Dezernenten zur Genehmigung zu.
(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt drei
Zeitstunden je Prüfungsfach.
(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korrigiert die
schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit einer Note und
begründet diese.

§ 37
Praktische Prüfung

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel eine
praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulaufsichtsbehörde
den Zeitpunkt fest.
(2) In der praktischen Prüfung soll die Schülerin oder der Schüler nach-
weisen, dass sie oder er die Arbeiten nach bestimmten Verfahren durch-
führen kann, die Gegenstand der Vorbereitung auf den Berufsabschluss
waren.
(3) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer des berufsbezo-
genen Bereiches, in denen praktische Anteile enthalten sind. Die Dauer
der Prüfung ist in der jeweiligen Stundentafel festgelegt.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin oder
welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung sowie die
Aufgabenstellung und die Durchführung der Prüfung zuständig ist. Diese
Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem Schulleiter für jede zu prüfende
Schülergruppe je einen Vorschlag für die praktische Prüfung vor, den die-
se oder dieser auf seine praktische Durchführbarkeit hin überprüft und  der
oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens vier Wochen vor Beginn der
praktischen Prüfung zur Genehmigung zuleitet.
(5) Die praktische Prüfung besteht aus der Vorbereitung und Durchfüh-
rung komplexer praktischer Arbeiten, die in Teilgebiete der Fachpraxis ge-
gliedert sein können. Für diese Teilgebiete kann jeweils die Anfertigung
von Arbeitsberichten vorgesehen sein. Diese sollen Ausführungen zum Ar-
beitsverfahren, eventuell Berechnungen und das Arbeitsergebnis enthal-
ten; dazu gehört ein Prüfungsgespräch. 
(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlags
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(7) Die Note ist mit dem Arbeitsbericht zu den Prüfungsunterlagen zu neh-
men.

§ 38
Mündliche Prüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der Vor-
note und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob eine Schülerin
oder ein Schüler in den Fächern des zweiten Prüfungsteils mündlich ge-
prüft werden muss. In Fächern, in denen die Vornote und die Note der
schriftlichen Prüfungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prü-
fung statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und No-
te der schriftlichen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen ab-
weichen, ist eine mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hinaus findet
eine mündliche Prüfung auch statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die
schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist. Die Schülerin oder der Schü-
ler kann sich zusätzlich zu einer mündlichen Prüfung in den Fächern mel-
den, die mit der Vornote ’mangelhaft’ bewertet wurden (§ 30 Abs. 3) und
nicht Gegenstand der Berufsabschlussprüfung sind.
(2) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen Prü-
fung gelten die Regelungen für die Abiturprüfung entsprechend. 
(3) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-lei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
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(4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mündlich geprüft wurden, setzt
der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grundlage des Er-
gebnisses der schriftlichen Prüfung und der Vornote fest. Dabei ist die Vor-
note doppelt zu gewichten.

7 .  Unterabschn i t t
Absch luss  der  Prü fung

§ 39
Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten der er-
sten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung und der zweiten Teilprüfung
zur Berufsabschlussprüfung als Endnoten fest.
(2) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Ergebnisse
der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls der schriftlichen Prüfung und der
Vornoten die Abschlussnote fest. Dabei wird die Vornote doppelt gewich-
tet.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin oder
der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis der Prüfung
lautet ‚bestanden‘ oder ‚nicht bestanden‘. Die Prüfung ist bestanden, wenn
in nicht mehr als einem Fach die Note „mangelhaft“ und in allen übrigen
Fächern sowie in der praktischen Prüfung mindestens die Note „ausrei-
chend“ erreicht wurde.
(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem Schü-
ler das Prüfungsergebnis bekannt.

8 .  Unterabschn i t t
Zeugn isse ,  Berech t igungen

§ 40
Zeugnisse

(1) Wer die staatlichen Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und
Assistenten bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis.
(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abgeschlos-
sen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend zu kenn-
zeichnen.
(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis,
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprüfung nicht
bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzunehmen.
(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allgemeinen
Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

§ 41
Berechtigungen

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich
geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“ in der jeweiligen Fach-
richtung zu führen.
(2) Wer am Ende des 13. Jahrgangs die zu erbringenden Prüfungsteile
zur Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher bestanden
hat, ist zur Aufnahme des fachpraktischen Ausbildungsjahres (Berufsprak-
tikum) berechtigt.
(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten ist als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums an einer
Fachhochschule einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach dem
BBiG gleichgestellt.

9 .  Unterabschn i t t
Besondere  Bes t immungen fü r  d ie  s taa t l i che

Anerkennung fü r  Erz ieher innen und Erz ieher
§ 42

Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)
(1) Das Berufspraktikum schließt sich an die erfolgreich abgeschlossene
erste  Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung an. Es dauert zwölf Mona-
te. Es kann in besonderen Fällen mit Zustimmung der Schulleiterin oder
des Schulleiters auch mit weniger als der wöchentlichen Regelarbeitszeit,
mindestens jedoch halbtagsweise abgeleistet werden; in diesen Fällen
dauert es entsprechend länger. Das zwölfwöchige Praktikum in der Jahr-
gangsstufe 14 wird auf das Berufspraktikum angerechnet.
(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogischen
Einrichtung unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fachkraft mit Be-
rufserfahrung abzuleisten. Die Schülerin oder der Schüler wählt mit Zu-
stimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters die Ausbildungsstätte.
(3) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant schließt mit dem Trä-
ger der Einrichtung einen Praktikantenvertrag. Eine Ausfertigung des Ver-
trages erhält die Schulleitung.
(4) Die Praktikantinnen und Praktikanten sind nach einem Ausbildungs-
plan auszubilden, der mit der Schule abzustimmen ist. Das Berufsprakti-
kum wird von der Schule begleitet. Der praxisbegleitende Unterricht wird
in der Regel in Blöcken erteilt.
(5) Die Leistungen im Berufspraktikum werden von der anleitenden Lehr-
kraft beurteilt. Beurteilungsgrundlagen sind Beobachtungs-, Verlaufs- und
Ergebnisprotokolle, Situationsanalysen, Planung und Reflexion pädagogi-
scher Prozesse sowie ein Gutachten der Anleiterin oder des Anleiters in
der Praxisstelle. Das Berufspraktikum ist erfolgreich abgeschlossen, wenn
die Leistungen mit mindestens „ausreichend“ bewertet werden.
(6) Das Berufspraktikum muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten
Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung abgeschlossen sein. In besonde-
ren Fällen kann die Frist auf Antrag der Schülerin oder des Schülers durch
die obere Schulaufsichtsbehörde verlängert werden.
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(7) Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Berufspraktikum kann wieder-
holt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine Prüfungsausschuss
einen Zeitraum von mindestens drei bis höchstens zwölf Monaten fest. Ei-
ne zweite Wiederholung ist in besonderen Ausnahmefällen mit Genehmi-
gung der oberen Schulaufsichtsbehörde zulässig.

§ 43
Fachpraktische Prüfung

(1) Am Ende des Berufspraktikums findet eine Prüfung in Form eines Kol-
loquiums statt; es ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
(2) Über die Zulassung zum Kolloquium entscheidet der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Mitglieder des allgemeinen
Prüfungsausschusses sind die oder der Vorsitzende, die Schulleiterin oder
der Schulleiter sowie die Lehrkräfte, die die Praktikantinnen und Praktikan-
ten angeleitet und unterrichtet haben. Die Zulassung zum Kolloquium wird
erteilt, wenn das Berufspraktikum erfolgreich abgeleistet wurde.
(3) Im Kolloqium soll nachgewiesen werden, dass die im Berufspraktikum
(der fachpraktischen Ausbildung) erworbenen Qualifikationen selbststän-
dig in der praktischen Erziehungsarbeit umgesetzt werden können.
(4) Vier Wochen vor dem Kolloquium wird von der Schülerin oder dem
Schüler ein Themenbereich, der Gegenstand des Kolloquium sein soll,
vorgeschlagen und mit der das Berufspraktikum betreuenden Lehrkraft im
Benehmen mit der Praxisstelle abgestimmt. Die Lehrkraft kann in begrün-
deten Fällen vorgeschlagene Aufgaben oder Themen ablehnen.
(5) Das Ergebnis der Prüfung wird durch eine Gesamtnote festgestellt. Die
Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufspraktischen Leistungen
während des Berufspraktikums und der Note des Kolloquiums. Die Note
für die berufspraktischen Leistungen wird dabei doppelt gewichtet.
(6) Das Kolloquium dauert mindestens 20, höchstens 30 Minuten, und
kann auch als Gruppengespräch durchgeführt werden.
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit mindestens
„ausreichend“ bewertet wird.
(8) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. Der
allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet über Art und Umfang der Wie-
derholung.

§ 44
Berechtigungen

Wer das Berufspraktikum besteht, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung
„Staatlich anerkannte Erzieherin“/„Staatlich anerkannter Erzieher“ zu füh-
ren.

3 .  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge gemäß §  2  Abs .  3

1 .  Unterabschn i t t
Bes t immungen fü r  den  Unter r i ch t

§ 45
Grundstruktur des Unterrichts,

Fachrichtungen, fachliche Schwerpunkte
(1) Die Bildungsgänge sind nach den folgenden Fachrichtungen und fach-
lichen Schwerpunkten gegliedert:

(2) Für den Unterricht gelten die Richtlinien und Lehrpläne für den jeweili-
gen Bildungsgang.

2 .  Unterabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 46
Grundsätze der Leistungsbewertung

Für die Leistungsbewertung und die Anfertigung einer Facharbeit gilt § 8
entsprechend.

§ 47
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) Klausuren werden nur in den Fächern gemäß § 50 Abs. 1 geschrieben,
davon im ersten Halbjahr je zwei Klausuren und im zweiten Halbjahr je ei-
ne Klausur.
(2) Die Dauer der Klausuren beträgt drei Zeitstunden.

§ 48
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

§ 10 findet entsprechende Anwendung.
§ 49

Zeugnisse
Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des ersten Halbjahres ein
Zeugnis über die bis dahin erbrachten Leistungen.

Fachrichtung fachliche Schwerpunkte
Technik Bau- und Holztechnik

Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

Wirtschaft und Verwaltung
Ernährung und Hauswirtschaft
Sozial- und Gesundheitswesen
Gestaltung
Agrarwirtschaft
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3.  Unterabschn i t t
Ordnung der  Ab i tu rp rü fung

§ 50
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die schriftliche Abiturprüfung erstreckt sich auf die Fächer Deutsch,
Englisch, Mathematik und das Fach des fachlichen Schwerpunktes gemäß
Anlage D 29. Die Bildungsgangkonferenz legt zu Beginn des Bildungsgan-
ges ein Fach des fachlichen Schwerpunktes fest.
(2) Mündliche Prüfungen können in allen Fächern mit Ausnahme von Re-
ligionslehre und Sport durchgeführt werden.

§ 51
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Abiturprüfung
entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zulassungskonfe-
renz.
(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Vornoten in
allen Fächern, die aus den Leistungen des gesamten Schuljahres gebildet
werden.
(3) Zur Abiturprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als zwei Fächern
die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern mindestens die Vor-
note „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle einer ungenügenden Leistung ist
eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 52
Verfahren bei Nichtzulassung

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Abiturprüfung zuge-
lassen wurde, kann das Schuljahr einmal wiederholen. Die bisherigen Lei-
stungsbewertungen werden unwirksam. Am Ende des Wiederholungsjah-
res wird erneut über die Zulassung entschieden.

§ 53
Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung dauert je Fach drei Zeitstunden. Für Schülerexpe-
rimente, praktische Aufgaben oder Gestaltungsaufgaben kann die Arbeits-
zeit durch die obere Schulaufsichtsbehörde um höchstens eine Zeitstunde
verlängert werden.

§ 54
Aufgaben für die schriftliche Prüfung

(1) Die Aufgabenvorschläge müssen aus dem Unterricht der Bildungsgän-
ge gemäß § 2 Abs. 3 erwachsen sein und unterschiedliche Sachgebiete
umfassen.
(2) Die Aufgaben müssen eindeutig formuliert, klar umgrenzt und in der
vorgesehenen Zeit zu bearbeiten sein. Sie dürfen einer bereits bearbeite-
ten Aufgabe nicht so nahe stehen oder im Unterricht so vorbereitet sein,
dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung erfordert.
(3) Für Art und Zahl der bei der zuständigen oberen Schulaufsichtsbehör-
de einzureichenden Vorschläge für die schriftliche Prüfung gelten die
Richtlinien und Lehrpläne für den Unterricht.
(4) Die Aufgabenvorschläge macht die Fachlehrerin oder der Fachlehrer
der Jahrgangsstufe 13.2, gegebenenfalls unter Beteiligung der Lehrkraft,
die die Schülerin oder den Schüler in der Jahrgangsstufe 13.1 in dem be-
treffenden Fach unterrichtet hat, und legt sie der Schulleiterin oder dem
Schulleiter vor. Die Schulleiterin oder der Schulleiter prüft, ob die Vorschlä-
ge vollständig sind und mit den Prüfungsanforderungen übereinstimmen.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Vorschläge für die schrift-
lichen Prüfungen an die obere Schulaufsichtsbehörde weiter. Die Fachde-
zernentin oder der Fachdezernent überprüft die Aufgabenvorschläge und
entscheidet über die Auswahl.

§ 55
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

Für die Beurteilung gilt § 19 Abs. 1 bis 3 entsprechend.
§ 56

Mündliche Prüfung 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der Vor-
note und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob eine Schülerin
oder ein Schüler in einem Fach der schriftlichen Prüfung mündlich geprüft
werden muss. Eine mündliche Prüfung ist dann anzusetzen, wenn das Er-
gebnis der schriftlichen Prüfung in diesem Fach um mehr als eine Note von
der Vornote abweicht. Eine mündliche Prüfung ist auch dann anzusetzen,
wenn die Vornote in einem schriftlichen Prüfungsfach „mangelhaft“ und
das Ergebnis der schriftlichen Prüfung „ausreichend“ ist. In Fächern, in de-
nen Vornote und Note der schriftlichen Prüfung übereinstimmen, findet kei-
ne mündliche Prüfung statt.
(2) Die Schülerin oder der Schüler kann sich in höchstens zwei weiteren
nicht schriftlichen Fächern zur mündlichen Prüfung melden.
(3) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen Prü-
fung gelten die Bestimmungen gemäß §§ 22 und 23 Abs. 1 bis 4 entspre-
chend.
(4) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlags
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(5) Der Fachprüfungsausschuss setzt die Prüfungsnote aus dem Ergebnis
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung bei gleicher Gewichtung fest. 

§ 57
Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten in allen
Fächern des Bildungsganges fest.
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(2) In Fächern, die nicht Gegenstand einer schriftlichen oder mündlichen
Prüfung waren, ist die Vornote die Abschlussnote.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin oder
der Schüler die Prüfung gemäß § 13 Abs. 2 der Allgemeinen Bestimmun-
gen für die Bildungsgänge bestanden hat. Mehr als zwei mangelhafte Prü-
fungsleistungen oder eine ungenügende Prüfungsteilleistung in Prüfungen
gemäß § 50 führen zum Nichtbestehen. Eine Prüfungsteilleistung ist das
Ergebnis der schriftlichen und mündlichen oder – bei fehlender mündlicher
Prüfung – nur der schriftlichen Prüfung in einem Prüfungsfach.
(4) In Fächern der schriftlichen Prüfung, in denen auch mündlich geprüft
wird, setzt der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grund-
lage der Prüfungsnote und der Vornote fest. Dabei sind die Vornote und
die Prüfungsnote gleich zu gewichten.
(5) Für Schüler, die in einem Fach nur mündlich geprüft wurden, stellt der
Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grundlage des Ergeb-
nisses der mündlichen Prüfung und der Vornote fest. Dabei sind die Vor-
note und die Prüfungsnote gleich zu gewichten.

§ 58
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

und der fachgebundenen Hochschulreife
(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen des § 57 Abs. 3
erfüllt und Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß Absatz 2
nachgewiesen, wird ihr oder ihm die allgemeine  Hochschulreife zuer-
kannt.
(2) In einer zweiten Fremdsprache werden Kenntnisse nachgewiesen
durch
a) Unterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 einer Schule der Sekundar-

stufe I, oder
b) Unterricht im Umfang von 320 Stunden und mindestens der Ab-

schlussnote „ausreichend“, oder
c) Erwerb eines Fremdsprachenzertifikates auf der Stufe II gemäß der

Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz vom  20. November
1998 über die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in der be-
ruflichen Bildung, oder

d) eine mindestens mit der Note „ausreichend“ bestandenen Ergänzungs-
prüfung.

(3) Werden keine Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß Ab-
satz 2 nachgewiesen, wird der Schülerin oder dem Schüler die fachgebun-
dene Hochschulreife zuerkannt. Die mit der fachgebundenen Hochschul-
reife verbundenen Berechtigungen legt die oberste Schulaufsichtsbehörde
durch Verwaltungsvorschriften fest.

Inhalt der Anlagen der Anlage D
Fachlicher Schwerpunkt Bildungsgang
Anlage D 1: Bautechnik Bautechnische Assistentin/AHR

Bautechnischer Assistent/AHR
Anlage D 2: Elektrotechnik Elektrotechnische Assistentin/AHR

Elektrotechnischer Assistent/AHR
Anlage D 3: Erziehung und

Soziales
Erzieherin/AHR
Erzieher/AHR

Anlage D 3a: Informatik Informationstechnische Assistentin/
AHR
Informationstechnischer Assistent/
AHR

Anlage D 4: Kunst, Musik,
Gestaltung

Gestaltungstechnische Assistentin/
AHR
Gestaltungstechnischer Assistent/
AHR

Anlage D 5: zurzeit unbesetzt
Anlage D 6: Maschinenbau-

technik
Assistentin für Konstruktions-
und Fertigungstechnik/AHR
Assistent für Konstruktions- und
Fertigungstechnik/AHR

Anlage D 7: Naturwissenschaften Biologisch-technische Assistentin/
AHR
Biologisch-technischer Assistent/
AHR

Anlage D 8: Naturwissenschaften Chemisch-technische Assistentin/
AHR
Chemisch-technischer Assistent/
AHR

Anlage D 9: Naturwissenschaften Physikalisch-technische Assistentin /
AHR
Physikalisch-technischer Assistent /
AHR

Anlage D 10: Naturwissenschaften Umwelttechnische Assistentin/
AHR
Umwelttechnischer Assistent/
AHR

Anlage D 11: zurzeit unbesetzt
Anlage D 12: Wirtschafts-

wissenschaften
Kaufmännische Assistentin/AHR
Kaufmännischer Assistent/AHR
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Anlage D 13: Wirtschafts-
wissenschaften

Technische Assistentin für
Betriebsinformatik/AHR
Technischer Assistent für
Betriebsinformatik/AHR

Anlage D 14: Bautechnik Allgemeine Hochschulreife
(Bautechnik)

Anlage D 15: Elektrotechnik Allgemeine Hochschulreife
(Elektrotechnik)

Anlage D 16: Erziehung und
Soziales

Allgemeine Hochschulreife
(Erziehungswissenschaften)

Anlage D 17: Erziehung und
Soziales

Allgemeine Hochschulreife
(Freizeitsportleiterin /
Freizeitsportleiter)
(Sport, Biologie)

Anlage D 18: Kunst, Musik,
Gestaltung

Allgemeine Hochschulreife
(Kunst, Englisch)

Anlage D 19: Ernährungs-
wirtschaft

Allgemeine Hochschulreife
(Ernährungslehre)

Anlage D 20: Maschinenbau-
technik

Allgemeine Hochschulreife
(Maschinenbautechnik)

Anlage D 21: Mathematik,
Philosophie,
Informatik

Allgemeine Hochschulreife
(Mathematik, Informatik)

Anlage D 22: Naturwissenschaften Allgemeine Hochschulreife
(Biologie, Chemie)

Anlage D 23: Naturwissenschaften Allgemeine Hochschulreife
(Chemie, Chemietechnik)

Anlage D 24: zurzeit unbesetzt
Anlage D 25: Sprache und

Literatur
Allgemeine Hochschulreife
(Deutsch, Englisch)

Anlage D 26: zurzeit unbesetzt
Anlage D 27: Wirtschafts-

wissenschaften
Allgemeine Hochschulreife
(Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen)

Anlage D 28: Wirtschafts-
wissenschaften

Allgemeine Hochschulreife
(Fremdsprachenkorrespondentin/
Fremdsprachenkorrespondent)
(Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen, Sprachen)

Anlage D 29: Rahmenstundentafel
FOS 13

Allgemeine Hochschulreife für
berufserfahrene Schülerinnen und
Schüler
2

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch     
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Bautechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Bauplanungstechnik oder Holztechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 1
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Bautechnische Assistentin/AHR

Bautechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Bautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 3 3 3 3 3 3 –

Bauplanungstechnik oder Holztechnik – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Chemie 2 2 2 2 – – –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch     
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Elektrotechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Energie- oder Nachrichten- oder (schriftlich)

Datentechnik
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 2
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Elektrotechnische Assistentin/AHR

Elektrotechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Elektrotechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Energie- oder Nachrichten- oder 
Datentechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 6 6 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
2

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 146
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Das Fach Erziehungswissenschaften umfasst die Fächer Jugendrecht
und Medienpädagogik. Deutsch schließt in Jahrgangsstufe 11 Kinder-
und Jugendliteratur ein.

III. Praktika:
Die Praktika in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 können als Halbtags-,
Tages- oder Blockpraktika abgeleistet werden.

IV. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und der staatlichen Prüfung für Erzieherinnen und Erzieher:
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswis-

senschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach
gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Deutsch5), Englisch5), zweite
Fremdsprache6), Kunst, Musik, Gesellschaftslehre mit
Geschichte, Religionslehre, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt
wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite
Fremdsprache6)

Berufsabschlussprüfungfür Erzieherinnen und Erzieher
Erste Teilprüfung7) 
Prüfungsfächer:
1. Erziehungswissenschaften (schriftlich)
2. Biologie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch oder Religionslehre (schriftlich)
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
4. Didaktik und Methodik (mündlich)
Fachpraktische Prüfung:
Kolloquium

Anlage D 3
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Erzieherin/AHR

Erzieher/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Biologie2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Erziehungswissenschaften 6 6 6 6 6 6 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Didaktik und Methodik 3 3 3 3 3 3 43)

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Kunst, Musik 3 3 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache4) 3 3 3 3 3 3 –

Praktika 6 Wochen 8 Wochen 34

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch2) 4 4 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 38
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Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswis-

senschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt
wurde:
das Fach Mathematik

Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher
Erste Teilprüfung7) 
Prüfungsfächer:
1. Erziehungswissenschaften (schriftlich)
2. Deutsch (schriftlich)
3. Englisch oder Religionslehre (schriftlich)
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
4. Didaktik und Methodik (mündlich)
Fachpraktische Prüfung:
Kolloquium

.

1) In der Jahrgangsstufe 14 erfolgt das zwölfmonatige Berufspraktikum.
2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach ist.
3) Das Fach Didaktik/Methodik umfasst als praxisorientiertes Fach in der Jahrgangsstufe 14

auch berufspragmatische Anteile der Fächer Erziehungswissenschaften, Kunst, Musik,
Medienpädagogik, Jugendrecht und Sport.

4) Handelt es sich bei der zweite Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

5) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
6) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

7) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

Anlage D 3a
Fachlicher Schwerpunkt: Informatik
Bildungsgang: Informationstechnische Assistentin/

AHR
Informationstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Datenverarbeitungstechnik 3 3 5 5 5 5 –

Informatik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Elektrotechnik 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 4 4 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
2

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Datenverarbei-

tungstechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Datenverarbeitungstechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Informatik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

Anlage D 4
Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Musik, Gestaltung
Bildungsgang: Gestaltungstechnische Assistentin/

AHR
Gestaltungstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Gestaltungstechnik 3 3 5 5 5 5 –

Englisch 3 3 5 5 5 5 –

Grafik-Design 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Kunst 2 2 2 2 2 2 –

Physik oder Chemie 3 3 2 2 2 2 –

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
9



II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Gestaltungstech-

nik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Kunst, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Gestaltungstechnik (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Kunst oder Mathemaitk (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Grafik-Design (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 5 zurzeit unbesetzt

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 6
Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik
Bildungsgang: Assistentin für Konstruktions- und 

Fertigungstechnik/AHR
Assistent für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Maschinenbautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 3 3 2 2 2 2 –

Konstruktions- und Fertigungstechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Maschinenbau-

technik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Maschinenbautechnik (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Konstruktions- und Fertigungstechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

.

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4.

Anlage D 7
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Biologisch-technische Assistentin/

AHR
Biologisch-technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Biologietechnik – – 2 2 2 2 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
0



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Biologie (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Biologietechnik (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 8
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Chemisch-technische Assistentin/

AHR
Chemisch-technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Chemietechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik oder Biologie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Chemietechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Chemietechnik (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Physik oder Biologie (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 9
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Physikalisch-technische

Assistentin/AHR
Physikalisch-technischer
Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Physik 3 3 5 5 5 5 –

Physiktechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physikalische Chemie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
1



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Physik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Physiktechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung4) 
Prüfungsfächer:
1. Physiktechnik (schriftlich)
2. Physik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre oder Wirtschaftslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Physikalische Chemie (schriftlich)
6. Mathematik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anlage D 10
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Umwelttechnische Assistentin/AHR

Umwelttechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Umweltschutztechnik2) 2 (3) 2 (3) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung5) 
Prüfungsfächer:
1. Biologie (schriftlich)
2. Chemie (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Gesellschaftslehre mit Geschichte (mündlich)

oder Religionslehre
Zweite Teilprüfung
Prüfungsfächer:
5. Umweltschutztechnik (schriftlich)
6. Wirtschaftslehre (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn im Differenzierungsbereich
kein Unterricht erteilt wird.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 11 zurzeit unbesetzt

Anlage D 12
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR

Kaufmännischer Assistentin/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Englisch2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsorganisation3) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0
1,2

Betriebswirtschaftslehre
(Schwerpunkt Europa)3)

2 2 0 (3) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0/(4)
1,2

Volkswirtschaftslehre 3 3 2 2 2 2 –

Wirtschaftsinformatik3) 4 4 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0
1,2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 3 3 –

Zweite Fremdsprache4) 3 3 3 3 3 3 –

Korrespondenz/Übersetzung3) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0/(4)
1,2

Betriebspraktika – – –5) –5) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –
2



Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:

Akzentuierung Betriebsorganisation
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Deutsch6), Englisch6), zweite
Fremdsprache7), Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre,
Volkswirtschaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8) 
Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Deutsch9) oder Englisch9) (mündlich)

oder zweite Fremdsprache7)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebsorganisation (schriftlich)
6. Wirtschaftsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Variante 2:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik,
Mathematik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache7),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8) 
Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch9) oder zweite Fremdsprache7) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik
oder Mathematik9)

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebsorganisation (schriftlich)
6. Wirtschaftsinformatik (schriftlich)

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
3

Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Akzentuierung Europäischer Binnenhandel

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik,
Mathematik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache7),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung8) 
Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch9) oder zweite Fremdsprache7) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Biologie oder Chemie oder Physik
oder Mathematik9)

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Betriebswirtschaftslehre (schriftlich)

(Schwerpunkt Europa)
6. Korrespondenz und Übersetzung (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach
ist.

3) Für die Akzentuierung „Betriebsorganisation“ müssen die Fächer Betriebsorganisation
und Wirtschaftsinformatik durchgehend belegt werden. Das Fach Wirtschaftsinformatik
wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Das
erste Leistungskursfach kann Mathematik oder Englisch sein. Für die Akzentuierung
„Europäischer Binnenhandel“ ist Englisch erstes Leistungskursfach. Darüber hinaus sind
durchgängig die Fächer Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa) sowie Korres-
pondenz und Übersetzung zu belegen. Das Fach Korrespondenz und Übersetzung wird
in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Wirt-
schaftsinformatik wird in der Jahrgangsstufe 11 belegt. Zur Vorbereitung auf die Fremd-
sprachenkorrespondenten-Prüfung sollte zusätzlich der Differenzierungsbereich genutzt
werden. Insgesamt gelten für diese Akzentuierung die in Klammern gesetzten Stunden-
anteile.

4) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

5) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
6) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
7) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

8) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
9) soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt
3



Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der Berufsabschlussprüfung:
Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Deutsch5), Englisch5), zweite
Fremdsprache6), Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre,
Volkswirtschaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung7) 
Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Mathematik (schriftlich)
3. Deutsch oder Englisch (schriftlich)
4. Deutsch8) oder Englisch8) (mündlich)

oder zweite Fremdsprache6)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Physik

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Maschinenbautechnik (schriftlich)
6. Betriebsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

Anlage D 13
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Technische Assistentin

für Betriebsinformatik/AHR
Technischer Assistent
für Betriebsinformatik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen

3 3 5 5 5 5 –

Mathematik2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Englisch2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsinformatik 2 2 3 3 3 3 (4) 1,2

Maschinenbautechnik 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

WOCHENSTUNDEN 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
3

Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache6),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung
Erste Teilprüfung7) 
Prüfungsfächer:
1. Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen (schriftlich)
2. Englisch (schriftlich)
3. Deutsch oder Mathematik (schriftlich)
4. Deutsch8) oder zweite Fremdsprache6) (mündlich)

oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre 
oder Volkswirtschaftslehre
oder Mathematik8) oder Physik

Zweite Teilprüfung
Prüfungsfach:
5. Maschinenbautechnik (schriftlich)
6. Betriebsinformatik (schriftlich)
Praktische Prüfung:
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach
ist.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
6) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

7) gemäß  § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
8) soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt

Anlage D 14
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Bautechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Bautechnik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Chemie 2 2 – – – –

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
4



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 15
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Elektrotechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Elektrotechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung

Variante 1:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Erziehungswissenschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Religionslehre    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach
gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Deutsch4), Englisch4), zweite
Fremdsprache5), Kunst oder Musik, Gesellschaftslehre mit
Geschichte, Religionslehre, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt
wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite
Fremdsprache5)

Variante 2:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Erziehungswissenschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Englisch, Religionslehre    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie, Mathematik

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt
wurde:
das Fach Mathematik 

1) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach ist.
2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, wenn das Fach Musik gewählt wird.
3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,

ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

4) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
5) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 16
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Erziehungswissenschaften)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Erziehungswissenschaften 3 3 5 5 5 5

Biologie1) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Rechtskunde oder Soziologie 2 2 – – – –

Kunst2) 2 2 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0)

Musik2) 2 2 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdpsprache3) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch1) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
5



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Praktikum
Das Praktikum kann als Block oder an einzelnen Tagen in vergleichba-
rem Umfang abgeleistet werden.

III. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Sport (Fachprüfung)
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Religionslehre    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach
gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Erziehungswissenschaften, Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

– Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt
wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite
Fremdsprache3)

Prüfung zur Freizeitsportleiterin/zum Freizeitsportleiter:
Erster Prüfungsteil4):
1. Sport (Fachprüfung)
2. Biologie (schriftlich)
3. Deutsch (schriftlich oder mündlich)

oder Englisch
oder zweite Fremdsprache
oder Gesellschaftslehre mit Geschichte
oder Religionslehre

Zweiter Prüfungsteil5):
4. Didaktik und Methodik (schriftlich oder mündlich)
5. Erziehungswissenschaften6) (schriftlich oder mündlich)
Die Dauer der Abschlusslehrprobe beträgt 45 Minuten, die Dauer des
Kolloqiums 15 Minuten.

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

2) Praktika von mindestens vier Wochen.
3) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

4) Die Prüfungsleistungen für diese Fächer werden in der Abiturprüfung erbracht.
5) Für die Durchführung der Prüfung gelten ergänzende Bestimmungen.
6) Die Prüfung entfällt, wenn das Fach im Rahmen der Abiturprüfung geprüft wurde.

Anlage D 17
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Freizeitsportleiterin/
Freizeitsportleiter)
(Sport, Biologie)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Sport 5 5 5 5 5 5

Biologie 3 3 5 5 5 5

Erziehungswissenschaften 3 3 3 3 3 3

Didaktik und Methodik 3 3 3 3 3 3

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdpsprache1) 3 3 3 3 3 3

Praktika2) – – – – – –

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 34 34 34 34
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Kunst
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Gestaltungstechnik, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Soziologie oder Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 18
Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Musik, Gestaltung
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Kunst, Englisch)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Kunst 5 5 5 5 5 5

Englisch 3 3 5 5 5 5

Soziologie oder Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Biologie oder Chemie 3 3 2 2 2 2

Gestaltungstechnik 2 2 2 2 2 2

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 33 33 33 33

Anlage D 19
Fachlicher Schwerpunkt: Ernährungswirtschaft
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Ernährungslehre)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Ernährungslehre 3 3 5 5 5 5

Wirtschaftslehre des Haushalts 3 3 2 2 2 2

Haushaltstechnik 4 4 – – – –

Biologie 2 2 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
6



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Ernährungslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre des Haushaltes    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach  (Profil bildendes Leistungskursfach): Maschinenbau-

technik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 20
Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Maschinenbautechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Maschinenbautechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Informatik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Philosophie oder 
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
oder Wirtschaftslehre, Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre   

1) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn nicht Philosophie sondern
Wirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen durchgängig von
der Jahrgangsstufe 11.1 bis 13.2 unterrichtet wird.

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 21
Fachlicher Schwerpunkt: Mathematik, Philosophie, 

Informatik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Mathematik, Informatik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Mathematik 5 5 5 5 5 5

Informatik 5 5 5 5 5 5

Philosophie1) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0)

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungs-
wesen oder  Wirtschaftslehre1) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3)

Englisch 3 3 3 3 3 3

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32

Anlage D 22
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Biologie, Chemie)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Biologie 5 5 5 5 5 5

Chemie 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
7



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Chemietechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Religionslehre, Wirtschaftslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 24 zurzeit unbesetzt
.

Anlage D 23
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Chemie, Chemietechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Chemietechnik 5 5 5 5 5 5

Chemie 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Englisch
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Biologie, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte, 
Philosophie, Religionslehre    

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

Anlage D 26 zurzeit unbesetzt

Anlage D 25
Fachlicher Schwerpunkt: Sprache und Literatur
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Deutsch, Englisch)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Deutsch 5 5 5 5 5 5

Englisch 5 5 5 5 5 5

Philosophie 2 2 2 2 2 2

Kunst 2 2 2 2 2 2

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Biologie 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Gesellschaftslehre mit Geschichte 3 3 3 3 3 3

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 32 32 32 32

Anlage D 27
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre
mit Rechnungswesen 5 5 5 5 5 5

Mathematik1) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Englisch1) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3

Wirtschaftsinformatik 3 3 2 2 2 2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch1) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 33 33 33 33
8



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung

Variante 1:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik,
Mathematik, Wirtschaftsinformatik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache3),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik, Wirtschaftsinfor-
matik

Variante 2:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

ein Fach der Fächergruppe Deutsch4), Englisch4), zweite
Fremdsprache3), Gesellschaftslehre mit Geschichte, Reli-
gionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder Chemie oder
Physik, Wirtschaftsinformatik

Variante 3:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Englisch, Mathematik    
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik,
Mathematik, Wirtschaftsinformatik 

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Englisch, zweite Fremdsprache3),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik, Wirtschaftsinfor-
matik 

1) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach ist.
2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,

ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

3) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte
Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

4) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
3

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:
Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): 

ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik     
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

– Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: 
ein Fach der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik,
Mathematik, Wirtschaftsinformatik

– Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde:
ein Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache2),
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Biologie oder
Chemie oder Physik, Wirtschaftsinformatik

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache,
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 zu unterrichten.

2) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte
Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.
.

Anlage D 28
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Fremdsprachenkorresponden-
tin/Fremdsprachenkorrespon-
dent)
(Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen, Sprachen)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

BERUFSBEZOGENER
LERNBEREICH

Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen 3 3 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 5 5 5 5 5 5

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Wirtschaftsinformatik 3 3 2 2 2 2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Übersetzung Englisch oder
zweite Fremdsprache – – 2 2 2 2

Korrespondenz Englisch oder
zweite Fremdsprache – – 2 2 2 2

BERUFSÜBERGREIFENDER
LERNBEREICH

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

DIFFERENZIERUNGSBEREICH

Wahlfach 4 4 2 2 2 2

WOCHENSTUNDEN 32 32 35 35 35 35
9



Abiturprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 
2. Deutsch
3. Mathematik
4. Englisch

1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. 

2) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den  Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

3) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife die
zweite Fremdsprache fortsetzen wollen, ist ein entsprechendes Angebot  von 160 Stun-
den vorzusehen.

Anlage D 29
Rahmenstundentafel FOS 13
Allgemeine Hochschulreife
für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler

Lernbereiche/Fächer: Jahresstunden

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 240

Mathematik 200

Biologie oder Chemie oder Physik 80

Wirtschaftslehre2) 80

Englisch 200

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 240

Gesellschaftslehre mit Geschichte 80

Religionslehre 40

Sport 40

Differenzierungsbereich3) 240

Gesamtstundenzahl 1440
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Bildungsgänge der Fachschule
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1.  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule dienen der beruflichen Weiterbil-
dung und bauen auf der beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrun-
gen auf (postsekundare Ausbildung).  
(2) Fachschulen führen zu staatlichen Abschlüssen und zu Teilabschlüs-
sen der beruflichen Weiterbildung. Die Ausbildung soll Absolventinnen und
Absolventen befähigen, Führungsaufgaben in Betrieben, Unternehmen,
Verwaltungen und anderen Einrichtungen zu übernehmen.
(3) Fachschulen leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf die unterneh-
merische Selbstständigkeit.
(4) Die Fachrichtungen des Fachbereiches Sozialwesen befähigen insbe-
sondere zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Erziehungs-, Bil-
dungs-, Betreuungs- und Förderarbeit. Sie vermitteln die Kenntnisse und
Fähigkeiten, Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu
fördern, auf schulisches Lernen vorzubereiten sowie selbstständiges und
verantwortliches Handeln  anzuregen und zu unterstützen.
(5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann zulassen, dass durch ergän-
zende Lernangebote die Möglichkeit eröffnet wird, weitere Qualifikationen
und Abschlüsse zu erwerben.
(6) Der Abschluss der Fachschule kann von der zuständigen Stelle ganz
oder in Teilen auf die Meisterprüfung angerechnet werden. 
(7) Fachschulen ermöglichen den Erwerb der Fachhochschulreife, wenn
der Bildungsgang mindestens 2.400 Unterrichtsstunden umfasst.

§ 2
Aufbau der Fachschule 

(1) Die Fachschule umfasst
1. Bildungsgänge mit mindestens 1.200 Unterrichtsstunden in den Fach-

bereichen Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Wirtschaft
und in der Fachrichtung Motopädie des Fachbereiches Sozialwesen,

2. Bildungsgänge mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden in der Fach-
richtung Heilpädagogik des Fachbereiches Sozialwesen,

3. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in den Fach-
bereichen Agrarwirtschaft, Gestaltung, Ernährung und Hauswirtschaft,
Technik und Wirtschaft,

4. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden Fachtheorie
und mindestens 1.200 Stunden Praxis in den Fachrichtungen Familien-
pflege, Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik des Fachbereichs
Sozialwesen.

(2) Den Bildungsgängen nach Absatz 1 sind die Rahmenstundentafeln An-
lage E 1 bis Anlage E 3 zu Grunde zu legen. 

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

Die Fachschule gliedert sich in folgende Fachbereiche:
Agrarwirtschaft
Gestaltung
Ernährung und Hauswirtschaft
Sozialwesen
Technik
Wirtschaft

Die Fachbereiche gliedern sich in die Fachrichtungen entsprechend dem
3. Abschnitt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann Schwerpunkte als
arbeitsmarktrelevante Untergliederungen einer Fachrichtung vorsehen,
die sich durch eigenständige Handlungsfelder von den anderen Schwer-
punkten derselben Fachrichtung unterscheiden.

§ 4
Organisation der Bildungsgänge

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule können in zeitlich unterschiedlichen
Unterrichtsorganisationsformen angeboten werden.
(2) Der Unterricht in den Bildungsgängen der Fachschule ist in den fach-
richtungsübergreifenden Lernbereich, den fachrichtungsbezogenen Lern-
bereich und den Differenzierungsbereich gegliedert.
(3) Von den Unterrichtsstunden des fachrichtungsübergreifenden und des
fachrichtungsbezogenen Lernbereichs können nach Maßgabe der Richtli-
nien und Lehrpläne bis zu 20 v.H., jedoch nicht mehr als 480 Unterrichts-
stunden, als betreute und durch Lehrkräfte vor- und nachbereitete andere
Lernformen (Selbstlernphasen) organisiert werden.
(4) Bereits in anderen Bildungsgängen erworbene berufliche Qualifikatio-
nen können auf die im Bildungsgang angestrebte Gesamtqualifikation an-
gerechnet werden. Die Anerkennung erfolgt durch die Schulleitung.
(5) Der Abschluss einer Fachschule mit mindestens 2.400 Unterrichtsstun-
den kann auf die Ausbildung in einer zweiten 2.400 Unterrichtsstunden
umfassenden Fachrichtung des Fachbereichs mit bis zu 1.200 Unterrichts-
stunden angerechnet werden. 

§ 5
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Fachschule wird aufgenommen, wer mindestens
1. den Abschluss der Ausbildung in einem für die Zielsetzung der jeweili-

gen Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, der Handwerksordnung, dem Landes- oder Bundesrecht
und
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2. den Berufsschulabschluss, soweit während der Berufsausbildung die
Pflicht zum Berufsschulbesuch bestand und

3. eine Berufstätigkeit im Ausbildungsberuf von mindestens einem Jahr,
die auch während der Fachschulausbildung abgeleistet werden kann,
nachweist. Die einjährige Berufstätigkeit wird in Fachschulen mit 2.400
Unterrichtsstunden und 1.200 Stunden Praxis in Form eines gelenkten
Praktikums während des Fachschulbildungsganges abgeleistet.

(2) In die Fachschule kann abweichend von Absatz 1 auch aufgenommen
werden, wer eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren
nachweist. Auf die Berufstätigkeit kann der Besuch einer einschlägigen
Berufsfachschule angerechnet werden.
(3) Den Bildungsgang können auch Studierende besuchen, die sich in ei-
nem Berufsausbildungsverhältnis befinden, wenn der Unterricht in den be-
teiligten Bildungsgängen inhaltlich verknüpft wird. Die erforderliche Berufs-
tätigkeit muss bei der Zulassung zum Fachschulexamen nachgewiesen
werden (§ 9 Abs. 8).
(4) Ergänzende Aufnahmevoraussetzungen im 3. Abschnitt bleiben unbe-
rührt.

§ 6
Allgemein bildende Abschlüsse

(1) In Bildungsgängen mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden erwirbt
die oder der Studierende den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulrei-
fe) mit dem ersten Zeugnis nach 1.200 Unterrichtsstunden, sofern die Vor-
aussetzungen für die Versetzung vorliegen.
(2) Die Studierenden erwerben die Fachhochschulreife, wenn sie am Ende
eines Fachschulbildungsganges mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden
die Fachhochschulreife mit einer Prüfung nachweisen und den Fachschul-
bildungsgang erfolgreich abschließen.
(3) Die oder der Studierende teilt dem Berufskolleg nach einer Beratung
durch die Schulleitung zu Beginn des Bildungsganges mit, ob sie oder er
die Fachhochschulreife anstrebt. Das Berufskolleg richtet für diese Studie-
renden nach den Möglichkeiten des Berufskollegs gegebenenfalls ein er-
weitertes Unterrichtsangebot nach den Vorgaben der KMK-Rahmenver-
einbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
dungsgängen in der jeweils gültigen Fassung ein.

§ 7
Berufsbezeichnung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachschule ist die Berechtigung ver-
bunden, die Berufsbezeichnung mit Angabe des Fachbereichs, der Fach-
richtung, gegebenenfalls des Schwerpunktes und dem Zusatz „Staatlich
geprüfte / Staatlich geprüfter“ oder „Staatlich anerkannte / Staatlich aner-
kannter“ zu führen.

2 .  Abschn i t t
Ordnung des  Fachschu lexamens

und der  Fachhochschu l re i feprü fung
§ 8

Fachschulexamen, Fachhochschulreifeprüfung
(1) Am Ende des Bildungsganges wird ein Fachschulexamen durchge-
führt, mit dem die in dem Bildungsgang erworbene Gesamtqualifikation
festgestellt wird. Das Ergebnis wird als Fachschulexamen ausgewiesen.
Das Fachschulexamen besteht aus einer schriftlichen Prüfung. Die schrift-
liche Prüfung kann durch mündliche Prüfungen ergänzt werden.
(2) Die Bildungsgangkonferenz legt für die Studierenden, die die Fach-
hochschulreife anstreben, zu Beginn des Bildungsganges fest, in welchem
der drei Bereiche
a) Deutsch/Kommunikation,
b) Fremdsprache oder
c) mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
die für das Studium an einer Fachhochschule erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten durch eine zusätzliche schriftliche Arbeit nachgewiesen
werden sollen. Die schriftliche Prüfung kann durch eine mündliche Prüfung
ergänzt werden. Die Festlegung des Bereiches wird den Studierenden in
der ersten Unterrichtswoche mitgeteilt. 

§ 9
Zulassung zum Fachschulexamen

und zur Fachhochschulreifeprüfung 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungskon-
ferenz über die Zulassung zum Fachschulexamen und gegebenenfalls die
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Noten für alle Fächer auf
Grund der Leistungsnachweise fest. Die Note für das einzelne Fach wird
von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer unter Berücksichtigung der Ge-
samtentwicklung der oder des Studierenden vorgeschlagen und ist auf
Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu be-
gründen. 
(3) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer in allen Fächern des Bil-
dungsganges mit Ausnahme des Differenzierungsbereiches mindestens
die Note „ausreichend“ oder in nur einem Fach die Note „mangelhaft“ er-
reicht hat. Der Notendurchschnitt muss mindestens 4,0 betragen. Im Falle
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen. 
(4) Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung
sind:
1. Die Zulassung zur Abschlussprüfung nach Absatz 3 und
2. mindestens ausreichende Leistungen in den in den Lehrplänen ausge-

wiesenen Fächern, die zum Erwerb der Fachhochschulreife nachzu-
weisen sind. 
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(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Noten werden den Prüf-
lingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt gege-
ben. Die Prüflinge sind über die Prüfungsbestimmungen zu informieren.
(6) Für Studierende, die nicht zugelassen werden, setzt der allgemeine
Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Das Fach-
schulexamen gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist der oder dem Stu-
dierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(7) In den Bildungsgängen mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden sind
die Studierenden nach Bekanntgabe der Noten vom Unterricht befreit.
(8) Die erforderliche Berufstätigkeit in Bildungsgängen nach § 2 Abs.1
Nr. 3 muss in vollem Umfang nachgewiesen werden.

§ 10
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Arbeiten unter Aufsicht. Eine
der drei Arbeiten kann durch eine Hausarbeit mit anschließender Präsen-
tation der Ergebnisse vor dem Fachprüfungsausschuss, dem die an der
Erarbeitung der Aufgabenstellung beteiligten Lehrkräfte angehören, er-
setzt werden. Über die Durchführung einer Hausarbeit entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz. Das Thema der Hausarbeit wird den Studierenden
am Tage nach der letzten schriftlichen Prüfung mitgeteilt. Für die Bearbei-
tung steht ihr oder ihm eine Woche zur Verfügung. Für die Präsentation der
Ergebnisse gelten die Bestimmungen für die mündliche Prüfung (§ 14). 
(2) Die Aufgabe für jede der Arbeiten muss sich aus den beruflichen Hand-
lungsfeldern ergeben und die Anforderungsbereiche Reproduktion, An-
wendung und Problemlösung beinhalten. Für jede Arbeit ist eine Note aus-
zuweisen.
(3) Die Dauer der schriftlichen Prüfung wird von der Bildungsgangkonfe-
renz festgelegt und beträgt für jede Prüfungsarbeit mindestens 120, höch-
stens 270 Minuten. Die Gesamtdauer der drei schriftlichen Prüfungsarbei-
ten darf 540 Minuten nicht unterschreiten und soll 600 Minuten nicht über-
steigen. 
(4) Die Dauer der schriftlichen Prüfung für den Nachweis der Fachhoch-
schulreife beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180 Mi-
nuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(5) Die Schulleitung legt der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens
sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jede Ar-
beit einen von Lehrkräften der Klasse ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag
zugleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prüfungsteile zur Geneh-
migung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der Schulleitung auf seine
Übereinstimmung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag durch einen neuen
ersetzen lassen oder auch nach Beratung mit der Schulleitung abändern;
Entsprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichts-
behörde teilt der Schulleitung die Entscheidung schriftlich mit.

§ 11
Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüflinge sind zu Beginn der Prüfung auf die Vorschriften der §§ 19
und 20 des Ersten Teils dieser Verordnung für die Abschlussprüfungen
hinzuweisen. Die Bekanntgabe ist in die Niederschrift aufzunehmen.
(2) Für die Arbeiten einschließlich der Entwürfe und Notizen darf nur von
dem Berufskolleg gekennzeichnetes Papier benutzt werden. Bei Abgabe
der Arbeit sind alle ausgegebenen Bögen zurückzugeben.
(3) Bei den Arbeiten dürfen nur die Hilfsmittel benutzt werden, die in den
Aufgabenvorschlägen angegeben sind.
(4) Lehrkräfte der Klasse korrigieren und begutachten die Arbeiten und be-
werten sie mit einer Note.
(5) Ist eine Arbeit nur von einer Lehrkraft korrigiert und begutachtet und mit
einer nicht ausreichenden Note bewertet worden, bestellt der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Lehrkraft. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 12
Praktische Prüfung

(1) Die Hausarbeit (§ 10 Abs. 1) kann durch eine praktische Prüfung er-
setzt werden. Die Dauer der praktischen Prüfung darf acht Zeitstunden
nicht überschreiten.
(2) Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 2 und 5 sowie § 11 sinngemäß.

§ 13
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung zum Erwerb des Fachschulexamens kann nur
zu den schriftlichen Arbeiten nach § 10 Abs. 1 stattfinden. Die mündliche
Prüfung findet auf Antrag der oder des Studierenden statt.
(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Noten für die schriftlichen Arbei-
ten bis zu zwei schriftliche Arbeiten benennen, zu denen sie oder er münd-
lich geprüft werden möchte. Die Meldung für die mündliche Prüfung muss
schriftlich erfolgen und ist verbindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse ein Bestehen nicht
mehr möglich ist. Das Fachschulexamen gilt als nicht bestanden. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling unter Angabe der Gründe von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter schriftlich mitzuteilen.
(4) Die mündliche Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife kann nur
in dem schriftlichen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
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§ 14
Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es
ist eine Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin oder
dem Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) durchgeführt.
(3) Die Fachprüferin oder der Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) schlägt für die Lei-
stung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest.

§ 15
Feststellung des Fachschulexamens

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.
(2) In den schriftlichen Prüfungsarbeiten, die durch eine mündliche Prü-
fung ergänzt wurden, wird die Note der schriftlichen Leistung zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnote ist entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- oder Abrunden zu bilden. 
(3) Das Gesamtergebnis des Fachschulexamens lautet „bestanden“ oder
„nicht bestanden“.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen des Prüf-
lings in den Abschlussarbeiten in höchstens einer der drei Abschlussnoten
„mangelhaft“ sind und der erzielte Notendurchschnitt mindestens 4,0 be-
trägt.

§ 16
Feststellung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten in dem für die Fachhochschulreife maßgeblichen Prüfungs-
bereich fest.
(2) Die Abschlussnote wird aus der Note der schriftlichen Arbeit und gege-
benenfalls der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Note der schrift-
lichen Arbeit wird dabei zweifach gewichtet.
(3) In den übrigen Fächern werden die in der Zulassungskonferenz festge-
stellten Noten als Abschlussnoten übernommen.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Abschlussnote nach Ab-satz 2
mindestens „ausreichend“ ist und das Fachschulexamen bestanden wur-
de.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird eine
Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Abschlussnoten der Fächer, die zur Vermittlung der Fachhochschulrei-
fe beitragen, und der Abschlussnote nach Absatz 2 ergibt. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet; es wird
nicht gerundet.
(6) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife wird die Berechtigung zum
Studium an Fachhochschulen oder entsprechender Studiengänge an Ge-
samthochschulen erworben.

§ 17
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

(1) Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergebnis
und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist auf die
Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzuweisen. 
(2) In den Fachrichtungen Familienpflege, Sozialpädagogik und Heilerzie-
hungspflege wird das Abschlusszeugnis erst ausgehändigt, wenn die Stu-
dierenden die erforderliche Berufspraxis in vollem Umfang nachweisen.

§ 18
Externenprüfung

(1) Durch eine Externenprüfung kann das Fachschulexamen mit oder ohne
Fachhochschulreife erworben werden. Der Abschluss der Fachschule des
Sozialwesens, Fachrichtung Motopädie kann nicht durch eine Externen-
prüfung erworben werden.
(2) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer die Aufnahmevorausset-
zungen gemäß § 5 erfüllt und in den letzten zwei Jahren keine Fachschule
besucht hat. Darüber hinaus müssen Vorbildung und Berufsweg erwarten
lassen, dass Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt wurden, wie sie an einer
entsprechenden Fachschule vermittelt werden.
(3) Mit dem Fachschulexamen soll die Gesamtqualifikation im Sinne des
§ 8 festgestellt werden. Die Inhalte aller Fächer müssen in drei Arbeiten
berücksichtigt werden. Umfang und Anforderungen der Prüfungen müssen
denen der Fachschule entsprechen. Jede der vorgeschriebenen Arbeiten
besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen in allen
Prüfungsteilen mindestens ausreichend sind.
(5) Wer das Fachschulexamen bestanden hat, wird zur Fachhochschulrei-
feprüfung zugelassen. Die Fachhochschulreifeprüfung besteht aus je einer
schriftlichen Arbeit in den Bereichen Deutsch/Kommunikation, Fremdspra-
che, Mathematik-Naturwissenschaft-Technik. Die Dauer der schriftlichen
Prüfungen beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180
Minuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-na-
turwissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(6) Im Übrigen richtet sich die Externenprüfung nach der Allgemeinen Ex-
ternen-Prüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.
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3.  Abschn i t t
Fachbere iche

1.  Unterabschn i t t
Agrarw i r tschaf t

§ 19
Fachrichtungen

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit min-destens
1.200 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Floristik
Forstwirtschaft, Stufe I 
Gartenbau, Stufe I
Gartenbau, Stufe II
Landwirtschaft, Stufe I (Landwirtschaftsschule)
Landwirtschaft, Stufe II (Höhere Landbauschule)

(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit mindestens
2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Forstwirtschaft
Gartenbau
Landwirtschaft
Milch- und Molkereiwirtschaft

(3) Für die Aufnahme in eine Fachschule für Agrarwirtschaft der Stufe II ist
der Abschluss der Stufe I in der entsprechenden Fachrichtung nachzuwei-
sen. Der Abschluss der Stufe I wird auch auf den Besuch einer Fachschule
für Agrarwirtschaft mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in derselben
Fachrichtung angerechnet.

§ 20
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen für die Fachschulen mit mindestens 1.200 Unter-
richtsstunden der Stufe I umfasst zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 21
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft der Stu-
fe I berechtigt zu der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Wirtschafte-
rin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“ mit Angabe der Fachrichtung und ge-
gebenenfalls des Schwerpunktes. Der erfolgreiche Abschluss der Fach-
schule für Agrarwirtschaft der Fachrichtungen Gartenbau und Landwirt-
schaft der Stufe II berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt“. 
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft mit min-
destens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebs-
wirt“.

2 .  Unterabschn i t t
Ernährung und Hauswi r tschaf t

§ 22
Fachrichtungen

(1) In der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft wird der Bildungs-
gang mit 1.200 Unterrichtsstunden in der Fachrichtung Großhaushalt an-
geboten (Stufe I). 
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen ange-
boten:

Großhaushalt
Hotel und Gaststätten

(3) Wer die Ausbildung in der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 1.200 Unterrichtsstunden erfolgreich abgeschlossen hat, kann in
die zweite Jahrgangstufe der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 2.400 Unterrichtsstunden, Fachrichtung Großhaushalt, aufge-
nommen werden.

§ 23
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 1.200 Unterrichtsstunden umfasst zwei schriftliche Arbeiten. Die Ge-
samtdauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 24
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 1.200 Unterrichtsstunden berechtigt zu der  Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Wirtschafterin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Betriebsleiterin/Staatlich geprüfter Betriebsleiter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.

3 .  Unterabschn i t t
Ges ta l tung

§ 25
Fachrichtungen

Die Bildungsgänge der Fachschule für Gestaltung werden in folgenden
Fachrichtungen angeboten:
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Edelmetallgestaltung
Farbe, Gestaltung, Werbung
Metallgestaltung
Mode
Werbegestaltung

§ 26
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Gestaltung berechtigt zu
der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Gestalterin/Staatlich geprüfter
Gestalter“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Mode „Staatlich geprüfte Modedesignerin/Staatlich geprüfter Mode-
designer“.

4 .  Unterabschn i t t
Soz ia lwesen

§ 27
Fachrichtungen

In dem Fachbereich Sozialwesen werden folgende Fachrichtungen ange-
boten:

Familienpflege
Heilerziehungspflege
Heilpädagogik 
Motopädie
Sozialpädagogik 

§ 28
Aufnahmevoraussetzungen

(1) Die Aufnahme in den Fachbereich Sozialwesen erfordert neben den all-
gemeinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5) den mittleren Schulabschluss
(Fachoberschulreife) und den Nachweis der persönlichen Eignung, der
durch die Vorlage eines Führungszeugnisses zu erbringen ist. Als ein-
schlägiger Ausbildungsberuf gilt jede Berufsausbildung, die der Weiterbil-
dung in einer der Fachrichtungen dienlich ist. Als gleichwertige Qualifizie-
rung wird das Bestehen der Prüfung zum Erwerb beruflicher Kenntnisse in
Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 der Anlage C im Berufsfeld Sozialwe-
sen anerkannt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt die verschiede-
nen Zugangsmöglichkeiten ergänzend durch Verwaltungsvorschriften. 
(2) Die Aufnahme in die Fachrichtung Motopädie erfordert neben den all-
gemeinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5)
1. eine abgeschlossene Fachausbildung im Sozial- und Gesundheitswe-

sen und eine psychomotorische, sportliche, rhythmische oder tänzeri-
sche Qualifikation und eine mindestens einjährige einschlägige Berufs-
praxis oder

2. den Abschluss als staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin oder staatlich
geprüfter Gymnastiklehrer oder den Hochschulabschluss als Sportleh-
rerin oder Sportlehrer und eine mindestens einjährige einschlägige Be-
rufspraxis. 

(3) In die Fachrichtung Heilpädagogik wird nur aufgenommen, wer
1. eine Fachschulausbildung im Fachbereich Sozialwesen bereits abge-

schlossen hat oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation be-
sitzt und

2. eine mindestens einjährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit in
sozial- oder heilpädagogischen Einrichtungen nachweist.

§ 29
Besondere Bestimmungen zur Versetzung und zur Zulassung

zum Fachschulexamen
In den Fachrichtungen Familienpflege, Heilerziehungspflege und Sozial-
pädagogik ist die Versetzung und die Zulassung zum Fachschulexamen
nur möglich, wenn die Leistungen in der Praxis mindestens ausreichend
sind. Eine Nachprüfung ist ausgeschlossen.

§ 30
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen

(1) In den Fachrichtungen Familienpflege, Heilerziehungspflege und Sozi-
alpädagogik besteht das Fachschulexamen aus einem theoretischen Prü-
fungsteil am Ende des vorwiegend theoretischen Ausbildungsabschnittes
und einem praktischen Prüfungsteil am Ende des Berufspraktikums.
(2) In den Fachrichtungen Heilpädagogik und Motopädie umfasst das
Fachschulexamen zwei schriftliche Arbeiten, deren Gesamtdauer 360 Mi-
nuten nicht unterschreiten darf.
(3) In der Fachrichtung Heilpädagogik findet zusätzlich ein Kolloquium
statt, in dem didaktisch-methodische Ansätze heilpädagogischen Han-
delns geprüft werden.

§ 31
Fachpraktischer Ausbildungsabschnitt

(Berufspraktikum) in den
Fachrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege

(1) Das Berufspraktikum schließt sich in der Regel an den erfolgreich ab-
geschlossenen theoretischen Prüfungsteil an. Es dauert in der Regel zwölf
Monate und endet mit einer Prüfung in Form eines Kolloquiums. Das Be-
rufspraktikum kann auf Antrag auf bis zu sechs Monate verkürzt werden,
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller bereits mindestens drei
Jahre in sozialpädagogischen Einrichtungen oder in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe mit Erfolg tätig war und während des fachtheoretischen Aus-
bildungsabschnittes und im Fachschulexamen mindestens befriedigende
Leistungen erbracht hat.
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(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogischen
Einrichtung für die Fachrichtung Sozialpädagogik oder Einrichtung der Be-
hindertenhilfe für die Fachrichtung Heilerziehungspflege unter Anleitung
einer Fachkraft mit Berufserfahrung abzuleisten. Die oder der Studierende
wählt mit Zustimmung der Schulleitung die Ausbildungsstätte.
(3) Die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten sind nach einem in-
dividuellen Ausbildungsplan auszubilden, der mit dem Berufskolleg abzu-
stimmen ist. Im Rahmen des Ausbildungsplans wird auch festgelegt, wel-
che besondere Aufgabe im Rahmen des Berufspraktikums durchgeführt
werden soll.
(4) Das Berufspraktikum wird von dem Berufskolleg begleitet. Der praxis-
begleitende Unterricht wird in der Regel als Blockunterricht erteilt.

§ 32
Zulassung zur fachpraktischen Prüfung in den Fachrichtungen

Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) Über die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung entscheidet der allge-
meine Prüfungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Die Zulassung
wird erteilt, wenn die Leistungen während des Berufspraktikums minde-
stens mit „ausreichend“ bewertet wurden.
(2) Ein nicht mindestens mit „ausreichend“ abgeschlossenes Berufsprakti-
kum kann wiederholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine
Prüfungsausschuss einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens
zwölf Monaten fest. Eine zweite Wiederholung ist in besonderen Ausnah-
mefällen mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde zulässig.

§ 33
Fachpraktische Prüfung in den Fachrichtungen 

Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) In der fachpraktischen Prüfung in Form des Kolloquiums soll der Nach-
weis erbracht werden, dass die in der Ausbildung vermittelten Qualifikatio-
nen in der Berufspraxis umgesetzt werden können. 
(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant teilt vier Wochen vor
dem Kolloquium der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich den The-
menbereich mit, der Gegenstand des Kolloquiums sein soll. Das Kolloqui-
um wird vom Fachprüfungsausschuss abgenommen, der ein Mitglied mit
der Gesprächsführung beauftragt. Das Kolloquium kann auch als Grup-
pengespräch durchgeführt werden.
(3) Fachkräfte aus den sozialpädagogischen Einrichtungen oder Einrich-
tungen der Behindertenhilfe sind mit beratender Stimme zugelassen.
(4) Das Ergebnis der fachpraktischen Prüfung wird durch eine Gesamtnote
festgestellt. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufsprakti-
schen Leistungen während des Berufspraktikums und der Note des Kollo-
quiums. Die Note für die berufspraktischen Leis-tungen zweifach gewich-
tet.
(5) Die fachpraktische Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit
mindestens „ausreichend“ bewertet wird. Bei nicht bestandener fachprak-
tischer Prüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über Art
und Umfang der Wiederholung.

§ 34
Ergänzende Bestimmungen
zur Externenprüfung in den

Fachrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) Die Externenprüfung kann nur für den fachtheoretischen Ausbildungs-
abschnitt abgelegt werden.
(2) Die Externenprüfung besteht zusätzlich zu der fachtheoretischen aus
einer praktischen Prüfung, mit der die Inhalte der fachpraktischen Ausbil-
dung geprüft werden, die während der fachtheoretischen Ausbildungsab-
schnitte vermittelt werden.
(3) Voraussetzung für die Teilnahme an der schriftlichen und mündlichen
Prüfung ist eine mindestens ausreichende Leistung in der praktischen Prü-
fung. In der praktischen Prüfung ist eine umfassende Aufgabe aus der so-
zialpädagogischen oder heilerziehungspflegerischen Praxis zu planen, un-
ter Aufsicht durchzuführen und schriftlich zu reflektieren. Dabei soll der
Prüfling nachweisen, dass er selbstständig in der Erzieherarbeit oder
Heilerziehungspflegerarbeit tätig sein kann. Für die Durchführung der Auf-
gabe stehen sechs Werktage zur Verfügung. Die Aufgabenstellung und die
Beurteilung der praktischen Prüfung erfolgen durch den Fachprüfungsaus-
schuss. Die praktische Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote min-
destens „ausreichend“ ist. Dabei werden die Teilleistungen schriftliche Pla-
nung, praktische Durchführung und schriftliche Reflexion im Verhältnis
1:3:1 gewichtet.

§ 35
Ergänzende Bestimmungen

 für die Fachrichtung Familienpflege
Die Bestimmungen der §§ 31 bis 34 gelten entsprechend.

§ 36
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Motopädie berechtigt zu
der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Motopädin/Staatlich aner-
kannter Motopäde“.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Heilpädagogik berechtigt
zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Staatlich
anerkannter Heilpädagoge“.
(3) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Sozialpädagogik berech-
tigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich
anerkannter Erzieher“.
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(4) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Heilerziehungspflege be-
rechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“.
(5) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Familienpflege berechtigt
zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Familienpflegerin/Staat-
lich anerkannter Familienpfleger“.

§ 36 a
Europaklausel

Dem Abschluss als „Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter
Erzieher“ stehen die ihm entsprechenden Abschlüsse gleich, die von An-
gehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder ei-
nes Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in einem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat mit einem Ausbildungs-
nachweis im Sinne der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befä-
higungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L
209 S. 25), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S.
1), erworben wurden.

5 .  Unterabschn i t t
Techn ik

§ 37
Fachrichtungen

Die Bildungsgänge der Fachschule für Technik werden in folgenden Fach-
richtungen angeboten:

Agrartechnik
Augenoptik
Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung
Bautechnik
Bekleidungstechnik
Bergbautechnik
Biogentechnik
Chemietechnik
Druck- und Medientechnik
Elektrotechnik
Farb- und Lacktechnik
Feinwerktechnik
Galvanotechnik
Gebäudesystemtechnik
Gießereitechnik
Glastechnik
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Holztechnik
Informatik
Kältetechnik
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Korrosionsschutztechnik
Kraftfahrzeugtechnik
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Lebensmitteltechnik
Luftfahrttechnik
Maschinenbautechnik
Mechatronik
Medien
Medizintechnik
Metallbautechnik
Museums- und Ausstellungstechnik
Sanitärtechnik
Spreng- und Sicherheitstechnik
Textiltechnik
Umweltschutztechnik
Vermessungstechnik
Werkstofftechnik

§ 38
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Technik berechtigt zu der
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter
Techniker“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Augenoptik „Staatlich geprüfte Augenoptikerin/Staatlich geprüfter Au-
genoptiker“, und in der Fachrichtung Informatik „Staatlich geprüfte Infor-
matikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“.

6 .  Unterabschn i t t
Wi r tschaf t

§ 39
Fachrichtungen

(1) Der Bildungsgang der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 1.200
Unterrichtsstunden wird in der Fachrichtung Möbelhandel angeboten.
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 2.400
Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Außenhandel
Betriebswirtschaft
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Hotel- und Gaststättengewerbe
Informatik
Logistik
Marketing
Möbelhandel
Tourismus
Wohnungswirtschaft und Realkredit

§ 40
Aufnahmevoraussetzungen

Die Aufnahme in den Fachbereich Wirtschaft erfordert neben den allge-
meinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5) den mittleren Schulabschluss
(Fachoberschulreife).

§ 41
Besondere Vorschriften für das Fachschulexamen

Das Fachschulexamen für die Fachrichtung Möbelhandel mit mindestens
1.200 Unterrichtsstunden umfasst  zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 42
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für  Wirtschaft der Fachrich-
tung Möbelhandel berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Einrichtungsfachberaterin/Staatlich geprüfter Einrichtungsfachberater“,
gegebenenfalls mit Angabe des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Wirtschaft mit minde-
stens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt“ mit An-
gabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes. In der
Fachrichtung Betriebswirtschaft entfällt die Angabe der Fachrichtung. Ab-
weichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrichtung Infor-
matik „Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“. 

Anlage E 1
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1200 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre
- weitere Fächer des fachrichtungs-

übergreifenden Lernbereichs

200  –  300
mindestens   40
 mindestens   40
mindestens   40

0  –  140

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 900  –  1000

      -   davon Projektarbeit (80  –  160)
Differenzierungsbereich 0  –  100
Insgesamt  mindestens 1200

Anlage E 2
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1800 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre

300  –  450
mindestens   60
 mindestens   60
mindestens   60

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1350  –  1500

      -   davon Projektarbeit (120  –  240)
Differenzierungsbereich 0  –  150
Insgesamt  mindestens 1800
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Anlage E 3
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 2400 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation 1,2)

- Fremdsprache 1,2)

- Politik/Gesellschaftslehre 1)

- weitere Fächer des fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereichs

400  –  600
mindestens   80
 mindestens   80
mindestens   80

0  –  280

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1) 1800  –  2000

      -   davon Projektarbeit (160  –  320)

Differenzierungsbereich 1) 0  –  200

Insgesamt  mindestens 2400

1) Fächer zum Erwerb der Fachhochschulreife
2) Deutsch/Kommunikation und Fremdsprache müssen bei Erwerb der Fachhochschul-

reife im Umfang von zusammen mindestens 240 Unterrichtsstunden erteilt werden.“
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